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BUNDESMINISTERIUM

BMF — 1V/8 (IV/8) FUR FINANZEN
1. Marz 2007
BMF-010311/0032-1v/8/2007
An
Zollamter

Steuer- und Zollkoordination, Fachbereich Zoll und Verbrauchsteuern
Steuer- und Zollkoordination, Predictive Analytics Competence Center

VB-0320, Arbeitsrichtlinie Tierseuchenrecht

Die Arbeitsrichtlinie Tierseuchenrecht (VB-0320) stellt einen Auslegungsbehelf zu den von
den Zolldmtern und Zollorganen zu vollziehenden Verboten und Beschrdankungen des

Tierseuchengesetzes dar, der im Interesse einer einheitlichen Vorgangsweise mitgeteilt wird.

Uber die gesetzlichen Bestimmungen hinausgehende Rechte und Pflichten kénnen aus dieser

Arbeitsrichtlinie nicht abgeleitet werden.

Bei Erledigungen haben Zitierungen mit Hinweisen auf die Arbeitsrichtlinie zu unterbleiben.

Bundesministerium flir Finanzen, 1. Marz 2007
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0. Einfilhrung

0.1. Rechtsgrundiagen

(1) Die Rechtsgrundlagen fiir die von den Zollamtern anlasslich der Einfuhr (einschlieBlich
der Durchfuhr) von Tieren, tierischen Rohstoffen und Erzeugnissen und Gegenstanden, die
Trager des Ansteckungsstoffes von Tierseuchen sein kénnen, anzuwendenden

nichtwirtschaftlichen Beschréankungen sind die folgenden:

1. das Tierseuchengesetz, RGBI. Nr. 177/1909;

2. die Veterindrbehdrdliche Binnenmarktverordnung 2008 — BVO 2008, BGBI. II Nr.
473/2008;

3. die Veterinarbehdrdliche Einfuhrverordnung 2008 — VEVO 2008, BGBI. II Nr. 474/2008;

4. die Entscheidung 2007/275/EG der Kommission mit Verzeichnissen von Tieren und
Erzeugnissen, die gemaB den Richtlinien 91/496/EWG und 97/78/EG des Rates an

Grenzkontrollstellen zu kontrollieren sind;

5. die Verordnung (EU) Nr. 576/2013 des Europaischen Parlaments und des Rates liber die

Verbringung von Heimtieren zu anderen als Handelszwecken und zur Aufhebung der
Verordnung (EG) Nr. 998/2003 in Verbindung mit

— der Durchflihrungsverordnung (EU) Nr. 577/2013 der Kommission zu den Muster-

Identifizierungsdokumenten fiir die Verbringung von Hunden, Katzen und Frettchen
zu anderen als Handelszwecken, zur Erstellung der Listen der Gebiete und Drittlander
sowie zur Festlegung der Anforderungen an Format, Layout und Sprache der
Erklarungen zur Bestdtigung der Einhaltung bestimmter Bedingungen gemaB der
Verordnung (EU) Nr. 576/2013 des Europdischen Parlaments und des Rates;

6. die Verordnung (EG) Nr. 136/2004 der Kommission mit Verfahren fir die

Veterinarkontrolle von aus Drittstaaten eingeflihrten Erzeugnissen an den

Grenzkontrollstellen der Gemeinschaft;

7. die Verordnung (EG) Nr. 282/2004 der Kommission zur Festlegung eines Dokuments fiir

die Zollanmeldung und Veterinarkontrolle von aus Drittlandern in die Gemeinschaft

eingefiihrten Tieren;
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8. die Verordnung (EG) Nr. 206/2009 der Kommission Uber die Einfuhr flr den persdnlichen

Verbrauch bestimmter Mengen von Erzeugnissen tierischen Ursprungs in die
Gemeinschaft und zur Anderung der Verordnung (EG) Nr. 136/2004;

9. die Verordnung (EG) Nr. 1069/2009 des Europaischen Parlaments und des Rates mit
Hygienevorschriften fiir nicht fiir den menschlichen Verzehr bestimmte tierische
Nebenprodukte und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 1774/2002 in Verbindung

mit

— der Verordnung (EU) Nr. 142/2011 der Kommission zur Durchfiihrung der Verordnung
(EG) Nr. 1069/2009 des Europaischen Parlaments und des Rates mit
Hygienevorschriften fiir nicht fiir den menschlichen Verzehr bestimmte tierische
Nebenprodukte sowie zur Durchfiihrung der Richtlinie 97/78/EG des Rates hinsichtlich

bestimmter gemaB der genannten Richtlinie von Veterinarkontrollen an der Grenze

befreiter Proben und Waren;

10. die Verordnung zur Regelung der Ein- und Durchfuhr von Vogeln, die von ihren Besitzern
mitgefuhrt werden, BGBI. II Nr. 379/2006.

(2) Die Rechtsgrundlagen fir die Beschrankungen des Verbringens innerhalb der Union sind
im Abschnitt 5 enthaltenen.

(3) Fir den Grenzverkehr getroffene Sonderregelungen werden nicht bertihrt.
0.2. Verbringen innerhalb der Union

(1) Die Veterindrbehdrdliche Binnenmarktverordnung 2008 sieht Beschrénkungen fir den

Verbringen innerhalb der Union von
1. lebenden Tieren, Bruteiern, Samen, Eizellen, Embryonen und Gameten,

2. bestimmten toten Tieren, deren Teilen und deren Abféllen, tierischen Rohstoffen,
tierischen Nebenprodukten, tierischen Produkten, Erzeugnissen tierischen Ursprungs,
Erregern von Tierkrankheiten, die Trager eines Ansteckungsstoffes einer Tierseuche sein

kdnnen oder die menschliche Gesundheit geféahrden kénnen sowie

3. Gegenstanden, die Trager eines Ansteckungsstoffes einer Tierseuche sein kdnnen oder
die menschliche Gesundheit gefahrden kénnen,

Vvor.
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(2) Nach MaBgabe des § 29 ZolIR-DG haben die Zollorgane an der Uberwachung der im
Abschnitt 5 enthaltenen Beschrankungen des Verbringen innerhalb der Union mitzuwirken.
Die anderen Vorschriften der Veterinarbehoérdliche Binnenmarktverordnung 2008 kommen

fiir eine Uberwachung durch die Zollorgane nicht in Betracht.

0.3. Informationsaustausch iiber die Einfuhr von tierischen

Erzeugnissen

(1) Um zu gewahrleisten, dass alle Erzeugnisse tierischen Ursprungs bei der Einfuhr in die
Europdische Union den vorgeschriebenen Veterinarkontrollen unterzogen werden, ist gemai
Artikel 6 und 7 der Verordnung (EG) Nr. 136/2004 der Kommission eine enge

Zusammenarbeit und ein Informationsaustausch zwischen den Zollstellen, Grenztierarzten

und den Betreibern im StraBen-, Schienen-, See- oder Lufttransport vorgesehen. Dieser

Informationsaustausch betrifft:
» die den Zollbehérden zuganglichen Informationen;
» die Manifeste von Schiffen, Booten, Zligen oder Flugzeugen;

* andere Informationsquellen, die den Betreibern im StraBen-, Schienen-, See- oder

Lufttransport zur Verfligung stehen.

(2) Die Leiter der Zollstellen mit zugeordneter veterinarbehdrdlicher Grenzubertrittstelle
haben die Vorgangsweise des Informationsaustausches und der Informationstibermittiung
hinsichtlich von grenztierarztlich kontrollpflichtigen Sendungen — unter Beachtung des
Datenschutzes — im Einvernehmen mit den Betreibern im StraBen-, Schienen-, See- oder
Lufttransport und den Grenztierdrzten bzw. Grenztierarztinnen festzulegen, um fir alle

Beteiligten die Verfiigbarkeit der erforderlichen und aktuellen Informationen sicherzustellen.
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1. Begriffsbestimmungen

1.1. Anwendungsbereich des Tierseuchengesetzes

Den veterinarbehdrdlichen Einfuhr- und Durchfuhrbeschrankungen (grenztierarztliche
Kontrolle) unterliegen die in der Anlage 1 genannten Tiere und Erzeugnisse daraus und
davon, wenn sie aus Drittstaaten (Abschnitt 1.2.10.) eingeflihrt werden.

1.2. Begriffsdefinitionen
1.2.1. Huftiere

Zur Verwandtschaftsgruppe der Huftiere zahlen Einhufer, Klauentiere einschlieBlich

Schwielensohler, Tapire, Elefanten, Nashdrner und Flusspferde.

1.2.2. Einhufer

Einhufer (Equiden) sind Pferde, Esel, Maultiere, Maulesel, Zebras und Zebroide.
1.2.3. Klauentiere

Klauentiere (einschlieBlich Schalenwild) sind alle Wiederkauer (Rinder, Biiffel, Zebus, Bisons,
Wisente, Schafe, Ziegen, Mufflons, Steinbdcke, Antilopen, Gamsen, Gazellen, Giraffen,
Kamele, Kamelide (zB Lamas), Hirsche, Rehe, Elche, Rentiere udgl.) und Schweine

(Hausschweine und alle nicht zu den Hausschweinen zahlenden Schweinearten).
1.2.4. Gefliigel

Als Geflligel gelten Hiihner, Truthlihner, Perlhiihner, Enten, Génse, Wachteln, Tauben,

Fasane und Rebhihner sowie Laufvdgel.

1.2.5. Heimtiere

Als Heimtiere gelten

» Hunde (Canis lupus familiaris),

» Hauskatzen (Felis silvestris catus),

= Frettchen (Mustela putorius furo),

= wirbellose Tiere (ausgenommen Bienen, Hummeln, Weich- und Krebstiere),

» tropische Zierfische,
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Amphibien,

Reptilien,

Vogel (ausgenommen Geflligel) sowie

Nager, Hasen und Kaninchen, die nicht zur Nahrungsmittelproduktion bestimmt sind,

die von ihrem Halter oder einer ermachtigten Person, bei einer Verbringung mitgefiihrt
werden und fir die der Halter oder die ermachtigte Person fiir die Dauer solch einer
Verbringung verantwortlich ist. Die Tiere diirfen nicht dazu bestimmt sein, Gegenstand eines

Verkaufs oder einer Eigentumsiibertragung zu sein.
Hinweis: In entsprechend begriindeten und dokumentierten Féllen (zB im
Flugverkehr) gilt das Heimtier auch dann als vom Halter oder von der ermdchtigten
Person als mitgefiihrt, wenn die Verbringung nicht mehr als finf Tage vor oder nach

der Bewegung des Halters oder der ermachtigten Person oder réumlich getrennt vom
Halter oder der ermdachtigten Person erfolgt.

1.2,5.1. Verbringung von Heimtieren zu anderen als Handelszwecken

Eine Verbringung von Heimtieren zu anderen als Handelszwecken ist jede Verbringung, die
weder den Verkauf eines Heimtieres noch den Ubergang des Eigentums an dem Heimtier

bezweckt.

1.2.5.2. Halter oder Besitzer

Eine natlrliche Person, die im Heimtierausweis (siehe Abschnitt 1.2.12.) oder in der

Tiergesundheitsbescheinigung (siehe Abschnitt 1.2.13.) als Halter oder Besitzer genannt ist.

1.2.5.3. Ermachtigte Person

Eine natlrliche Person, die schriftlich vom Halter oder Besitzer ermachtigt wird, in ihrem

Auftrag die Verbringung des Heimtieres zu anderen als Handelszwecken durchzufiihren.

1.2.6. Fleischerzeugnisse

Als Fleischerzeugnisse gelten alle zum menschlichen Genuss bestimmten Teile geschlachteter
oder erlegter Tiere (ausgenommen Fische, Krebstiere, Weichtiere und andere wirbellose
Wassertiere) sowie die daraus hergestellten Erzeugnisse, auch durch Hitzesterilisierung

haltbar gemacht.

1.2.7. Fischereierzeugnisse

Fischereierzeugnisse umfassen frischen, getrockneten, gekochten, geraucherten oder

anderweitig haltbar gemachten Fisch sowie frische, getrocknete, gekochte, geraucherte oder
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anderweitig haltbar gemachte Krebstiere, Weichtiere und andere wirbellose Wassertiere
sowie die daraus hergestellten Erzeugnisse.

1.2.8. Heimtierfutter

Als Heimtierfutter gelten Waren, die zur Fltterung von Hunden, Hauskatzen und anderen

Heimtieren (siehe Abschnitt 1.2.5.) bestimmt sind.

1.2.9. Imkereierzeugnisse

Als Imkereierzeugnisse sind Honig, Wachs, Gelee Royale, Kittharz (Propolis) und Pollen
anzusehen, wenn diese Materialien ausschlieBlich zur Verwendung in der Imkerei bestimmt

sind.
1.2.10. Drittstaaten

(1) Als Drittstaaten gelten jene Staaten, die nicht Mitglied der Europaischen Union sind (EU-
Mitgliedstaaten siehe Abs. 2) und auch nicht als solche zu behandeln sind (siehe Abs. 3 bis
6).

(2) In veterinarrechtlicher Hinsicht sind als Mitgliedstaaten der Europdischen Union
nachstehend angefiihrte Ladnder zu betrachten:

1. das Gebiet des Kdnigreichs Belgien;

2. das Gebiet der Republik Bulgarien;

3. das Gebiet des Kdnigreichs Danemark mit Ausnahme der Farder Inseln und Grénlands

(hinsichtlich der Faréer Inseln siehe Abs. 5);

4. das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland (einschlieBlich der Insel Helgoland, ohne das
Gebiet Bisingen);

5. das Gebiet Estlands;
6. das Gebiet der Republik Finnland;

7. das Gebiet der Franzdsischen Republik (einschlieBlich Monaco, der franzésischen
Uberseedepartements Réunion, Guadeloupe, Martinique, Franzésisch-Guayana und den
franzésischen Nordteil von St. Martin und Mayotte; ausgenommen die lberseeischen

Gebiete sowie St. Pierre und Miquelon);
8. das Gebiet der Republik Griechenland;
9. das Gebiet Irlands;

10. das Gebiet der Italienischen Republik;
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11. das Gebiet der Republik Kroatien;

12. das Gebiet der Republik Lettland;

13. das Gebiet der Republik Litauen;

14. das Gebiet des GroBherzogtums Luxemburg;

15. das Gebiet der Republik Malta;

16. das Gebiet des Kdnigreichs der Niederlande in Europa;
17. das Gebiet der Republik Osterreich;

18. das Gebiet der Republik Polen;

19. das Gebiet der Portugiesischen Republik (einschlieBlich der Azoren und Madeira);
20. das Gebiet Rumaniens;

21. das Gebiet des Konigreichs Schweden;

22. das Gebiet der Slowakischen Republik;

23. das Gebiet der Republik Slowenien;

24. das Gebiet des Kdnigreichs Spanien (einschlieBlich der Balearen und der Kanarischen

Inseln und einschlieBlich Ceuta und Melilla);
25. das Gebiet der Tschechischen Republik;
26. das Gebiet der Republik Ungarn;

27. das Gebiet des Vereinigten Konigreichs von GroBbritannien und Nordirland
(einschlieBlich der Kanalinseln, der Insel Man und Gibraltar);

28. das Gebiet der Republik Zypern.

(3) Norwegen hat im Rahmen des EWR-Abkommens samtliche veterinarrechtlichen
Regelungen der Europdischen Union ibernommen und ist daher in veterinarrechtlicher

Hinsicht wie ein Mitgliedstaat der Europdischen Union zu behandeln.

(4) Island hat im Rahmen des EWR-Abkommens hinsichtlich von allen Waren auBer
lebenden Tieren die veterindrrechtlichen Regelungen der Europaischen Union Gbernommen
und ist daher diesbeziiglich in veterinarrechtlicher Hinsicht wie ein Mitgliedstaat der
Europaischen Union zu behandeln. Auch in Bezug auf Heimtiere ist Island wie ein
Mitgliedstaat der Europaischen Union zu behandeln. Hinsichtlich aller anderen lebenden Tiere

ist Island als Drittstaat zu betrachten.
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(5) Gronland hat im Rahmen des EWR-Abkommens die veterindrrechtlichen Regelungen
von Fischereierzeugnissen und Aquakulturerzeugnissen der Europaischen Union

Ubernommen und ist daher hinsichtlich von

» Fischereierzeugnissen (das sind samtliche zum Verzehr bestimmte Meeres- oder
SiuBwassertiere oder Teile dieser Tiere, einschlieBlich Rogen oder Milch, mit Ausnahme

von im Wasser lebenden Saugetieren, Froschen und lebenden Muscheln) und

= Aquakulturerzeugnissen (das sind die Folgeerzeugnisse der tierischen
Aquakulturproduktion, seien sie zur Zucht — wie Eier und Gameten — oder zum Verzehr

bestimmt)

in veterinarrechtlicher Hinsicht wie ein Mitgliedstaat der Europdischen Union zu behandeln.
Auch in Bezug auf Heimtiere ist Gronland wie ein Mitgliedstaat der Europadischen Union zu
behandeln. Hinsichtlich aller anderen veterinarrechtlich kontrollpflichtigen Produkte ist

Gronland als Drittstaat zu betrachten.

(6) Andorra, die Faroer Inseln, San Marino und der Vatikanstadt haben im Rahmen
von Assoziationsvertragen samtliche veterinarrechtlichen Regelungen der Europaischen
Union Gbernommen und sind daher in veterindrrechtlicher Hinsicht wie ein Mitgliedstaat der

Europaischen Union zu behandeln.

(7) Die Schweiz und Liechtenstein haben auf Grund eines Abkommens samtliche
veterinarrechtliche Regelungen der Europdischen Union tibernommen und sind daher in

veterindrrechtlicher Hinsicht wie ein Mitgliedstaat der Europdischen Union zu behandeln.

(8) Bei kontrollpflichtigen Waren (Abschnitt 2.1.) mit Herkunft aus jenen Staaten, die in
veterinarrechtlicher Sicht wie EU-Mitgliedstaaten zu behandeln sind (siehe Abs. 3 bis 7), ist
bei e-zoll im Feld 44 der Zollanmeldung der Dokumentenartencode ,,7299" anzugeben.

1.2.11. Gemeinsames Veterinardokument fiir die Einfuhr

(1) Als ,Gemeinsames Veterinardokument fiir die Einfuhr (GVDE)" wird die
grenztierarztliche Abfertigungsbescheinigung bezeichnet.

(2) Als Bescheinigungen dartiber, dass die Grenztierarzte kontrollpflichtige Sendungen

abgefertigt haben, bestehen folgende Vordrucke:

1. Gemeinsames Veterindrdokument fiir die Einfuhr (GVDE) — Common

Veterinary Entry Document (CVED) — fiir Erzeugnisse: ein Muster dieser
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Bescheinigung sowie Erlauterungen fur das Ausflllen des Vordrucks sind in Anlage 3
(Muster 1) enthalten.

2. Gemeinsames Veterindrdokument fiir die Einfuhr (GVDE-Tiere) — Common
Veterinary Entry Document (CVED Animals) — fiir lebende Tiere: ein Muster dieser

Bescheinigung ist in Anlage 3 (Muster 2) enthalten.

(3) Neben den grenztierarztlichen Diensten in den Mitgliedstaaten kdnnen gemeinsame
Veterinardokumente fiir die Einfuhr (GVDE) auch durch die grenztierarztlichen Dienste der
Faréer Inseln, Gronlands (nur bei Fischereierzeugnissen oder Aquakulturerzeugnissen
moglich), Islands (auBer bei lebenden Tieren), Norwegens oder der Schweiz ausgestellt
werden (vgl. Abschnitt 1.2.10.).

1.2.12. Heimtierausweis fiir Hunde, Hauskatzen und Frettchen beim

Verbringen innerhalb der Union

(1) Von der Kommission wurde fiir Hunde ( Canis lupus familiaris), Hauskatzen ( Felis
silvestris catus) und Frettchen (Mustela putorius furo) aus Mitgliedstaaten, die zu
anderen als Handelszwecken aus einem Mitgliedstaat in einen anderen Mitgliedstaat
mitgeflihrt werden, ein einheitlicher Heimtierausweis (Pet-Passport) festgelegt.

Heimtierausweise, die ab dem 29. Dezember 2014 ausgestellt werden,

= haben Anlage 3 Muster 3 zu entsprechen (der gesamte gedruckte Text des
Heimtierausweises muss in der Amtssprache des ausstellenden Mitgliedstaates und in

Englisch abgefasst sein), wenn sie in den Mitgliedstaaten ausgestellt werden, und

*= haben Anlage 3 Muster 3a zu entsprechen (der gesamte gedruckte Text des
Heimtierausweises muss in der Amtssprache des ausstellenden Staates und in Englisch
abgefasst sein), wenn sie in Andorra, den Farder Inseln, Gibraltar, Grénland, Island,
Liechtenstein, Monaco, Norwegen, San Marino, der Schweiz und der Vatikanstadt

ausgestellt werden.

Auf die in Anlage 3 bei den Mustern 3 und 3a jeweils enthaltenen zusatzlichen
Anforderungen an die Ausweise wird hingewiesen. Danach missen Heimtierausweise, die ab
dem 29. Dezember 2014 ausgestellt werden, ua. folgende Sicherheitsmerkmale

aufweisen:

» Die Informationen zur Kennzeichnung des Tieres in Abschnitt III des Heimtierausweises

mussen mit einer transparenten selbstklebenden Laminierung versiegelt werden;
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» sofern sich Informationen auf einer der Seiten des Ausweises auf einem Aufkleber
befinden, muss dieser mit einer transparenten selbstklebenden Laminierung versiegelt

sein, sofern der Aufkleber nicht unbrauchbar wird, wenn man ihn entfernt.

Hinweis: Ein Heimtierausweis, der vor dem 29. Dezember 2014 entsprechend der
Entscheidung 2003/803/EG (siehe VB-0320 Anlage 3 Muster 3 in der am 28. Dezember
2014 geltenden Fassung) ausgestellt wurde, bleibt fiir das Tier, fir das er ausgestellt
wurde, weiterhin gliltig. Ab dem 29. Dezember 2014 dlirfen der Entscheidung
2003/803/EG entsprechende Heimtierausweise nicht mehr ausgestellt werden!

(2) Der Heimtierausweis ist von einem von der zustandigen Behorde dazu ermachtigten
Tierarzt auszustellen, nachdem er iberprift hat, dass das Heimtier (durch die Implantierung
eines Transponders oder durch eine deutlich lesbare Tatowierung — siehe Abs. 3)
entsprechend gekennzeichnet ist. Ferner muss die Vornahme einer giiltigen Tollwutimpfung
des betreffenden Tieres und gegebenenfalls einer giiltigen Auffrischungsimpfung gegen

Tollwut mit einem Impfstoff verzeichnet sein.

(3) Jene Heimtiere, fiir die ein Heimtierausweis ausgestellt wurde, missen durch
Implantierung eines Transponders oder durch eine deutlich lesbare Tatowierung
gekennzeichnet sein. Eine Tatowierung als Kennzeichnung muss vor dem 3. Juli 2011
angebracht worden sein und sie muss deutlich erkennbar sein. Nur dann kann sie anerkannt

werden.

(4) Zusatzlich kann in Abschnitt VI des Heimtierausweises eine serologische
Tollwutuntersuchung (Titerbestimmung) eingetragen sein. Sofern eine Serologische
Tollwutuntersuchung (Titerbestimmung) vorgeschrieben ist (siehe diesbeziiglich Abschnitt
4.1.), muss die dafur erforderliche Blutprobe beim betreffenden Tier mindestens 30 Tage
nach der Impfung und mindestens drei Monate vor der Verbringung des Tieres erfolgen

und die Titerbestimmung einen Antikorpertiter von 0,5 IE/ml oder mehr ergeben. Diese

Titerbestimmung muss in einem gemaB Artikel 3 der Entscheidung 2000/258/EG
zugelassenen Labor vorgenommen werden. Diese serologische Tollwutuntersuchung braucht
bei einem Tier, bei dem die Impfung in den vorgesehenen Zeitabstdnden wieder aufgefrischt
wird, nicht wiederholt zu werden. Die in der Europaischen Union und in Drittstaaten

zugelassen Laboratorien sind im Internet unter nachstehend angeflihrter Adresse abrufbar:

http://ec.europa.eu/food/animal/liveanimals/pets/approval_en.htm

(5) Kann ein Tier an Hand der vermerkten Kennzeichnung nicht eindeutig identifiziert werden

oder ergeben sich andere Fragen zu einem vorgelegten Heimtierausweis, sind
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= im Verkehr mit Drittstaaten der nachstgelegene Grenztierarzt oder das
Bundesministerium flir Gesundheit und Frauen (Abschnitt 1.3.) und

»= beim Verbringen innerhalb der Union die nachstgelegene Bezirksverwaltungsbehdrde

(Amtstierarzt)
zu kontaktieren.

Hinweis: In veterindrrechtlicher Hinsicht gelten bei Heimtieren auch Einfuhren aus
Andorra, den Faroer Inseln, Gibraltar, Gronland, Island, Liechtenstein, Monaco,
Norwegen, San Marino, der Schweiz und der Vatikanstadt als Verbringen innerhalb der
Union (siehe Abschnitt 1.2.10.).

1.2.13. Tiergesundheitsbescheinigung fiir Hunde, Hauskatzen und

Frettchen aus Drittstaaten

(1) Mit Verordnung (EU) Nr. 576/2013 wurde flir Hunde ( Canis lupus familiaris),
Hauskatzen ( Felis silvestris catus) und Frettchen (Mustela putorius furo) aus

Drittstaaten, die zu anderen als Handelszwecken aus einem Drittland in die Union
eingeflihrt werden, eine Tiergesundheitsbescheinigung festgelegt.
Tiergesundheitsbescheinigungen, die ab dem 1. September 2016 ausgestellt werden,
haben Anlage 3 Muster 4 zu entsprechen. Dieses Musterformular enthalt alle in der
Tiergesundheitsbescheinigung mdglichen Varianten an Bestatigungstexten. Sofern das
Formular in dieser Form verwendet wird, sind die jeweils nicht zutreffenden Textteile deutlich
zu streichen. Darauf wird im Musterformular durch die FuBnote (*) hingewiesen. Es ist aber
auch mdglich, dass eine Tiergesundheitsbescheinigung in der Weise ausgestellt oder als
Vordruck aufgelegt wird, dass darin nur die jeweils zutreffenden oder in Betracht

kommenden Textteile (ibernommen werden.

Hinweis: Bis einschlieBlich 15. September 2016 /st die Einreise auch mit
Tiergesundheitsbescheinigungen zu gestatten, die bis zum 31. August 2016 ausgestellt
worden sind und dem am 31. August 2016 geltenden Muster der
Tiergesundheitsbescheinigung entsprechen (siehe VB-0320 Anlage 3 Muster 4 in der
am 31. August 2016 geltenden Fassung). Mit diesen ,alten" Bescheinigungen ist eine
Verbringung in andere Mitgliedstaaten bis zum 31. Dezember 2016 zuldssig.

(2) Die Tiergesundheitsbescheinigung muss
= durch einen amtlichen Tierarzt oder

» durch einen von der zustandigen Behdrde erméchtigten Tierarzt — in diesem Fall muss
die zustandige Behdrde die Ermachtigung in der Tiergesundheitsbescheinigung

vordrucksgemaB bestatigen —
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in einer Amtssprache des Eingangsmitgliedstaats und in Englisch ausgestellt werden. Sie

darf nur dann anerkannt werden, wenn:

1. jedes Tier durch die Implantierung eines Transponders oder durch eine deutlich lesbare
Tatowierung, die vor dem 3. Juli 2011 vorgenommen worden sein muss, gekennzeichnet

ist,

2. in der Tiergesundheitsbescheinigung zusatzlich ein alphanumerischer Code, der den
Transponder oder die Tatowierung anzeigt, eingetragen ist,

3. die Vornahme einer giiltigen Tollwutimpfung des betreffenden Tieres und gegebenenfalls

einer glltigen Auffrischungsimpfung gegen Tollwut mit einem Impfstoff verzeichnet ist.

(3) Der Tiergesundheitsbescheinigung muss immer eine schriftliche Erklarung (siehe
Anlage 3 Muster 4a) beiliegen, in der der Besitzer, der Halter oder die wahrend der
Verbringung verantwortliche Person erklart, dass die Tiere nicht zum Verkauf oder zur
Weitergabe bestimmt sind. Diese Erklarung ist in einer Amtssprache des
Eingangsmitgliedstaats und Englisch sowie in Druckschrift auszustellen. Das Formular fir die
Erklédrung kann von der Homepage des Bundesministeriums fuir Gesundheit und Frauen unter
folgendem Link heruntergeladen werden (die Erklarung kann online ausgefillt und
ausgedruckt werden bzw. ist eine ausgefiillte Kopie speicherbar):

http://www.bmgf.gv.at/cms/home/attachments/3/9/2/CH1114/CMS1291991395990/reisever

kehr_erklaerung heimtiere _endfassung_(speicherbar).pdf

Hinweis: Diese schriftliche Erkidrung muss nicht bereits vor dem Grenziibertritt
ausgefiillt worden sein. Es ist ausreichend, wenn der Reisende die Erkidrung im Zuge
der Zollkontrolle am Einreiseort erstellt. Sollte ein Reisender nicht im Besitz des
erforderlichen Vordrucks sein, ist der Vordruck von den Zollstellen auszudrucken und
kostenlos abzugeben.

(4) Sofern eine Serologische Tollwutuntersuchung (Titerbestimmung) vorgeschrieben ist
(siehe diesbeziiglich Abschnitt 4.1.), muss die dafir erforderliche Blutprobe beim
betreffenden Tier mindestens 30 Tage nach der Impfung und mindestens drei Monate
vor der Verbringung des Tieres erfolgen und die Titerbestimmung einen Antikérpertiter von
0,5 IE/ml oder mehr ergeben. Diese Titerbestimmung muss in einem gemaB Artikel 3 der

Entscheidung 2000/258/EG zugelassenen Labor vorgenommen werden. Diese serologische

Tollwutuntersuchung braucht bei einem Tier, bei dem die Impfung in den vorgesehenen
Zeitabstanden wieder aufgefrischt wird, nicht wiederholt zu werden. Die in der Europaischen
Union und in Drittstaaten fiir die Tollwut-Titerbestimmung zugelassen Laboratorien sind im

Internet unter nachstehend angefiihrter Adresse abrufbar:
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http://ec.europa.eu/food/animal/liveanimals/pets/approval en.htm

1.3. Zweifelsfragen

(1) Bestehen in Angelegenheiten dieser Findok Zweifelsfragen, die durch die Zollamter nicht
ausreichend geklart werden kénnen, bestehen keine Einwande, durch Rickfrage beim
nachstgelegenen Grenztierarzt (siehe Anlage 2) bzw. in der Veterindrverwaltung im
Bundesministerium flir Gesundheit und Frauen (siehe Abs. 2) eine entsprechende Klarung

herbeizufiihren.

(2) Die Veterinarfachbeamten des Bundesministeriums fiir Gesundheit und Frauen, Abteilung
I1/B/10 (veterinarbehdrdliche Einfuhrkontrolle), Telefon-Nr. 01/711 00, Durchwahl 644813
oder 644833, sind jeweils Montag bis Freitag von 09.00 bis 16.00 Uhr erreichbar.
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2. Grenztierarztliche Kontrolle

2.1. Umfang der grenztierarztlichen Kontrolle
2.1.1. Kontrollpflichtige Waren

(1) Die im Warenkatalog (Anlage 1) angeflihrten Waren unterliegen der Kontrollpflicht durch
den Grenztierarzt bei der Einfuhr in die Europdische Union (sieche Abschnitt 2.2.) und bei der
Durchfuhr durch die Europaische Union (siehe Abschnitt 2.3.).

(2) Die Kontrollpflicht durch den Grenztierarzt besteht auch fiir folgende

zusammengesetzten Erzeugnisse:
a) zusammengesetzte Erzeugnisse, die verarbeitete Fleischerzeugnisse enthalten,

b) zusammengesetzte Erzeugnisse, die zur Halfte oder zu einem gréBeren Anteil aus
irgendeinem anderen verarbeiteten Erzeugnis tierischen Ursprungs als einem

verarbeiteten Fleischerzeugnis bestehen,

C) zusammengesetzte Erzeugnisse, die keine verarbeiteten Fleischerzeugnisse enthalten und
zu weniger als der Halfte aus verarbeiteten Milcherzeugnissen bestehen, sofern die
Endprodukte nicht die Anforderungen des Abschnittes 2.1.2. erfiillen.

Die zusammengesetzten Erzeugnisse, die der Kontrollpflicht durch den Grenztierarzt

unterliegen, sind im Warenkatalog (Anlage 1) angefihrt.

(3) Die Grenztierarzte sind berechtigt, auch andere Waren hinsichtlich der Einhaltung

veterinarrechtlicher Vorschriften zu kontrollieren.

(4) Bei den in der Anlage 1 angefiihrten KN-Codes ist die Nichterfassung von den
Beschrankungen (ex-Position) im Feld 44 der Zollanmeldung mit dem Dokumentenartencode
»7299" anzugeben. Dies gilt auch flir zusammengesetzte Erzeugnisse, sofern sie gemafi

Abschnitt 2.1.2. nicht der Kontrollpflicht durch den Grenztierarzt unterliegen.

2.1.2. Ausnahmeregelung fiir zusammengesetzte Erzeugnisse und

Lebensmittel

(1) Die nachstehend angefiihrten zusammengesetzten Erzeugnisse und Lebensmittel
unterliegen nicht der Kontrollpflicht durch den Grenztierarzt:

1. die Erzeugnisse sind fiir den menschlichen Verzehr bestimmt,
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Hinweis: Zusammengesetzten Erzeugnisse, die tierische Erzeugnisse enthalten, zu
eliner anderen Verwendung als fir den menschlichen Verzehr (zB Futtermittel oder
industrielle Verwertung), unterliegen unabhéngig vom Anteil der tierischen Erzeugnisse
immer der Kontrollpflicht durch den Grenztierarzt.

2. die Erzeugnisse enthalten keine Fleischerzeugnisse,
3. die Erzeugnisse enthalten weniger als 50 % tierische Erzeugnisse, und

a) die Erzeugnisse sind bei Raumtemperatur haltbar oder bei der Herstellung vollstdndig
gar gekocht beziehungsweise einer Hitzebehandlung unterzogen worden, so dass
keinerlei Roherzeugnis mehr enthalten ist, und

Hinweis: Erzeugnisse, die rohe tierische Erzeugnisse enthalten,
unterliegen immer der Kontrollpfiicht durch den Grenztierarzt.

b) die Erzeugnisse sind eindeutig als fiir den menschlichen Verzehr bestimmt

gekennzeichnet, und
c) die Erzeugnisse sind in sauberen Behdltnissen sicher verpackt oder versiegelt und

d) ein Handelsdokument liegt bei und die Erzeugnisse sind in einer Amtssprache eines
Mitgliedstaats so gekennzeichnet, dass dem Dokument und dem Etikett zusammen
Informationen Uber Art, Menge und Anzahl der Packungen der zusammengesetzten

Erzeugnisse, Ursprungsland, Hersteller und Zutaten zu entnehmen sind, und

4. sofern die Erzeugnisse hitzebehandelte Milch oder Milcherzeugnisse enthalten,
muss die Milch oder miissen die Milcherzeugnisse aus einem der folgenden Drittlander
stammen: Albanien, Algerien, Andorra, Argentinien, Aruba, Athiopien, Australien, Belarus,
Belize, Bonaire, Bosnien-Herzegowina, Botsuana, Brasilien, Chile, China (Volksrepublik),
Costa Rica, Curagao, El Salvador, Gronland, Guatemala, Honduras, Hongkong, Indien,
Island, Israel, Kanada, Kenia, Kolumbien, Kuba, Liechtenstein, Madagaskar, Marokko,
Mauretanien, Mauritius, Mazedonien, Mexiko, Namibia, Neuseeland, Nicaragua, Panama,
Paraguay, Russland, Saba, der Schweiz, Serbien, Simbabwe, Singapur, St. Eustatius, St.
Martin (niederlandischer Teil), Stidafrika, Swasiland, Thailand, Tunesien, der Ttirkei, der
Ukraine, Uruguay oder den Vereinigten Staaten von Amerika.

Hinweis: Erzeugnisse, die rohe Milch enthalten, unterliegen immer der Kontrollpflicht
durch den Grenztierarzt.

(2) Die nachstehend angefiihrten zusammengesetzten Erzeugnisse und Lebensmittel
unterliegen ebenfalls nicht der Kontrollpflicht durch den Grenztierarzt:

1. die Erzeugnisse sind fiir den menschlichen Verzehr bestimmt,
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Hinweis: Zusammengesetzten Erzeugnisse, die tierische Erzeugnisse enthalten, zu
eliner anderen Verwendung als fir den menschlichen Verzehr (zB Futtermittel oder
industrielle Verwertung), unterliegen unabhéngig vom Anteil der tierischen Erzeugnisse
immer der Kontrollpflicht durch den Grenztierarzt.

2. die Erzeugnisse enthalten keine Fleischerzeugnisse und

3. es handelt sich um eine Ware der nachstehend angefiihrten KN-Codes und die in der

Spalte ,Erlauterungen" angefiihrten Bedingungen treffen zu:

KN-Codes

Erlduterungen

1806 20, 1806 31, 1806 32,
1806 90 11, 1806 90 19,
1806 90 31, 1806 90 39,
1806 90 50

Schokolade, die zu weniger als der Halfte aus verarbeiteten Milch-
und Eiprodukten besteht und gemaB Abs. 1 Z 3 behandelt wurde;
sofern Milcherzeugnisse enthalten sind, miissen diese aus einem
der in Abs. 1 Z 4 genannten Drittldnder stammen

1902 19, 1902 30, 1902 40

Pasta und Nudeln, die nicht mit verarbeiteten Fleischerzeugnissen
vermischt oder gefiillt sind und die zu weniger als der Halfte aus
verarbeiteten Milch- und Eiprodukten bestehen und gemag Abs. 1
Z 3 behandelt wurden; sofern Milcherzeugnisse enthalten sind,
muissen diese aus einem der in Abs. 1 Z 4 genannten Drittlander
stammen

1905 10, 1905 20, 1905 31,
1905 32, 1905 40,

1905 90 10, 1905 90 20,
1905 90 30, 1905 90 45,
1905 90 55, 1905 90 60, ex
1905 90 90

Brot, Kuchen, Kekse, Waffeln und Oblaten, Zwieback, gerdstetes
Brot und dhnliche gerdstete Waren, die zu weniger als 20 % aus
verarbeiteten Milch- und Eiprodukten bestehen und gemag Abs. 1
Z 3 behandelt wurden; sofern Milcherzeugnisse enthalten sind,
mussen diese aus einem der in Abs. 1 Z 4 genannten Drittlander
stammen

ex 2001 90 65,
ex 2005 70 00

ex 1604

Gefillte Oliven, die weniger als 20 % Fisch enthalten

Gefiillte Oliven, die Uber 20 % Fisch enthalten

ex 2104 10 und ex 2104 20

Fir Endverbraucher abgepackte Briihen und Suppenaromen, die
Zu weniger als der Halfte aus Fischdl, Fischpulver oder
Fischextrakten bestehen und die gemaB Abs. 1 Z 3 behandelt
wurden

ex 2106 10, ex 2106 90

Fir Endverbraucher abgepackte Nahrungserganzungsmittel, die
geringe Mengen (insgesamt weniger als 20 %) an verarbeiteten
tierischen Erzeugnissen (einschlieBlich Glucosamin, Chondroitin
und/oder Chitosan) mit Ausnahme von Fleischerzeugnissen
enthalten; sofern Milcherzeugnisse enthalten sind, miissen diese
aus einem der in Abs. 1 Z 4 genannten Drittldander stammen

(3) Auf diese Ausnahmen wird auch in der Anlage 1 bei den in Frage kommenden KN-Codes

hingewiesen.
2.2. Einfuhr von kontrollpflichtigen Waren

(1) Unter Einfuhr ist jede Beférderung einer veterindrbehordlich kontrollpflichtigen Sendung
von einem in einem Drittstaat (Abschnitt 1.2.10.) gelegenen Ort
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a) zu einem in Osterreich gelegenen Bestimmungsort oder

b) iiber Osterreich zu einem Bestimmungsort, der in einem Mitgliedstaat der Europ&ischen

Union gelegen ist,

zu verstehen. Hierunter fallt auch die Ricksendung von Sendungen, die in einen Drittstaat

gebracht (ausgefiihrt) wurden.

(2) Der Kontrollpflicht durch den Grenztierarzt bei der Einfuhr unterliegen daher
kontrollpflichtige Sendungen ungeachtet dessen, zu welcher Art des Zollverfahrens sie

abgefertigt werden sollen.
2.3. Durchfuhr von kontrollpflichtigen Waren

(1) Unter Durchfuhr ist das Verbringen von Sendungen aus einem Drittstaat (Abschnitt

1.2.10.) nach Osterreich mit anschlieBender Verbringung in einen Drittstaat zu verstehen.

(2) Fir die Durchfuhr von veterinarbehdrdlich kontrollpflichtigen Waren und Gegenstanden

(nicht auch von lebenden Tieren) ist ab 1. Juli 1999 neben der veterindrbehordlichen

Kontrolle beim Grenzeintritt in die Europaische Union eine zusatzliche veterinarbehérdliche

Kontrolle beim Grenzaustritt aus der Europaischen Union durchzufiihren. Dabei gelten

folgende Bedingungen:

1. Die Sendung muss unter zollamtlicher Uberwachung gemaB dem T1-Verfahren oder in

einem dem T1-Verfahren vergleichbaren, nach internationalen Vorschriften
anzuwendenden Versandverfahren bis zur Ausgangszollstelle verbracht werden.

Andere Zollverfahrensarten diirfen daftir nicht in Anspruch genommen werden.

2. Das gemeinsame Veterinardokument flr die Einfuhr (GVDE) von Erzeugnissen ist

wahrend des Transports mitzuftihren.

3. Die Sendung muss nach Verlassen der Eingangsgrenzkontrollstelle in zollamtlich

verplombten Fahrzeugen oder Behdltnissen beférdert werden. Eine Umladung der

Sendung wahrend der Beférderung ist ausnahmslos unzulassig.

4. Der Austritt aus dem Gebiet der Europadischen Union ist nur iber eine
veterinarbehordliche Grenziibertrittstelle (siehe Abschnitt 2.4.) zuldssig, wo eine

Ausgangsgrenzkontrolle durch den Grenztierarzt zu erfolgen hat. Die Ausreise ist erst

nach durchgefiihrter Kontrolle durch den Grenztierarzt und nach Entrichtung der
grenztierarztlichen Gebihren zu gestatten.
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(3) Teilt der Grenztierarzt der Eingangsgrenzkontrollstelle mit, dass eine Durchfuhrsendung
die EG nicht innerhalb von 30 Tagen verlassen hat, so sind die notwendigen
Nachforschungen zur Feststellung der tatsachlichen Bestimmung der Sendung zu

veranlassen.

(4) Bei der Durchfuhr von lebenden Tieren ist eine veterinarbehoérdliche
Ausgangsgrenzkontrolle derzeit nicht vorgesehen. Solche Sendungen dirfen daher nach wie

vor bei allen Zollstellen austreten.

2.4. Grenziibertrittstellen

(1) Die unter die Kontrollpflicht durch den Grenztierarzt fallenden Waren dirfen nur Gber die
in der Anlage 2 angeflihrten Grenzilbertrittstellen (Zollamter) eingebracht werden; alle
anderen Zollamter haben die Eingangsabfertigung unter Hinweis auf § 27 VEVO 2008

abzulehnen.

(2) Im StraBenverkehr hat die Grenziibertrittstelle, erforderlichenfalls fernmiindlich, den in
Betracht kommenden Grenztierarzt bzw. dessen Stellvertreter vom Eintreffen einer Sendung
mit Waren, die unter die Kontrollpflicht durch den Grenztierarzt fallen, umgehend zu
verstandigen; dies gilt auch fiir Sendungen, die austreten und anschlieBend wieder
zurlicklangen sowie flir Sendungen, die durch die Behérden des Nachbarstaates
zurlickgewiesen werden. Erfolgt die Rickbringung im Fall der Zurlickweisung einer Sendung
tiber ein Zollamt, das keine Ubertrittstelle (Anlage 2) ist, so ist der néchstgelegene
Grenztierarzt oder die Veterindrverwaltung im Bundesministerium flir Gesundheit und Frauen

fernmindlich zu verstandigen (siehe auch Abschnitt 1.3.).

(3) Im Eisenbahn-, Schiffs- und Luftverkehr findet die Verstandigung durch das
Verkehrsunternehmen statt. Fir allfallige Ferngesprache und Telegramme sind keine Kosten

einzuheben; auf die diesbezliglichen Verrechnungsanweisungen wird hingewiesen.

(4) Grundsatzlich haben alle veterinarbehdérdlichen Kontrollen (Dokumentenkontrolle,
Namlichkeitskontrolle, physische Untersuchung) ausschlieBlich bei der Grenzibertrittstelle

(Anlage 2) zu erfolgen.
2.5. Umladung von Sendungen auf Flughafen

(1) Bei der Umladung von grenztierarztlich kontrollpflichtigen Sendungen, die aus
Drittstaaten im Flugverkehr eintreffen und die in ein anderes Flugzeug umgeladen werden
sollen und die fiir eine andere zugelassene Veterinargrenzkontrollstelle der Europaischen

Union bestimmt sind, ist von der Partei mittels Anmeldeformular der Grenztierarzt zu
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informieren. Zusatzlich sind der voraussichtliche Entladezeitpunkt, die
Bestimmungsgrenzkontrolistelle in der Europaischen Union und der genaue Standort der

Lieferung am Flughafengeldnde anzugeben.

(2) Erfolgt der Weitertransport innerhalb von 12 Stunden kann der Grenztierarzt Kontrollen
durchfiihren. Bei Verweilen der Sendung von 12 Stunden bis maximal 48 Stunden wird eine
Kontrolle durch den Grenztierarzt durchgefiihrt. Wird der Zeitraum von 48 Stunden
Uberschritten, hat die vollstandige grenztierarztliche Einfuhrkontrolle an der erstberiihrten

Flughafengrenzkontrollstelle stattzufinden.

(3) Der Leiter der Zollstelle hat die Vorgangsweise bei Umladungen von grenztierarztlich
kontrollpflichtigen Sendungen im Einvernehmen mit dem Betreiber des Flughafens und den

Grenztierarzten bzw. Grenztierarztinnen festzulegen.
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3. Zollamtliche Abfertigung

3.1. Durchfiihrung der zollamtlichen Abfertigung

(1) Die zollamtliche Abfertigung darf erst durchgefiihrt werden, wenn vom Grenztierarzt

a) in das Zollpapier bzw., falls ein solches nicht vorliegt, in das Frachtbegleitpapier ein —
vom Grenztierarzt unter Angabe des Ortes und des Datums mit seinem Dienstsiegel
sowie seiner Unterschrift versehener — Vermerk, dass die Sendung nicht kontrollpflichtig
ist, aufgenommen wurde — /m Feld 44 der Zollanmeldung ist bei e-zoll in diesem Fall der

Dokumentenartencode ,,7299" anzugeben —, oder
b)

— das gemeinsame Veterinardokument flir die Einfuhr (GVDE) flir Erzeugnisse
(Dokumentenartencode bei e-zoll in Feld 44 der Zollanmeldung ,,N853") — siehe
Abschnitt 1.2.11. und Anlage 3 Muster 1 — oder

— das gemeinsame Veterindardokument fir die Einfuhr (GVDE-Tiere) flr lebende Tiere
(Dokumentenartencode bei e-zoll in Feld 44 der Zollanmeldung ,,C640") — siehe
Abschnitt 1.2.11. und Anlage 3 Muster 2 -

Uber die Zulassung zur Einfuhr ausgefertigt wurde und

— der Einfihrer, der Empfanger oder der Absender die grenztierarztlichen Geblhren
entrichtet hat.

(2) Kann die Sendung zur Einfuhr nicht zugelassen werden, wird die veterinarrechtliche
Abfertigungsbescheinigung vom Grenztierarzt mit dem Vermerk ,ZURUCKGEWIESEN"
gekennzeichnet. Solche Sendungen sind entsprechend der Verfligung des Grenztierarztes zu
behandeln (siehe Abschnitt 3.2.2.).

(3) Die Kontrolle durch den Grenztierarzt ist bei e-zoll im Feld 44 der Zollanmeldung durch

den Informationscode ,,70900" zu beantragen.

3.2. Zulassige zollrechtliche Bestimmung
3.2.1. Zur Einfuhr zugelassene Sendungen

(1) Veterinarbehordlich kontrollpflichtige Waren dirfen nur jene zollrechtliche Bestimmung
erhalten, die der Entscheidung des Grenztierarztes in der veterinarrechtlichen

Abfertigungsbescheinigung entspricht.
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(2) Im

= gemeinsamen Veterinardokument flir die Einfuhr (GVDE) fiir Erzeugnisse — Muster siehe
Anlage 3 Muster 1 — erfolgt die Entscheidung des Grenztierarztes in den Feldern 30 bis
34, und im

= gemeinsamen Veterinardokument flir die Einfuhr (GVDE-Tiere) flr lebende Tiere —
Muster siehe Anlage 3 Muster 2 — erfolgt die Entscheidung des Grenztierarztes in den
Feldern 33 bis 36,

wobei diese Entscheidungen die nachstehend jeweils angegebenen zollamtlichen
Uberwachungs- bzw. KontrollmaBnahmen erfordern (ergénzend dazu wird auf die

Erlduterungen in Anlage 3 Muster 1 und Muster 2 verwiesen):

Vermerk in Feld 30 GVDE bzw. Feld 33 GVDE-Tiere (Dokumentenartencode bei e-zoll
in Feld 44 der Zollanmeldung ,,7280"):

30, ZULASSIG e Unuladung 13 ZULASSIG fin Thnladuvmg:

ETT-Grenzlontrellstelle (| Fununer der Girenzkontrallstelle der EG [ Munumer der Einlest:
ADINC-Einlie it

Triadt lmned |:| TS 0-Code Dvttlacd vt lnaal |:| TS0 ade Thattlnaad;

Zollamtliche Uberwachung:

Die Sendung ist in veterinarrechtlicher Sicht (noch) nicht zum Verkehr in der

Europaischen Union abgefertigt worden. Dieses Feld wird verwendet

a) bei Einfuhrsendungen, wenn die Sendung an einer anderen veterinarbehdrdlichen

Grenzkontrollstelle veterinarrechtlich kontrolliert werden soll, oder

b) bei Durchfuhrsendungen, wenn die Sendung an einer anderen veterindarbehdrdlichen

Grenzkontrollstelle auf ein anderes Beférderungsmittel umgeladen werden soll.

Ein Verbringen zu der genannten veterinarbehdérdlichen Grenzkontrollstelle muss in
einem Versandverfahren erfolgen. Die Durchfiihrung eines anderen Zollverfahrens (auch
Verbringen in ein Zolllager oder in eine Freizone) ist nicht zulassig. Eine Umladung
wahrend des Transports ist ebenfalls nicht zulassig.
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Vermerk in Feld 31 GVDE bzw. Feld 34 GVDE-Tiere (Dokumentenartencode bei e-zoll
in Feld 44 der Zollanmeldung ,,7281"):

31, ZULASSIG = Drchifinhs | 34, ZULASSIG zu Durelifulu (Il
Doantland + ISO-Clode: naely Dot La-Cods

Al gangs grens. Mumumer des Ansgangsgrenek ondrollstelle: Blunmer der Endiest:
Lkontrollstelle: ANIMIO-Emleat:

Zollamtliche Uberwachung:

Die Erzeugnisse miissen im Versandverfahren in zollamtlich verplombten
Fahrzeugen oder Behaltnissen ohne Umladen durch die Europdische Union
durchgefiihrt werden. Die Sendung darf nur Uiber die genannte veterinarbehdrdliche
Ausgangsgrenzkontrollstelle ausreisen, wo bei Waren und Gegenstanden (nicht auch bei
lebenden Tieren) eine Ausgangsgrenzkontrolle durch den Grenztierarzt zu erfolgen hat
(siehe Abschnitt 2.3.).

Vermerk in Feld 32 GVDE bzw. Feld 35 GVDE-Tiere (Dokumentenartencode bei e-zoll
in Feld 44 der Zollanmeldung ,,7282"):

32, ZULASSIG fur den Binenmarkt 35, FULASSIC fiir den Bumenmarkt |
filr deny zollvechtlich freten Veslelu it koavtrallierter Bestinmmm g

Lebensnuttel ! Soldacliung [

Futtemutiel N migelaszene Euriching [

FPlunmazentisclhe Verwendung j Chnarantine 1

Tecluusche Verwending |

Sonstiger Verwendungs el |

Zollamtliche Uberwachung:

Die Sendung ist ohne weitere Einschrankungen in veterinarrechtlicher Sicht zum freien
Verkehr in der Europaischen Union abgefertigt worden ist. Bei solchen Sendungen
bestehen keine Einschrankungen hinsichtlich der zuldssigen zollrechtlichen Bestimmung;

sie durfen daher zu allen Zollverfahrensarten abgefertigt werden.

Eine allenfalls im Feld 35 in Verbindung mit Feld 39 GVDE-Tiere angefiihrte
kontrollierte Bestimmung (Schlachtung, zugelassene Einrichtung oder Quarantane) ist

zollamtlich nicht zu iberwachen.
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Vermerk in Feld 33 GVDE (Dokumentenartencode bei e-zoll in Feld 44 der Zollanmeldung

#7283"):

33. ZULASSIG bei iiberwachter Beforderung
Verfahren gemih Artikel 8

X

Wiederemfulr von EU-Erzeugnissen (Artikel 15) [ ]

Zollamtliche Uberwachung:

Derartige Waren und Gegenstéande miissen ab der Grenzkontrollstelle ihres Eintreffens bis
zu dem im Feld 37 GVDE genannten Betrieb am Bestimmungsort liberwacht werden.
Die Beférderung der Sendung bis zu dem genehmigten Betrieb am Bestimmungsort hat
unter Zollverschluss in einem Versandverfahren in lecksicheren Fahrzeugen oder
Behaltnissen zu erfolgen. Eine Umladung wahrend des Transports ist nicht zuldssig. Die
Uberfiihrung in den zollrechtlich freien Verkehr (oder in ein anderes Zollverfahren) muss

im Betrieb am Bestimmungsort erfolgen.

Vermerk in Feld 33 GVDE (Dokumentenartencode bei e-zoll in Feld 44 der Zollanmeldung

,7283"):

33. ZULASSIG bet iiberwachter Beforderung
Verfahren gemih Artikel 8

[

Wiederemfuhr von EU-Erzeugnissen (Artikel 15) X

Zollamtliche Uberwachung:

Derartige Waren und Gegenstande missen ab der Grenzkontrollstelle ihres Eintreffens bis
zu dem im Feld 37 GVDE genannten Betrieb am Bestimmungsort liberwacht werden.
Die Beférderung der Sendung bis zu dem genehmigten Betrieb am Bestimmungsort hat
unter Zollverschluss in einem Versandverfahren in lecksicheren Fahrzeugen oder
Behaltnissen zu erfolgen. Eine Umladung wahrend des Transports ist nicht zuldssig. Die
Uberfiihrung in den zollrechtlich freien Verkehr (oder in ein anderes Zollverfahren) muss

im Betrieb am Bestimmungsort erfolgen.

Vermerk in Feld 34 GVDE ( Dokumentenartencode bei e-zoll in Feld 44 der Zollanmeldung

,7284"):

12 Absatz 4 und Artikel 13)
Zolllager
Freizone oder Freilager
Schiffsausriister
Direkte Weiterleitung an em Schiff

34. ZULASSIG fiir spezifisches Zolllagerverfahren (Artikel

Oogdno
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Zollamtliche Uberwachung:

Die Sendung muss vor einer allfilligen Uberfiihrung in den zollrechtlich freien Verkehr
(oder in ein anderes Zollverfahren) in einem Versandverfahren bis zu dem im Feld 37
GVDE genannten Zolllager/Freizone/Schiffsausriister/ Schiff verbracht werden. Ein
Verbringen an einen nicht genehmigten Ort (auch an ein anderes Zolllager oder eine
andere Freizone) ist nicht zulassig. Eine Umladung wahrend des Transports vor

Erreichen des genehmigten Bestimmungsortes ist ebenfalls nicht zuldssig.

Vermerk in Feld 36 GVDE-Tiere (Dokumentenartencode bei e-zoll in Feld 44 der
Zollanmeldung ,,7285"):

36. ZULASSIG zur zeitweiligen Zulassung ]

auberster Termun

Zollamtliche Uberwachung:

Die Tiere sind bis zu dem genannten Termin zur voriibergehenden Einfuhr zugelassen
und missen danach wieder ausgefiihrt werden. Sofern im Feld 39 GVDE-Tiere ein
Bestimmungsort angegeben ist, miissen die Tiere in einem Versandverfahren bis zu
diesem Ort verbracht werden. Ein Verbringen an einen nicht genehmigten Ort oder eine
Umladung wahrend des Transports vor Erreichen des genehmigten Bestimmungsortes ist

nicht zulassig.

(3) Abgesehen von den fiir allfillige zollamtliche UberwachungsmaBnahmen (Abs. 2)
erforderlichen Entscheidungen sind auch alle anderen Angaben in der veterinarrechtlichen
Abfertigungsbescheinigung bei der Durchflihrung des Zollverfahrens zu beachten, soweit dies
moglich ist. Dies gilt insbesondere auch bei Waren und Gegenstanden fiir die in Feld 12
GVDE angegebene Transporttemperatur, damit es nicht durch eine zollamtliche

UberwachungsmaBnahme zu einer Unterbrechung der Kiihlkette kommt.

(4) Die Grenztierarzte sind nicht berechtigt, Zollverschliisse abzunehmen oder wieder
anzulegen. Daher ist es erforderlich, dass immer dann, wenn Zollverschlisse fir Zwecke der
grenztierarztlichen Kontrolle abgenommen werden mussen, ein Zollorgan anwesend ist.
Sofern dies nicht ohnehin der Fall ist (Zolllager, Zollfreizone), muss eine Verschlussanderung
bzw. eine allfallige in diesem Zusammenhang erforderliche zollrechtliche MaBnahme am

zugelassenen Warenort erfolgen.
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3.2.2. Zuriickgewiesene Sendungen

(1) Veterinarbehordlich kontrollpflichtige Waren diirfen im Fall der Zuriickweisung durch den
Grenztierarzt — die veterinarrechtliche Abfertigungsbescheinigung wird in so einem Fall mit
dem Vermerk ,ZURUCKGEWIESEN" gekennzeichnet — nur jene zollrechtliche Bestimmung
erhalten, die der Entscheidung des Grenztierarztes entspricht.

(2) Im

= gemeinsamen Veterinardokument flir die Einfuhr (GVDE) flir Erzeugnisse — Muster siehe
Anlage 3 Muster 1 — erfolgt diese Verfligung in den Feldern 35 und 37, und im

= gemeinsamen Veterindrdokument flir die Einfuhr (GVDE-Tiere) fir lebende Tiere —

Muster siehe Anlage 3 Muster 2 — erfolgt diese Verfligung in den Feldern 38 und 39,

wobei diese Verfiigungen die nachstehend jeweils angegebenen zollamtlichen
Uberwachungs- bzw. KontrollmaBnahmen erfordern (ergéanzend dazu wird auf die
Erlduterungen in Anlage 3 Muster 1 und Muster 2 verwiesen):

Vermerk in Feld 35 GVDE bzw. Feld 38 GVDE-Tiere (Dokumentenartencode bei e-zoll
in Feld 44 der Zollanmeldung ,,7286"):

3% NICHT ZULASSIG 38 NICHT ZULASSIG [
1. Fvnmclkweisung 4 1. Eibcksendung X
2. Venuchinn g | 2. Schlachhugz [
3. Verarbedhomg 1 ¥, Enthaanazie (|

LT T BT

Zollamtliche Uberwachung:

Die Sendung muss innerhalb der festgesetzten Frist in den Herkunftsstaat zurtickgesandt

werden.

Vermerk in Feld 35 GVDE bzw. Feld 38 GVDE-Tiere (Dokumentenartencode bei e-zoll
in Feld 44 der Zollanmeldung ,,7286"):

353 NICHT ZULASSIG 38 HICHT ZULASSIG (|
1. Znrickweisme (] 1. Bicksendhg [

2. Wernicluhug X 2. Sohlnchibung X

3. Verarbeihung (] 3. Evthaaazic (|

iz (Davhuu):
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Zollamtliche Uberwachung:

Die Waren und Gegenstande miissen innerhalb der festgesetzten Frist vernichtet werden
bzw. die Tiere miissen geschlachtet werden. Ein Verbringen zu einem im Inland
gelegenen Vernichtungs- oder Schlachtbetrieb ist nur zuldssig, wenn ein solcher Betrieb
in Feld 37 GVDE oder Feld 39 GVDE-Tiere angeflihrt ist. In diesem Fall muss die
Sendung in einem Versandverfahren direkt in den genannten Betrieb verbracht werden.
Ein Verbringen in ein Zolllager oder in eine Freizone ist nicht zuldssig. Eine Umladung
wahrend des Transports ist ebenfalls nicht zulassig. Die zollamtlich zu Gberwachende
Vernichtung oder Zerstdrung bzw. die Schlachtung (oder die Uberfiihrung in ein

Zollverfahren) muss im Vernichtungsbetrieb erfolgen.

Vermerk in Feld 35 GVDE (Dokumentenartencode bei e-zoll in Feld 44 der Zollanmeldung
~7286"):

3
1

2

o
)

. Zuriickweisung ]

DISHIDATAIN): v soosunmsnnsasssensasss sonsasanionessamsenssasnsen

5. NICHT ZULASSIG

. Vernichtung

. Verarbeitung

Zollamtliche Uberwachung:

Die Sendung muss vor der Uberfiihrung in den zollrechtlich freien Verkehr (oder in ein
anderes Zollverfahren) in einem Versandverfahren direkt in den im Feld 37 GVDE
genannten Verarbeitungsbetrieb verbracht werden. Ein Verbringen in ein Zolllager oder in
eine Freizone ist nicht zuldssig. Eine Umladung wahrend des Transports ist ebenfalls
nicht zulissig. Die Uberfiihrung in den zollrechtlich freien Verkehr (oder in ein anderes

Zollverfahren) muss im Betrieb am Bestimmungsort erfolgen.

Vermerk in Feld 38 GVDE-Tiere (Dokumentenartencode bei e-zoll in Feld 44 der
Zollanmeldung ,,7286"):

L

38. NICHT ZULASSIG L]

. Riicksendung
. Schlachtung

. Euthanasie

>0

Zollamtliche Uberwachung:

©

Die Tiere miissen getétet oder beseitigt werden. Ein Verbringen zu einem im Inland
gelegenen Betrieb zur Tétung oder Beseitigung ist nur zulassig, wenn ein solcher Betrieb
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in Feld 39 GVDE-Tiere angefihrt ist. In diesem Fall miissen die Tiere in einem
Versandverfahren direkt in den genannten Betrieb verbracht werden. Ein Verbringen in
ein Zolllager oder in eine Freizone ist nicht zuldssig. Eine Umladung wahrend des
Transports ist ebenfalls nicht zuldssig. Die zollamtlich zu Gberwachende Tétung oder
Beseitigung (oder die Uberfilhrung in ein Zollverfahren) muss im Vernichtungsbetrieb
erfolgen.

(3) Abgesehen von den fiir allfillige zollamtliche UberwachungsmaBnahmen (Abs. 2)
erforderlichen Entscheidungen sind auch alle anderen Angaben in der veterinarrechtlichen
Abfertigungsbescheinigung bei der Durchfiihrung des Zollverfahrens zu beachten, soweit dies
moglich ist. Dies gilt insbesondere auch bei Waren und Gegenstanden fiir die in Feld 12
GVDE angegebene Transporttemperatur, damit es nicht durch eine zollamtliche

UberwachungsmaBnahme zu einer Unterbrechung der Kiihlkette kommt.

(4) Die Grenztierarzte sind nicht berechtigt, Zollverschliisse abzunehmen oder wieder
anzulegen. Daher ist es erforderlich, dass immer dann, wenn Zollverschlisse fir Zwecke der
grenztierarztlichen Kontrolle abgenommen werden mussen, ein Zollorgan anwesend ist.
Sofern dies nicht ohnehin der Fall ist (Zolllager, Zollfreizone), muss eine Verschlussanderung
bzw. eine allfdllige in diesem Zusammenhang erforderliche zollrechtliche MaBnahme am

zugelassenen Warenort erfolgen.
3.3. Erforderliche Unterlage

(1) Das vom Grenztierarzt mit Unterschrift und Dienstsiegel versehene Original und eine
Kopie der veterindrrechtlichen Abfertigungsbescheinigung (Dokumentenartencode bei e-zol/
in Feld 44 der Zollanmeldung ,,N853" in Verbindung mit,,7280", ,7281", ,7282", ,7283",
~7284" oder ,7286" bzw. ,,C640" in Verbindung mit ,,7280", ,7281", ,7282", ,,7285" oder
,7286") sind der der Veterinarkontrollstelle zugeordneten Grenzzollstelle vorzulegen und
bilden eine erforderliche Unterlage flir die Durchflihrung des Zollverfahrens gemaB Artikel
163 UZK.

(2) Diese Grenzzollstelle hat die Ubereinstimmung der Sendung mit der veterinérrechtlichen
Abfertigungsbescheinigung zu lberpriifen. Im gemeinsamen Veterinardokument fiir die
Einfuhr (GVDE) fir Erzeugnisse — siehe Anlage 3 Muster 1 — bzw. im gemeinsamen
Veterinardokument fiir die Einfuhr (GVDE-Tiere) fiir lebende Tiere — siehe Anlage 3 Muster 2

— sind (auf dem Original und der Kopie) folgende Vermerke anzusetzen:

in Feld 38 GVDE bzw. in Feld 40 GVDE-Tiere:
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— sofern die in Feld 16 GVDE bzw. Feld 17 GVDE-Tiere angeflihrte Plombe entfernt
wurde und eine neue Zollplombe angelegt wird, die Nummer der Zollplombe,
eventuell zusatzlich zu dem vom Grenztierarzt allenfalls vermerkten

veterinarbehordlichen Packstiick- oder Raumverschluss;

— sofern die in Feld 16 GVDE bzw. Feld 17 GVDE-Tiere angefiihrte Plombe belassen

oder keine Plombe angelegt wird ist das Feld 38 durchzustreichen;

Fiir die Eintragungen in das Feld 38 GVDE bzw. Feld 40 GVDE-Tiere muss eine

andere Farbe als schwarz verwendet werden.
in Feld 42 GVDE bzw. in Feld 43 GVDE-Tiere:
die CRN der zugehorigen Anmeldung.

(3) Die Kopie der veterinarrechtlichen Abfertigungsbescheinigung ist von der der
Veterinarkontrollstelle zugeordneten Grenzzollstelle einzuziehen und der bezughabenden
Anmeldung anzuschlieBen. Das Original ist dem Anmelder zuriickzugeben und hat die

Sendung in folgenden Fallen zu begleiten:
1. solange die Sendung unter zollamtlicher Uberwachung steht;

2. falls die Sendung eingeflihrt wird, bis zum Eintreffen im ersten Betrieb oder im ersten

Zentrum oder der ersten Einrichtung, fur die sie bestimmt ist.
3.4. Veterinarbehordliche Packstiick- und Raumverschliisse

(1) In bestimmten Fallen missen die Grenztierarzte im Rahmen der grenztierarztlichen
Kontrolle Packstiick- bzw. Raumverschliisse anlegen. Die angelegten Verschliisse werden

vom Grenztierarzt in der veterinarrechtlichen Abfertigungsbescheinigung vermerkt.

(2) Zur Abnahme von veterindrbehdrdlichen Packstlick- und Raumverschliissen sind gemaB
§ 37 Abs. 3 VEVO 2008 befugt:

1. Grenztierarzte;

2. der in der veterinarrechtlichen Abfertigungsbescheinigung ausgewiesene Empfanger bzw.
dessen Beauftragter;

3. Zollorgane und Organe der flir den Bestimmungsort zusténdigen

Bezirksverwaltungsbehdrde in Auslibung ihres Dienstes.
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Die Befugnis zum Abnehmen der Packstlick- und Raumverschliisse kann auf bestimmte
Personen eingeschrankt werden. Falls dies der Fall ist, wird dieser Umstand in der
veterindrrechtlichen Abfertigungsbescheinigung vermerkt.

(3) Die im Rahmen der grenztierarztlichen Kontrolle angelegten Packstiick- und
Raumverschliisse diirfen nur an dem in der veterinarrechtlichen Abfertigungsbescheinigung
festgelegten Bestimmungsort und nur von dafir befugten Personen gedffnet und
abgenommen werden. Fiir Zwecke der Zollabfertigung oder in Notfallen wahrend des
Transportes dirfen die veterinarbehordlichen Verschliisse durch die Organe der
Zollverwaltung und der 6rtlich zustandigen Bezirksverwaltungsbehdrde oder durch
behordliche Sicherheitsorgane auch an anderen Orten als am Bestimmungsort gedffnet
werden. Derartige Sendungen sind nach Beendigung der behérdlichen Tatigkeit wieder
amtlich zu verschlieBen. Dies ist in der veterinarrechtlichen Abfertigungsbescheinigung zu

vermerken.

(4) Wird im Zuge einer Zollabfertigung festgestellt, dass ein veterindrbehdrdlicher Packsttick-
oder Raumverschluss verletzt worden ist, ist die Veterindrverwaltung im Bundesministerium

fur Gesundheit und Frauen wegen der weiteren Vorgangsweise zu kontaktieren.
3.5. Teilung von Sendungen unter zollamtlicher Uberwachung

(1) Soll eine vom Grenztierarzt veterinarbehdrdlich abgefertigte Sendung vor der
Uberfiihrung in den zollrechtlich freien Verkehr geteilt werden, so ist je nach Zusténdigkeit in
den Mitgliedstaaten vom Grenztierarzt, vom Amtstierarzt oder von der Zollbehdrde fiir jede
Teilsendung eine amtlich beglaubigte Kopie des GVDE auszustellen. In Osterreich erfolgt die
Ausstellung derartiger Kopien durch die Zollbehérde.

In den amtlich beglaubigten Kopien des GVDE sind neben den Feldern 12 (Zahl und Art der
Packstiicke), 14 (Bruttogewicht), 15 (Nettogewicht), Feld 16 (Plombennummer und
Behaltnisnummer) die entsprechenden Daten der jeweiligen Teilsendung zu vermerken und
amtlich zu bestatigen. Ferner ist auf dem Original im Feld 43 (weiteres GVDE) ein
entsprechender Vermerk hinsichtlich der ausgestellten Kopien aufzunehmen. Das Original

und die amtlich beglaubigten Kopien sind dem Anmelder auszufolgen.

(2) Hat der Grenztierarzt auf dem Original im Feld 33 eine Entscheidung getroffen (dieses
Feld ist zu verwenden, wenn Sendungen unter zollamtlicher Uberwachung zu einem
spezifischen Bestimmungsort beférdert werden muissen), ist die Ausstellung einer
beglaubigten Kopie nicht zuldssig.
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(3) Die Teilung von Sendungen unter zollamtlicher Uberwachung ist bei e-zoll im Feld 44 der

Zollanmeldung durch den Informationscode ,,70950" zu beantragen.
3.6. Aufgaben des Innerlandszollamtes

(1) Das Innerlandszollamt, bei dem eine Zollabfertigung beantragt wird, hat zunachst die
Ubereinstimmung der Sendung mit der veterindrrechtlichen Abfertigungsbescheinigung
(Original oder im Fall einer Teilung gemaB Abschnitt 3.5. eine amtlich beglaubigte Kopie), die
eine erforderliche Unterlage zur Anmeldung bildet und daher in ihr anzufiihren ist
(Dokumentenartencode bei e-zoll in Feld 44 der Zollanmeldung ,,N853" in Verbindung mit
,7280", ,7281", ,,7282", ,7283", ,,7284" oder,7286" bzw. ,C640" in Verbindung mit ,7280",
,7281" ,7282", ,7285" oder ,,7286"), zu Uberprifen. Dies gilt auch fir Sendungen, die in
anderen EU-Mitgliedstaaten grenztierédrztlich kontrolliert wurden. Ist die Ubereinstimmung
gegeben, kann die Abfertigung durchgefiihrt werden. Die veterinarrechtliche
Abfertigungsbescheinigung ist nicht einzuziehen, sondern zusammen mit allenfalls

vorgelegten anderen veterindrbehdérdlichen Einfuhrpapieren dem Anmelder zurtickzugeben.

(2) Stellt das Zollamt auf Grund eigener Ermittlungen oder durch Mitteilung des
Amtstierarztes oder eines anderen Sachverstandigen fest, dass die grenztierarztliche
Abfertigung

a) zu Unrecht unterblieben ist (veterinarrechtliche Abfertigungsbescheinigung fehlt) oder

b) von unrichtigen Angaben ausgegangen ist (zB Begleitpapiere enthalten unrichtige
Warenbezeichnungen) oder

C) zu unrichtigen Ergebnissen gefiihrt hat (zB die Warenbezeichnung in der

veterinarrechtlichen Abfertigungsbescheinigung ist unrichtig)

so ist der Anmelder zu veranlassen, die Veterinarverwaltung im Bundesministerium fir
Gesundheit und Frauen oder den nachstgelegenen Grenztierarzt zur Entscheidung lber die
Zulassigkeit der Einfuhr zu kontaktieren. Wird von der kontaktierten Stelle entschieden, dass
die Sendung an eine Grenzkontrollstelle zur Vornahme der veterindrbehdrdlichen
Grenzkontrolle zu verbringen ist, hat dies in einem Versandverfahren zu erfolgen. Falls bei
der anschlieBenden veterinarbehdrdlichen Kontrolle festgestellt wird, dass die Sendung nicht
den veterinarrechtlichen Einfuhrbedingungen gentigt und vom Grenztierarzt daher die
Riicksendung lber eine bestimmte Grenzkontrollstelle angeordnet wird, so hat die
Verbringung zu dieser Grenzkontrollstelle in der vorgegebenen Frist in einem

Versandverfahren zu erfolgen. Sofern vom Grenztierarzt eine unschadliche Beseitigung der
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Sendung in einer flr diesen Zweck vorgesehenen Einrichtung (Tierkérperverwertung)
angeordnet wird, hat diese unter zollamtlicher Uberwachung auf Kosten des Beteiligten zu

erfolgen.

(3) Bei einer Verletzung eines veterinarbehordlichen Packstiick- oder Raumverschlusses ist
nach Abschnitt 3.4. Abs. 4 vorzugehen.

3.7. Aufgaben der Ausgangszolistelle

(1) Die Ausgangszollstelle hat im Falle der Durchfuhr das Vorhandensein der
veterindrrechtlichen Abfertigungsbescheinigung (Original) und dessen Ubereinstimmung mit
der Sendung zu Uberprifen. Bei Sendungen, die einer veterindrbehdrdlichen Kontrolle beim
Grenzaustritt unterliegen (siehe Abschnitt 2.3.), ist der Grenztierarzt zu kontaktieren; dabei
ist nach Abschnitt 2.4. vorzugehen. Die Ausreise ist erst zu gestatten, nachdem der
Grenztierarzt die Sendung kontrolliert hat, dies im Feld 41 des gemeinsamen
Veterindrdokuments fir die Einfuhr (GVDE) bestatigt hat und die grenztierarztlichen
Gebihren entrichtet wurden; die veterinarrechtliche Abfertigungsbescheinigung ist dem

Anmelder zurlickzugeben.

(2) Wird bei der Ausgangsabfertigung festgestellt, dass die grenztierarztliche Abfertigung zur

Durchfuhr unterblieben ist, so ist der nachste Grenztierarzt zu verstandigen.

(3) Bei einer Verletzung eines veterinarbehordlichen Packstiick- oder Raumverschlusses ist
nach Abschnitt 3.4. Abs. 4 vorzugehen.

3.8. Grenztierarztliche Gebiihren

Hinsichtlich der Vereinnahmung und Verrechnung der grenztierarztlichen Gebihren wird auf

die diesbezliglichen Verrechnungsvorschriften hingewiesen.
3.9. Zolltarif und Codierungen in e-zoll

(1) Die veterinarrechtlichen Beschrankungen fiir Tiere, tierische Rohstoffe und Erzeugnisse
und Gegenstande, die Trager des Ansteckungsstoffes von Tierseuchen sein kénnen, sind im
Zolltarif mit der MaBnahme ,VB-0320: Tierseuchenrecht" (VuB-Code ,,0320") gekennzeichnet.

(2) Fir die Codierung der in diesem Abschnitt behandelten Beschrankungen in e-zoll stehen

folgende Informationscodes und Dokumentenartencodes zur Verfligung:

Zusatzliche Information Code

Code Text Hinweise
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Code Text Hinweise
70900 Kontrolle durch den Grenztierarzt siehe Abschnitt 3.1.; dieser Code darf
erforderlich nicht gemeinsam mit dem Code 7299
verwendet werden
70950 Teilung von grenztierarztlich abgefertigten siehe Abschnitt 3.5.; dieser Code darf
Sendungen nicht gemeinsam mit dem Code 7299
verwendet werden
Dokumentenarten
D(;I::I::ligslzn- Beschreibung Hinweise
(BESCH_ART CODE) (KURZ_BESCHR)
N853 Gemeinsames Veterindrdokument fiir die siehe Abschnitt 1.2.11., Abschnitt 3.1.,
Einfuhr (GVDE) gemal3 der Verordnung Abschnitt 3.3., Abschnitt 3.6. und Anlage 3
(EG) Nr. 136/2004 fiir die Muster 1; dieser Code ist nur in
Veterinarkontrolle von Erzeugnissen Verbindung mit einem der Codes
7280, 7281, 7282, 7283, 7284 oder
7286 zulassig
C640 Gemeinsames Veterinardokument fiir die siehe Abschnitt 1.2.11., Abschnitt 3.1.,
Einfuhr (GVDE) gemaB der Verordnung Abschnitt 3.3., Abschnitt 3.6. und Anlage 3
(EG) Nr. 282/2004 fiir die Muster 2; dieser Code ist nur in
Veterindrkontrolle von lebenden Tieren Verbindung mit einem der Codes
7280, 7281, 7282, 7285 oder 7286
zuldssig
7280 Entscheidung des Grenztierarztes - Ware siehe Abschnitt 3.2.1., Abschnitt 3.3. und
fiir Umladung (Feld 30 GVDE-Ware / Feld Abschnitt 3.6.; dieser Code ist nur in
33 GVDE-Tiere) zugelassen Verbindung mit einem der Codes
N853 oder C640 zulassig
7281 Entscheidung des Grenztierarztes - Ware siehe Abschnitt 3.2.1., Abschnitt 3.3. und
zur Durchfuhr (Feld 31 GVDE-Ware / Feld Abschnitt 3.6.; dieser Code ist nur in
34 GVDE-Tiere) zugelassen Verbindung mit einem der Codes
N853 oder C640 zulassig
7282 Entscheidung des Grenztierarztes - Ware siehe Abschnitt 3.2.1., Abschnitt 3.3. und
fir den Binnenmarkt (Feld 32 GVDE-Ware / | Abschnitt 3.6.; dieser Code ist nur in
Feld 35 GVDE-Tiere) zugelassen Verbindung mit einem der Codes
N853 oder C640 zulassig
7283 Entscheidung des Grenztierarztes - Ware siehe Abschnitt 3.2.1., Abschnitt 3.3. und
zur Uberwachten Beférderung (Feld 33 Abschnitt 3.6.; dieser Code ist nur in
GVDE-Ware) zugelassen Verbindung mit dem Code N853
zulassig
7284 Entscheidung des Grenztierarztes - Ware zu | siehe Abschnitt 3.2.1., Abschnitt 3.3. und
spezifischem Zolllagerverfahren (Feld 34 Abschnitt 3.6.; dieser Code ist nur in
GVDE-Ware) zugelassen Verbindung mit dem Code N853
zulassig
7285 Entscheidung des Grenztierarztes - Ware siehe Abschnitt 3.2.1., Abschnitt 3.3. und
zeitweilig zugelassen (Feld 36 GVDE-Tiere) | Abschnitt 3.6.; dieser Code ist nur in
Verbindung mit dem Code C640
zulassig
7286 Entscheidung des Grenztierarztes - siehe Abschnitt 3.2.1., Abschnitt 3.3. und
Zurtickgewiesene Sendung (Feld 35 GVDE- | Abschnitt 3.6.; dieser Code ist nur in
Ware / Feld 38 GVDE-Tiere) Verbindung mit einem der Codes
N853 oder C640 zuldssig
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Dokumenten- Beschreibun
artencode 9 Hinweise

(BESCH_ART_CODE)

(KURZ_BESCHR)

7299 Ausnahme - Ware von VuB 0320

(Tierseuchenrecht) nicht erfasst

Codierung von Ausnahmen siehe Abschnitt
4.1., Abschnitt 4.2.1. und Abschnitt 4.2.2.
oder einer Nichterfassung von den
Beschrdankungen (ex-Positionen) siehe
Abschnitt 1.2.10., Abschnitt 2.1., Abschnitt
3.1. und Anlage 1; dieser Code darf
nicht gemeinsam mit den Codes
70900, 70950, N853 oder C640
verwendet werden

3.10. Bewilligungen zum Anschreibeverfahren

Fir die in der Anlage 1 genannten Waren kdnnen Bewilligungen zum Anschreibeverfahren im
Hinblick auf die gemaB Richtlinie 97/78/EG durchzufiihrenden zollamtlichen

UberwachungsmaBnahmen grundsétzlich nicht erteilt werden.

Wenn es die konkret zu setzenden UberwachungsmaBnahmen in Einzelfillen gestatten,

kénnen fir bestimmte Waren Bewilligungen zum Anschreibeverfahren erteilt werden. In

diesen Fallen ist vor der Bewilligungserteilung im Wege des Bundesministeriums flir Finanzen

das Einvernehmen mit der Veterinarverwaltung im Bundesministerium fir Gesundheit und

Frauen herzustellen.
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4. Ausnahmen

4.1. Ausnahmen von der Kontrollpflicht fiir lebende Heimtiere

aus Drittstaaten
4.1.1. Alilgemeine Bestimmungen

(1) Die in diesem Abschnitt behandelten Ausnahmen von der Kontrollpflicht fiir lebende
Heimtiere (siehe Abschnitt 1.2.5.) aus Drittstaaten gelten nur dann, wenn die Tiere nicht
dazu bestimmt sind, Gegenstand eines Verkaufs oder einer Eigentumsiibertragung zu sein.
Gewerbliche Heimtierimporte unterliegen immer der grenztierarztlichen Kontrolle, und zwar
auch dann, wenn die in Abschnitt 4.1.2.2. bzw. 4.1.2.3. erwahnten Unterlagen sowie die in
Abschnitt 4.1.3. erwahnten Nachweise mitgefuihrt werden.

(2) Fir Heimtiere, die im Reiseverkehr in die Union eingefiihrt werden, ist eine Einreise Giber
jede Grenzeintrittsstelle méglich, sofern die Bedingungen der Abschnitte 4.1.2. und 4.1.3. fir

die Ausnahmen von der grenztierarztlichen Kontrollpflicht eingehalten werden.

(3) GemaB Artikel 34 Abs. 2 der Verordnung (EU) Nr. 576/2013 hat der Besitzer, der Halter

oder die wahrend der Verbringung verantwortliche Person Heimtiere bei der Einreise aus

Drittstaaten am Einreiseort der zusténdigen Behdrde — in Osterreich ist das das fiir den
Einreiseort zustandige Zollamt — unter Vorlage der in Abschnitt 4.1.2.2. bzw. 4.1.2.3.
erwahnten Unterlagen sowie der in Abschnitt 4.1.3. erwahnten Nachweise zur Vornahme der
vorgeschriebenen Kontrollen zu stellen. Diese Stellungspflicht gilt nicht bei einer Einreise
aus Andorra, den Farder Inseln, Gibraltar, Grénland, Island, Liechtenstein, Monaco,
Norwegen, San Marino, der Schweiz und der Vatikanstadt. Eine Anmeldung von Heimtieren
durch eine in Artikel 141 UZK-DA genannte WillensdauBerung ist daher — abgesehen von den

vorstehend erwahnten Ausnahmen — nicht zulassig.

Hinweis: Auch wenn aus den o.a. Staaten keine Stellungspfiicht fir Heimtiere besteht,
sind die Zollorgane dennoch berechtigt, stichprobenartige Kontrollen in Bezug auf die
Einhaltung der Veterinarvorschriften fir Heimtiere durchzufiihren.

(4) Die Zollorgane haben

* an Hand der vorgelegten Unterlagen die Voraussetzung fiir die Zulassigkeit der Einreise

(Dokumentenkontrolle) sowie

» die Ubereinstimmung der Tiere mit den vorgelegten Unterlagen an Hand der darin
enthaltenen Kennzeichnung (Identitatskontrolle) zu priifen.
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In den Féllen des Abschnittes 4.1.2.2. ist die Kontrolle bei anstandslosem Ergebnis in der
Tiergesundheitsbescheinigung vordrucksgemaf zu bestatigen (siehe Abschnitt 4.1.2.2.
Abs. 3). Die vorgelegten Unterlagen sind dem Besitzer, dem Halter oder der wahrend der

Verbringung verantwortlichen Person zuriick zu geben.

Hinweis: Flir die Kontrolle der bei Hunden, Hauskatzen und Frettchen
vorgeschriebenen Transponder hat das Bundesministerium fir Gesundheit und Frauen
der Zollverwaltung Lesegeréte zur Verfiigung gestellt. Zum Auslesen des Transponders
kénnen die Gerdate auch dem Besitzer, dem Halter oder der wahrend der Verbringung
verantwortlichen Person libergeben werden, die das Auslesen unter praziser Anleitung
und unter Aufsicht des Zollorganes vorzunehmen hat.

(5) Gemas Artikel 34 Abs. 3 Buchstabe b der Verordnung (EU) Nr. 576/2013 sind

» (iber die Gesamtanzahl der durchgefiihrten Kontrollen von Heimtieren gemaR der
Verordnung (EU) Nr. 576/2013 und

= zusatzlich Uber die Anzahl der Félle von Nichteinhaltungen bei Heimtieren gemaB der
Verordnung (EU) Nr. 576/2013

Aufzeichnungen zu fiihren. Dies hat im e-zoll Kontrollmanagement zu erfolgen.

(6) Sofern eine Ausnahmeregelung Anwendung findet, ist bei e-zol/ im Feld 44 der
Zollanmeldung der Dokumentenartencode ,,7299" anzugeben.

(7) Eine tabellarische Ubersicht dieser Ausnahmen ist auf der Homepage des

Bundesministeriums flir Finanzen unter https://www.bmf.gv.at/zoll/reise/einfuhrverbote-

einfuhrbeschraenkungen/reisen-mit-tieren.html enthalten.

4.1.2. Hunde, Hauskatzen und Frettchen

4.1.2.1. Zulassige Anzahl an Tieren

(1) Von der Kontrollpflicht durch den Grenztierarzt ausgenommen sind insgesamt bis zu fiinf
Hunde ( Canis lupus familiaris), Hauskatzen ( Felis silvestris catus) und Frettchen
(Mustela putorius furo), die vom Besitzer, vom Halter oder von einer von diesen
ermachtigten Person zu anderen als Handelszwecken mitgefiihrt werden, sofern die in

Abschnitt 4.1.2.2. oder Abschnitt 4.1.2.3. angefiihrten Bedingungen eingehalten werden.

(2) Bei Hunden, Hauskatzen und Frettchen darf die Anzahl von finf Tieren Uberschritten
werden, wenn die Tiere alter als sechs Monate sind und an Wettbewerben, Ausstellungen
oder Sportveranstaltungen teilnehmen oder flir eine solche Teilnahme trainiert werden, und
schriftlich nachgewiesen wird, dass diese Tiere registriert sind (zB Eintrittsnachweis flir die

Veranstaltung, Nachweis der Verbandsmitgliedschaft).
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4.1.2.2. Einreise mit Tiergesundheitsbescheinigung

(1) Aus allen Drittstaaten ist die Einreise von Hunden (einschlieBlich Blindenfiihrhunden,

Hunden im Rettungsdienst und im Katastropheneinsatz, Diensthunden des Bundesheeres,

der Zollverwaltung, der Bundespolizei und der Justizwache), Hauskatzen und Frettchen ohne

grenztierarztliche Kontrolle méglich, wenn fiir jedes Tier folgende Unterlagen vorgelegt

werden:

1. eine gultige Tiergesundheitsbescheinigung (siehe Abschnitt 1.2.13., Muster siehe

Anlage 3 Muster 4), in der Folgendes bestatigt sein muss:

unter Feld I1.28 die Kennzeichnung des Tieres,

unter Feld II.3 dass das Tier zum Zeitpunkt der Tollwutimpfung mindestens 12

Wochen alt war

L3 Die in Feld 1.28 bezeichneten Tiere waren zum Zeitpunkt der Tollwutimpfung mindestens 12 Wochen alt, und seit
Abschluss der TollwutErstimpfung {*) die geméB den Glltigkeitsvorschriften in Anhang Il der Verordnung
{EU) Nr. 576/2013 durchgeflhrt wurde, sind mindestens 21 Tage vergangen, und eine eventuelle Auffrischungsimpfung

wurde innerhalb der Gilltigkeitsdauer der vorangegangenen Impfung (&) vorgenommen; und
I

und

unter Feld II1.3.1 dass die Durchfiihrung der serologischen Tollwutuntersuchung, bei
der die Blutabnahme mindestens 30 Tage nach der Impfung und mindestens
drei Monate vor der Verbringung des Tieres erfolgt ist, einen Antikorpertiter von 0,5

IE/ml oder mehr ergeben hat

(3.1 die In Feld 1.28 bezeichneten Tiere kemmen aus einem Gebiet oder Drittland oder sind zur Durchfuhr durch ein
Gebiet oder Drittland vergesehen, das nicht in Anhang Il der Durchflhrungsverordnung (EU) Nr. 577/2013 der
Kommission gelistat ist, und ein Test zur Titrierung von Tallwutantikérpern (&), anhand einer Blutprobe, dis der
von der zustandigen Behdrde ermachtigte Tierarzt an dem in der nachstehenden Tabelle angegebenen Tag
mindestens 30 Tage nach der vorangegangenen Impfung und mindestens drei Monate vor dem Ausstellungs-
datum dieser Bescheinigung enthommen hat, ergab sinen Antikdrpertiter von 9.5 1E/ml oder mehr, und sine
eventuelle Auffrischungsimpfung wurde innerhalb der Glltigkeitsdauer der vorangegangenen Impfung (%), vor-
gencemmen, und die Einzelheilen der aktuellen Tollwulimpfung sowie das Datum der Probenahme fir den Test

der Immunreaktion finden sich in der nachstehenden Tabelle: ,

und

2. sofern Hunde oder Hauskatzen aus Malaysia eingeflihrt werden, zusatzlich eine

formlose Bestatigung aufgrund der Entscheidung 2006/146/EG bezlglich der Erflllung
der Anforderungen der Nipah-Krankheit (siehe Abschnitt 4.1.2.4.)

und

3. eine schriftliche Erklarung gemaB Artikel 25 Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 576/2013
(siehe Abschnitt 1.2.13. Abs. 3, Muster siehe Anlage 3 Muster 4a), die in einer
Amtssprache des Eingangsmitgliedstaats und in Englisch sowie in Druckschrift ausgefllt

sein muss, vorgelegt wird.
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Hinweis: Diese schriftliche Erkidrung muss nicht bereits vor dem Grenziibertritt
ausgefiillt worden sein. Es ist ausreichend, wenn der Reisende die Erkidrung im Zuge
der Dokumenten- und Identitatskontrolle am Einreiseort (siehe Abschnitt 4.1.1. Abs. 4)
erstellt. Sollte ein Reisender nicht im Besitz des erforderlichen Vordrucks sein, ist der
Vordruck
(http.//www.bmagf.gv.at/cms/home/attachments/3/9/2/CH1114/CMS1291991395990/r
eiseverkehr erklaerung heimtiere endfassung (speicherbar).pdf) von den Zollstellen
auszudrucken und kostenlos abzugeben.

Wenn diese Bedingungen eingehalten werden, hat das Tier ein Mindestalter von sieben

Monaten!

(2) Aus den in Anhang II der Verordnung (EU) Nr. 577/2013 angefiihrten

Drittlandern und Gebieten [das sind Antigua und Barbuda, Argentinien, Australien,
Aruba, Ascension, Bahrain, Barbados, Bermuda, Bonaire, Bosnien und Herzegowina, die
Britischen Jungferninseln, Chile, Curacao, Falklandinseln, Fidschi, Franzésisch-Polynesien,
Hongkong, Jamaika, Japan, Kaimaninseln, Kanada, Malaysia, die ehemalige jugoslawische
Republik Mazedonien, Mauritius, Mexiko, Montserrat, Neukaledonien, Neuseeland, Russland,
Singapur, St. Eustatius und Saba (karibische Niederlande), St. Helena, St. Kitts und Nevis, St.
Lucia, St Martin, St. Pierre und Miquelon, St. Vincent und den Grenadinen, Taiwan, Trinidad
und Tobago, Vanuatu, die Vereinigten Arabischen Emiraten, die Vereinigten Staaten von
Amerika (einschlieBlich Amerikanisch Samoa, Guam, Noérdliche Marianen, Puerto Rico und
Amerikanische Jungferninseln), Wallis und Futuna sowie WeiBrussland] ist die Einreise von
Hunden (einschlieBlich Blindenfiihrhunden, Hunden im Rettungsdienst und im
Katastropheneinsatz, Diensthunden des Bundesheeres, der Zollverwaltung, der Bundespolizei
und der Justizwache), Hauskatzen und Frettchen ohne grenztierarztliche Kontrolle méglich,

wenn die Tiere

= direkt aus einem oder mehrerer dieser Gebiete oder Drittlander, nach einem Aufenthalt
ausschlieBlich in einem oder mehreren dieser Gebiete oder Drittldnder verbracht werden

oder

= aus einem anderen Gebiet oder Drittland verbracht werden, sofern der Besitzer, der
Halter oder die wahrend der Verbringung verantwortliche Person eine schriftliche
Erklarung gemaB Artikel 12 Absatz 1 Buchstabe ¢ der Verordnung (EU) Nr. 576/2013

(Muster siehe Anlage 3 Muster 5) vorlegt, nach der die Heimtiere durch nicht in Anhang
IT der Verordnung (EU) Nr. 577/2013 angeflihrte Drittlander und Gebiete lediglich
durchgeflihrt wurden und die Tiere bei dieser Durchfuhr keinen Kontakt zu Tieren von

Arten hatten, die flr Tollwut empfanglich sind, und ein gesichertes Beférderungsmittel
oder das Geldnde eines internationalen Flughafens nicht verlassen haben,
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Hinweis: Diese schriftliche Erkidrung muss nicht bereits vor dem Grenziibertritt
ausgefiillt worden sein. Es ist ausreichend, wenn der Reisende die Erkidrung im Zuge
der Dokumenten- und Identitatskontrolle am Einreiseort (siehe Abschnitt 4.1.1. Abs. 4)
erstellt. Sollte ein Reisender nicht im Besitz des erforderlichen Vordrucks sein, ist der
Vordruck
(http.//www.bmagf.gv.at/cms/home/attachments/3/9/2/CH1114/CMS1291991395990/r
eiseverkehr erklaerung heimtiere drittlacnderdurchfuhr endfassung (speicherbar).pdf
) von den Zollstellen auszudrucken und kostenlos abzugeben.

und fiir jedes Tier folgende Unterlagen vorgelegt werden:

1. eine gultige Tiergesundheitsbescheinigung (siehe Abschnitt 1.2.13., Muster siehe

Anlage 3 Muster 4), in der Folgendes bestatigt sein muss:
— unter Feld 1.28 die Kennzeichnung des Tieres,
— unter Feld I1.3,

i) dass das Tier jlinger als 12 Wochen und nicht gegen Tollwut geimpft ist oder dass
das Tier 12-16 Wochen alt und gegen Tollwut geimpft, doch seit Abschluss der
Tollwut-Erstimpfung noch nicht 21 Tage vergangen sind

[.3. Die in Feld 1.28 bezeichneten Tiere sind jlinger als 12 Wochen und nicht gegen Tollwut geimpft, oder sie sind 12-16
Wochen alt und gegen Tollwut geimpft, doch seit Abschluss der Tollwut-Erstimpfung, durchgeflhrt gemal den Glltig-
keitsvorschriften in Anhang Ill der Verordnung (EU) Nr. 578/2013 (%, sind mindestens 21 Tage vergangen, und

I.3.1 das Herkunftsgebiat odar -drittland der in Feld |1 bezeichreten Tiere ist in Anhang Il der Durchfihrungsver-
ordnung (EU) Nr. 577/2013 der Kommission gelistet. und der in Feld |.5 bezeichnete Bestimmungsmitgliedstaat
hat die Offentlichkeit darliber informiert, dass er die Verbringung solcher Tiere in sein Hoheitsgebiet zuldsst, und

(") entweder [1.3.2 mit den Tieren wird die Erklarung (5 des Besitzers oder der natUrlichen Person gemas Nummer 111 mitgefilhrt,

aus der hervorgeht, dass die Tiere ab ihrer Geburt bis zum Zeitpunkt der Verbringung zu anderen als Handels-
Zwecken keinen Kontakt mit wildiebenden Tieren fir Tollwut empféanglicher Arten hatten.]

(") oder [13.2 die Tiere werden vom Muttertier begleitet, von dem sie noch abhéngig sind, und das Muttertier hat nachweislich
vor deren Geburt eine Tollwutimpfung erhalten, die den Gliltigkeitsvorschriften in Anhang Il der Verordnung
(EU) Nr. 576/2013 entsprach

wobei in diesem Fall folgende zusatzliche Voraussetzungen gelten:

a) der Besitzer, der Halter oder die wahrend der Verbringung verantwortliche
Person muss eine schriftliche Erklarung gemaB Artikel 7 Absatz 2
Buchstabe a und Artikel 11 Absatz 2 Buchstabe a der Verordnung (EU) Nr.
576/2013 (Muster siehe Anlage 3 Muster 6) vorlegen, aus der hervorgeht,

dass die Heimtiere von ihrer Geburt an bis zum Zeitpunkt ihrer Verbringung zu

anderen als Handelszwecken keinen Kontakt zu wild lebenden Tieren fiir

Tollwut empfanglicher Arten hatten,

Hinweis: Diese schriftliche Erkiarung muss nicht bereits vor dem
Grenziibertritt ausgefiillt worden sein. Es ist ausreichend, wenn der
Reisende die Erkldrung im Zuge der Dokumenten- und
Identitdtskontrolle am Einreiseort (siehe Abschnitt 4.1.1. Abs. 4)
erstellt. Sollte ein Reisender nicht im Besitz des erforderlichen
Vordrucks sein, ist der Vordruck
(http.//www.bmagf.qv.at/cms/home/attachments/4/2/8/CH1114/CMS10
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98110923401 /reiseverkehr erklacrung heimtiere drittlaender unter 1
2 wochen + igv_endfassung (speicherbar).pdf) von den Zollstellen
auszudrucken und kostenlos abzugeben.

oder

die Heimtiere werden vom Muttertier mitgefiihrt, von dem sie noch abhéngig
sind, und anhand des Ausweises, der fiir das Muttertier mitgefiihrt wird, kann
festgestellt werden, dass das Muttertier vor ihrer Geburt eine Tollwutimpfung
erhalten hat (serologische Tollwutuntersuchung liegt vor),

und

b) die Einfuhr erfolgt durch oder fiir einen Empfanger, der laut Feld 1.5. der
Tiergesundheitsbescheinigung seinen Wohnsitz in einem der folgenden
Staaten hat: Danemark, Estland, Litauen, Osterreich, Schweiz und Tschechien;
eine Einfuhr von Heimtieren, die jlinger als 12 Wochen oder die zwischen 12
und 16 Wochen sind in andere EU-Mitgliedstaaten ist nicht mdglich, weil diese
Lénder derartige Einfuhren nicht genehmigen,

oder

ii) das Tier zum Zeitpunkt der Tollwutimpfung mindestens 12 Wochen alt war und
seit Abschluss der Tollwut-Erstimpfung mindestens 21 Tage vergangen sind und
das Tier aus einem in Anhang II der Verordnung (EU) Nr. 577/2013 genannten
Gebiet oder Drittland kommt

[n.a. Die in Feld 1.28 bezeichneten Tiere waren zum Zeitpunkt der Tellwutimpfung mindestens 12 Wochen alt, und seit
Abschluss der Tollwut-Erstimpfung (%) die gemaR den Glltigkeitsvarschriften in Anhang Il der Verordnung
{EU) Nr. 576/2013 durchgeflhrt wurde, sind mindestens 21 Tage vergangen, und eine eventuelle Auffrischungsimpfung
wurde innerhalp der Giiltigkeitsdauer der varangegangenen Impfung (%) vorgenommen; und

(") emweder [11.3.1 die in Feld 1.28 bezeichneten Tiere kommen aus einem Gebiet oder Drittland, das in Anhang || der Durch-
flhrungsverordnung (EU) Nr. 577/2013 gelistet Ist, und zwar entweder auf direktem Weg, durch ein Gebiet oder
Drittland, das in Anhang Il der genannten Durchfiinrungsverordnung gelistet ist, oder gemé? Artikel 12 Absalz 1
Buchstabe ¢ der Verordnung (EU) Nr. 577/2013 durch ein Gebiet oder Drittland, das nicht in Anhang Il der
Durchfiihrungsverordnung (EU) Nr. 576/2013 gelistet ist (7). und die Einzelheiten der aktuellen Tollwutimpfung

finden sich in der nachstehenden Tabelle:] ,

und

2. sofern Hunde oder Hauskatzen aus Malaysia eingeflihrt werden, zusatzlich eine

formlose Bestatigung aufgrund der Entscheidung 2006/146/EG beziiglich der Erflillung
der Anforderungen der Nipah-Krankheit (siehe Abschnitt 4.1.2.4.)

und

3. eine schriftliche Erklarung gemaB Artikel 25 Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 576/2013
(siehe Abschnitt 1.2.13. Abs. 3, Muster siehe Anlage 3 Muster 4a), die in einer
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Amtssprache des Eingangsmitgliedstaats und in Englisch sowie in Druckschrift ausgefllt

sein muss, vorgelegt wird.

Hinweis: Diese schriftliche Erkidrung muss nicht bereits vor dem Grenziibertritt
ausgefillt worden sein. Es ist ausreichend, wenn der Reisende die Erkidrung im Zuge
der Dokumenten- und Identitdtskontrolle am Einreiseort (siehe Abschnitt 4.1.1. Abs. 4)
erstellt. Sollte ein Reisender nicht im Besitz des erforderlichen Vordrucks sein, ist der
Vordruck
(http.//www.bmgf.gv.at/cms/home/attachments/3/9/2/CH1114/CMS1291991395990/r
eiseverkehr erklaecrung heimtiere endfassung (speicherbar).pdf) von den Zollstellen
auszudrucken und kostenlos abzugeben.

Eine serologische Tollwutuntersuchung ist somit bei Tieren aus den in Anhang II der
Verordnung (EU) Nr. 577/2013 angefiihrten Drittldandern und Gebieten nicht erforderlich!

(3) Bei anstandslosem Ergebnis der Kontrolle ist diese vom Zollorgan in der

Tiergesundheitsbescheinigung vordrucksgemaB zu vermerken. Dabei sind zu vermerken:
= der Name des kontrollierenden Zollorgans,

»= die Amtsbezeichnung und die Anschrift des Zollamtes,

» die Telefonnummer und die E-Mail-Adresse des Kundenteams,

» Datum, Unterschrift und Amtsstempel.

(4) Tiergesundheitsbescheinigungen gelten fiir die Zwecke der Kontrolle am Einreiseort 10
Tage ab dem Datum ihrer Ausstellung. Bei Schiffsreisen verlangert sich diese

Gultigkeitsdauer entsprechend der Seereise.

Fir die Zwecke der weiteren Verbringung in andere Mitgliedstaaten gelten die
Tiergesundheitsbescheinigungen ab dem Datum der Dokumenten- und Identitatskontrolle
(siehe Abschnitt 4.1.1. Abs. 4)

» filr die Dauer von insgesamt vier Monaten oder
» bis zum Ende der Glltigkeit der Tollwutimpfung oder

» bis zum Ende der Anwendbarkeit der Bedingungen fiir weniger als 16 Wochen alte Tiere
(siehe Abs. 2),

je nachdem, welches Ereignis zuerst eintritt.

Hinweis: Sofern ein Tier lber die Gliltigkeitsdauer einer
Tiergesundheitsbescheinigung hinaus innerhalb der Union verbracht werden soll, muss
dafir ein Heimtierausweis (Pet-Passport) ausgestellt werden.
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4.1.2.3. Einreise mit Heimtierausweis (Pet-Passport)

(1) Hunde (einschlieBlich Blindenfiihrhunde, Hunde im Rettungsdienst und im
Katastropheneinsatz, Diensthunde des Bundesheeres, der Zollverwaltung, der Bundespolizei

und der Justizwache), Hauskatzen und Frettchen, die aus
» Qsterreich,
» einem anderen Mitgliedsland der Union oder

= Andorra, den Farder Inseln, Gibraltar, Gronland, Island, Liechtenstein, Monaco,
Norwegen, San Marino, der Schweiz und der Vatikanstadt

stammen, kdnnen aus allen Drittstaaten ohne grenztierarztliche Kontrolle einreisen, sofern

1. ein Heimtierausweis (Pet-Passport, siehe Abschnitt 1.2.12., Muster siehe Anlage 3
Muster 3 bzw. Muster 3a) vorgelegt wird, in dem eine giiltige Tollwutimpfung und
zusatzlich auch eine serologische Tollwutuntersuchung eingetragen sind; sofern eine
serologische Tollwutuntersuchung im Heimtierausweis nicht eingetragen ist, muss neben
dem Heimtierausweis auch eine Bestdtigung Uber die serologische Tollwutuntersuchung

vorgelegt werden,

Hinweis: Im Fall der Wiedereinreise eines Tieres, aus dessen Heimtierausweis
hervorgeht, dass die serologische Tollwutuntersuchung mit positivem Ergebnis
durchgefiihrt worden ist, bevor dieses Tier das Gebiet der Européischen Union
verlassen hat, ist die Wartefrist von drei Monaten zwischen Blutabnahme und
Verbringung nicht notwendlg.

und

2. sofern Hunde oder Hauskatzen aus Malaysia eingefiihrt werden, zusatzlich eine

formlose Bestatigung aufgrund der Entscheidung 2006/146/EG beziglich der Erflillung

der Anforderungen der Nipah-Krankheit (siehe Abschnitt 4.1.2.4.) vorgelegt wird.

(2) Aus den in Anhang II der Verordnung (EU) Nr. 577/2013 angefiihrten

Drittlandern und Gebieten [das sind Antigua und Barbuda, Argentinien, Australien,
Aruba, Ascension, Bahrain, Barbados, Bermuda, Bonaire, Bosnien und Herzegowina, die
Britischen Jungferninseln, Chile, Curacao, Falklandinseln, Fidschi, Franzésisch-Polynesien,
Hongkong, Jamaika, Japan, Kaimaninseln, Kanada, Malaysia, die ehemalige jugoslawische
Republik Mazedonien, Mauritius, Mexiko, Montserrat, Neukaledonien, Neuseeland, Russland,
Singapur, St. Eustatius und Saba (karibische Niederlande), St. Helena, St. Kitts und Nevis, St.
Lucia, St Martin, St. Pierre und Miquelon, St. Vincent und den Grenadinen, Taiwan, Trinidad

und Tobago, Vanuatu, die Vereinigten Arabischen Emiraten, die Vereinigten Staaten von
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Amerika (einschlieBlich Amerikanisch Samoa, Guam, No6rdliche Marianen, Puerto Rico und
Amerikanische Jungferninseln), Wallis und Futuna sowie WeiBrussland] ist die Einreise von

Hunden (einschlieBlich Blindenfiihrhunden, Hunden im Rettungsdienst und im

Katastropheneinsatz, Diensthunden des Bundesheeres, der Zollverwaltung, der Bundespolizei

und der Justizwache), Hauskatzen und Frettchen ohne grenztierarztliche Kontrolle méglich,

wenn die Tiere

direkt aus einem oder mehrerer dieser Gebiete oder Drittlander, nach einem Aufenthalt
ausschlieBlich in einem oder mehreren dieser Gebiete oder Drittlander verbracht werden

oder

aus einem anderen Gebiet oder Drittland verbracht werden, sofern der Besitzer, der
Halter oder die wahrend der Verbringung verantwortliche Person eine schriftliche
Erklarung gemaB Artikel 12 Absatz 1 Buchstabe c der Verordnung (EU) Nr. 576/2013
(Muster siehe Anlage 3 Muster 5) vorlegt, nach der die Heimtiere durch nicht in Anhang
II der Verordnung (EU) Nr. 577/2013 angefiihrte Drittldander und Gebiete lediglich
durchgefiihrt wurden und die Tiere bei dieser Durchfuhr keinen Kontakt zu Tieren von

Arten hatten, die fiir Tollwut empfanglich sind, und ein gesichertes Beférderungsmittel
oder das Geldnde eines internationalen Flughafens nicht verlassen haben,

Hinweis: Diese schriftliche Erkidrung muss nicht bereits vor dem Grenziibertritt
ausgefiillt worden sein. Es ist ausreichend, wenn der Reisende die Erkidrung im Zuge
der Dokumenten- und Identitdtskontrolle am Einreiseort (siehe Abschnitt 4.1.1. Abs. 4)
erstellt. Sollte ein Reisender nicht im Besitz des erforderlichen Vordrucks sein, ist der
Vordruck
(http.//www.bmgf.gv.at/cms/home/attachments/3/9/2/CH1114/CMS1291991395990/r
elseverkehr erklaerung heimtiere drittlaenderdurchfubr endfassung (speicherbar).pdf
) von den Zollstellen auszudrucken und kostenlos abzugeben.

und fir jedes Tier vorgelegt werden

1.

ein Heimtierausweis (Pet-Passport, siehe Abschnitt 1.2.12., Muster siehe Anlage 3

Muster 3 bzw. Muster 3a), in dem die gliltige Tollwutimpfung eingetragen ist,
und

sofern Hunde oder Hauskatzen aus Malaysia eingefiihrt werden, zusatzlich eine
formlose Bestatigung aufgrund der Entscheidung 2006/146/EG bezlglich der Erflillung
der Anforderungen der Nipah-Krankheit (siehe Abschnitt 4.1.2.4.).

Eine serologische Tollwutuntersuchung ist somit bei Tieren aus den in Anhang II der
Verordnung (EU) Nr. 577/2013 angefihrten Drittlandern und Gebieten nicht erforderlich!
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4.1.2.4. Sonderbestimmungen fiir Hunde oder Hauskatzen mit Herkunft aus
Malaysia

(1) Hunde oder Hauskatzen, die aus Malaysia eingefiihrt werden, bendtigen aufgrund der
Entscheidung 2006/146/EG zusatzlich zu den in Abschnitt 4.1.2.2. und 4.1.2.3. angefiihrten

Unterlagen eine formlose Bestatigung, dass folgende Anforderungen bezliglich der Nipah-

Krankheit erfiillt werden:

» die Tiere sind in den letzten 60 Tagen vor der Ausfuhr nicht mit Schweinen in Beriihrung

gekommen,

= die Tiere wurden nicht in Betrieben gehalten, in denen in den letzten 60 Tagen Falle der

Nipah-Krankheit nachgewiesen wurden, und

= die Tiere wurden mit Negativbefund einem IgG-ELISA-Test unterzogen, der in einem von
den zustandigen Veterindrbehdrden flr Nipah-Antikdrper-Tests zugelassenen
Laboratorium anhand einer Blutprobe erfolgte, die hdchstens zehn Tage vor der Ausfuhr

entnommen worden war.

(2) Eine Bestatigung gemaf Abs. 1 ist nicht erforderlich fiir Hunde und Katzen im Transit,

sofern sie das Gelande eines internationalen Flughafens nicht verlassen.

4.1.3. Andere Heimtiere

(1) Von der Kontrollpflicht durch den Grenztierarzt ausgenommen sind

= wirbellose Tiere (ausgenommen Bienen, Hummeln, Weich- und Krebstiere),
= tropische Zierfische,

= Amphibien,

= Reptilien,

» Vogel (ausgenommen Gefliigel) mit Ursprung oder Herkunft in Andorra, den Farder
Inseln, Grénland, Island, Liechtenstein, Monaco, Norwegen, San Marino, der Schweiz und
der Vatikanstadt (hinsichtlich Végel mit Ursprung oder Herkunft in anderen Drittstaaten
siehe Abs. 3) sowie

» Nager, Hasen und Kaninchen, die nicht zur Nahrungsmittelproduktion bestimmt sind,

die ihre Besitzer, ihre Halter oder eine andere ermdchtigte Person, die wahrend der
Verbringung im Auftrag des Besitzers oder des Halters fiir die Tiere verantwortlich ist,
mitflhren, sofern die Tiere nicht dazu bestimmt sind, Gegenstand eines Verkaufs oder einer
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Eigentumsibertragung zu sein. Eine mengenmaBige Beschrankung besteht fur diese Tiere
nicht. Sofern nicht mehr als fiinf Tiere mitgeflihrt werden, ist eine mindliche Erkldrung des
Reisenden, dass kein Verkauf und keine Eigentumsilibertragung beabsichtigt sind, als
ausreichende Glaubhaftmachung der Heimtiereigenschaft anzusehen. Sofern mehr als flinf
Tiere mitgefiihrt werden, ist die Heimtiereigenschaft im Zuge der Dokumenten- und
Identitatskontrolle am Einreiseort (siehe Abschnitt 4.1.1. Abs. 4) durch Vorlage
entsprechender Nachweise glaubhaft zu machen.

(2) Abs. 1 gilt auch bei den gemaB Abschnitt 1.2.10. in veterindarbehdrdlicher Hinsicht wie
Mitgliedstaaten zu behandelnden Lander Andorra, Farber Inseln, Grénland, Island,

Liechtenstein, Monaco, Norwegen, San Marino, Schweiz und Vatikanstadt.

(3) Vogel (einschlieBlich Heimvogel) mit Ursprung oder Herkunft in anderen Drittstaaten
als Andorra, den Faréer Inseln, Grénland, Island, Liechtenstein, Monaco, Norwegen, San
Marino, der Schweiz und der Vatikanstadt unterliegen im Hinblick auf die Verordnung zur

Regelung der Ein- und Durchfuhr von Vogeln, die von ihren Besitzern mitgefiihrt werden,

sowie der derzeitigen Seuchensituation (Vogelgrippe) ausnahmslos der Kontrollpflicht durch

den Grenztierarzt.

4.2. Ausnahmen von der Kontrollpflicht fir Waren und

Gegenstande
4.2.1. Aligemeine Ausnahmen

(1) Folgende Waren und Gegenstande sind von der Kontrollpflicht durch den Grenztierarzt

ausgenommen (die nachstehenden Ausnahmen sind untereinander kumulierbar):

Hinweis: auf die in Abschnitt 2.1.2. angefiihrten Waren, die nicht unter die
grenztierdrztliche Kontrolle fallen, wird hingewiesen.

1. Fleisch, tierische Erzeugnisse und Erzeugnisse tierischen Ursprungs, wenn diese Waren
zur Verpflegung des Personals und der Fahrgaste in Beférderungsmitteln im
grenziberschreitenden Verkehr mitgefiihrt werden, sofern diese Waren nicht in
Osterreich entladen werden. Werden diese Waren oder hieraus entstandener
Kiichenabfall in Osterreich ausgeladen, so sind sie gemé&B Artikel 12 der Verordnung (EG)
Nr. 1069/2009 als Abfall durch Verbrennung zu beseitigen;

2. Tierfutterkonserven oder getrocknetes Heimtierfutter sowie Heu und Stroh, sofern
derartige Waren und Gegenstande von Reisenden oder aus Griinden einer
Wohnsitzverlegung in angemessener Menge zur Verfltterung an gleichzeitig mitgefiihrte

Tiere benotigt werden;
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a) Jagdtrophden von anderen Tierarten als Huftieren (Abschnitt 1.2.1.) und Végeln;

b) Jagdtrophden von Huftieren und Végeln, die zur Gewahr ihrer Haltbarkeit bei
Umgebungstemperatur einer vollstandigen taxidermischen Behandlung (das heiBt in
einer Weise fertig ausgestopft, dass es dem natiirlichen Aussehen des Tieres
entspricht) unterzogen wurden. Unter diese Regelung fallen sowohl ganze
ausgestopfte Tiere als auch ausgestopfte Tierteile (zB Kopfe, Flie);

¢) Jagdtrophden von Huftieren und Vogeln, die montiert sind und einer Behandlung (zB
gekocht, desinfiziert, gefarbt, etc.) unterzogen wurden, durch die sie kein

Gesundheitsrisiko mehr darstellen;

d) Huftiere oder Vigel oder Teile davon, die einer anatomischen Praparation (zB

Plastination) unterzogen wurden;

e) Insekten oder Spinnentiere, die einer Behandlung wie etwa Trocknung unterzogen

wurden;

f) Objekte in naturkundlichen Sammlungen, die in Alkohol oder Formaldehyd aufbewahrt

werden oder vollstandig in Mikroskop Objekttragern eingeschlossen sind;

4. Waren, die nachweislich aus dem zollrechtlich freien Verkehr der Europaischen Union
stammen und die ohne Unterbrechung des Transportweges lber das Gebiet eines

Drittlandes wieder in das Unionsgebiet verbracht;

5. fir die Durchfuhr (durch die Europdische Union) bestimmte Waren oder Erzeugnisse bei
Zwischenlandungen im Luftverkehr und bei Anlandungen im Schiffsverkehr, wenn die
Waren oder Erzeugnisse das Transportmittel oder das Transportbehaltnis (zB Container)

und die Grenzkontrollstelle nicht verlassen.

(2) Sofern eine Ausnahmeregelung gemaB Abs. 1 Anwendung findet, ist be/ e-zoll im Feld 44
der Zollanmeldung der Dokumentenartencode ,,7299" anzugeben.

4.2.2. Nichtkommerzielle Einfuhr von Waren und Gegenstanden fiir den
personlichen Verbrauch

(1) Dieser Abschnitt gilt fir die die nichtkommerzielle Einfuhr fiir den personlichen Verbrauch

bestimmter Mengen von Erzeugnissen tierischen Ursprungs in die Europdische Union,

» die Reisende im personlichen Gepack mitfiihren,
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= die in Kleinsendungen an Privatpersonen verschickt werden oder

» die im Fernabsatz (zB per Post, Telefon oder liber das Internet) bestellt und an

Verbraucher geliefert werden.

(2) Folgende Waren und Gegenstande fiir den nichtkommerziellen persénlichen Verbrauch
sind von der Kontrollpflicht durch den Grenztierarzt ausgenommen (die angefiihrten
Mengengrenzen gelten jeweils pro Person bzw. pro Sendung und sind untereinander

kumulierbar):

Hinweis: auf die in Abschnitt 2.1.2. angefiihrten Waren, die nicht unter die
grenztierdrztliche Kontrolle fallen, wird hingewiesen.

1. Fleisch, Milch und daraus hergestellte Erzeugnisse (ausgenommen Sauglingsmilchpulver,
Sduglingsnahrung sowie Spezialnahrung/Spezialtierfutter, die/das aus medizinischen
Grunden benétigt wird):

— aus den gemaB Abschnitt 1.2.10. in veterindrbehdrdlicher Hinsicht wie Mitgliedstaaten
zu behandelnden Landern Andorra, Liechtenstein, Norwegen, San Marino, der

Schweiz und der Vatikanstadt eine geringe Menge (siehe Abs. 3),
— aus den Farder Inseln, Gronland und Island bis zu insgesamt 10 kg.

Hinweis: Aus allen anderen Drittiandern ist die Einfuhr dieser Waren und
Gegenstéande fir den nichtkommerziellen personlichen Verbrauch ohne
grenztierdrztliche Kontrolle verboten!

2. Sauglingsmilchpulver, Sduglingsnahrung und aus medizinischen Griinden erforderliche

Spezialnahrung:

— aus den gemaB Abschnitt 1.2.10. in veterinarbehérdlicher Hinsicht wie Mitgliedstaaten
zu behandelnden Landern Andorra, Liechtenstein, Norwegen, San Marino, der

Schweiz und der Vatikanstadt eine geringe Menge (siehe Abs. 3),

— aus den Farder Inseln, Gronland oder Island, sofern ihr Gewicht

zusammengenommen 10 kg nicht Ubersteigt, und
a) die Erzeugnisse vor dem Verzehr nicht gekiihlt werden miissen,
b) es sich um verpackte Markenprodukte handelt, und

c) die Packungen nicht gedffnet sind, es sei denn, sie sind gegenwartig in Gebrauch;
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aus allen anderen Landern, sofern ihr Gewicht zusammengenommen 2 kg nicht

Ubersteigt, und
a) die Erzeugnisse vor dem Verzehr nicht gekiihlt werden missen,
b) es sich um verpackte Markenprodukte handelt, und

c) die Packungen nicht gedffnet sind, es sei denn, sie sind gegenwartig in Gebrauch.

3. Aus medizinischen Griinden erforderliches Spezialtierfutter:

aus den gemaB Abschnitt 1.2.10. in veterindrbehérdlicher Hinsicht wie Mitgliedstaaten
zu behandelnden Landern Andorra, Liechtenstein, Norwegen, San Marino, der

Schweiz und der Vatikanstadt eine geringe Menge (siehe Abs. 3),

aus den Farder Inseln, Gronland oder Island, sofern ihr Gewicht
zusammengenommen 10 kg nicht tbersteigt, und

a) die Erzeugnisse vor dem Verzehr nicht gekiihlt werden missen,
b) es sich um verpackte Markenprodukte handelt, und
c) die Packungen nicht gedffnet sind, es sei denn, sie sind gegenwartig in Gebrauch.

aus allen anderen Landern, sofern ihr Gewicht zusammengenommen 2 kg nicht

Ubersteigt, und
a) die Erzeugnisse vor dem Verzehr nicht gekiihlt werden mssen,
b) es sich um verpackte Markenprodukte handelt, und

c) die Packungen nicht gedffnet sind, es sei denn, sie sind gegenwartig in Gebrauch.

4. Fischerei- und Aquakulturerzeugnisse (zB frischer, getrockneter, gekochter, geraucherter

oder anderweitig haltbar gemachter Fisch sowie bestimmte Krusten- bzw. Weichtiere,

etwa Garnelen, Hummer, nicht lebende Miesmuscheln und Austern):

aus den gemaB Abschnitt 1.2.10. in veterinarbehdérdlicher Hinsicht wie Mitgliedstaaten
zu behandelnden Landern Andorra, Liechtenstein, Norwegen, San Marino, der
Schweiz und der Vatikanstadt eine geringe Menge (siehe Abs. 3),

aus allen anderen Landern maximal bis zu 20 Kilogramm oder ein Fisch.
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5. Sonstige tierische Erzeugnisse (zB Honig, Konsumeier) flir den persdnlichen Verbrauch:

— aus den gemaB Abschnitt 1.2.10. in veterinarbehdrdlicher Hinsicht wie Mitgliedstaaten
zu behandelnden Landern Andorra, Liechtenstein, Norwegen, San Marino, der

Schweiz und der Vatikanstadt eine geringe Menge (siehe Abs. 3),

— aus den Farder Inseln, Gronland oder Island, sofern ihr Gewicht je 10 kg nicht
Ubersteigt,

— aus allen anderen Landern, sofern ihr Gewicht je 2 kg nicht ibersteigt.

6. Zugerichtete Federn und Daunen und Waren aus Federn und Daunen sowie
Schmuckfedern.

Hinweis: Als ,zugerichtete Federn und Daunen" sind solche Federn und Daunen
anzusehen, die behandelt (gewaschen, desinfiziert, gefarbt usw.) wurden.

7. Die in Abschnitt 4.2.1. genannten Waren und Gegenstande.

(3) Als ,geringe Menge" ist eine mengenmaBig nicht genau eingegrenzte Menge
anzusehen, die zum persdnlichen Ge- oder Verbrauch des Reisenden bzw. des Verbrauchers
bei Kleinsendungen und im Fernabsatz und keinesfalls zu kommerziellen Zwecken
bestimmt ist. Als Richtmenge fiir eine ,,geringe Menge", die aber je nach Lage des
Einzelfalles auch Uberschritten werden kann, kann jeweils die gegeniiber den Faréer Inseln,

Gronland oder Island geltende Menge herangezogen werden.

(4) Sofern eine Ausnahmeregelung gemaB Abs. 1 und 2 Anwendung findet, ist be/i e-zoll im

Feld 44 der Zollanmeldung der Dokumentenartencode ,,7299" anzugeben.

(5) Eine tabellarische Ubersicht dieser Ausnahmen ist auf der Homepage des

Bundesministeriums fir Finanzen unter https://www.bmf.gv.at/zoll/reise/einfuhrverbote-

einfuhrbeschraenkungen/mengenbegrenzungen-lebensmittel.html enthalten.

© Bundesministerium fiir Finanzen 10-48


https://www.bmf.gv.at/zoll/reise/einfuhrverbote-einfuhrbeschraenkungen/mengenbegrenzungen-lebensmittel.html
https://www.bmf.gv.at/zoll/reise/einfuhrverbote-einfuhrbeschraenkungen/mengenbegrenzungen-lebensmittel.html

VB-0320 GZ BMF-010311/0032-1V/8/2007 idF GZ BMF-010311/0022-IV/8/2017 vom 01. Februar 2017

5. Verbringen innerhalb der Union

5.1. Besondere Beschrankungen (Sperrkundmachungen)

(1) In diesem Abschnitt sind jene Waren behandelt, fiir die die Kommission oder die
Veterinarverwaltung im Bundesministerium flir Gesundheit und Frauen besondere
Beschrankungen angeordnet hat. Diejenigen Waren, fiir die besondere Beschrankungen
bestehen, sind jedoch im Warenkatalog (Anlage 1) nicht angeflihrt bzw. besonders

gekennzeichnet.

(2) Dem Verbot des Verbringens von Waren aus bestimmten Gebieten eines Staates
wird in der Regel nur bei Vorliegen von Frachtbriefen bzw. Paketkarten aus Orten der
genannten Gebiete entsprochen werden kdnnen. Aus den Fakturen wird zumeist namlich

nicht hervorgehen, aus welchen Gebieten des betreffenden Staates die Waren stammen.

(3) Im Reiseverkehr ist das Verbringen von Waren, fiir die besondere Beschrankungen
bestehen, nur zu gestatten, wenn durch amtliche Bestatigungen, Rechnungen, Aufschriften
oder Etiketten etc. nachgewiesen bzw. glaubhaft gemacht wird, dass die Ware nicht aus den
oben angefiihrten Landern oder Provinzen stammt. Kann die Herkunft der Ware nicht
nachgewiesen bzw. glaubhaft gemacht werden, so ist die Einbringung nicht méglich.
Derartige Waren sind wieder in das Ausland zu verbringen bzw. auf Wunsch der Partei zu

vernichten, falls entsprechende Einrichtungen beim Zollamt vorhanden sind.

(4) Bestehen Zweifel dariiber, ob eine Sendung unter eine besondere
Verbringungsbeschrankung fallt bzw. dartiber, ob eine Ausnahmebestimmung auf eine
Sendung anwendbar ist, ist die nachstgelegene Bezirksverwaltungsbehdrde (Amtstierarzt) zu

kontaktieren bzw. eine Priifung durch den nachstgelegenen Amtstierarzt zu veranlassen.

(5) Die dem Verbot unterliegenden Tiere bzw. Waren sind bei Gefahr im Verzug gemaB § 29
ZolIR-DG zur Verhinderung einer unzulassigen Verfugung zu beschlagnahmen, sofern sie
nicht umgehend riickgebracht bzw. auf Wunsch der Partei vernichtet werden. Zwecks

Vernichtung der Waren ist der nachstgelegene Amtstierarzt zu verstandigen.

(6) Derzeit bestehen folgende Sperrkundmachungen, die in der Findok jeweils als Infos des
BMF aufgenommen werden (es wurden nur jene berticksichtigt, die fir den Zoll relevant
sind):
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Sperrkundmachungen
Anlass Land | Tierart/Produkte | MaBnahme Info des BMF
Blauzungenkrankheit | BG, FR, | Wiederkauer Genehmigung der BMF-010311/0039-
(Bluetongue) GR, IT, | einschlieBlich Kamele zustandigen 1v/8/2014
MT, PT, | (Camelidae) sowie Veterindrbehorde des
ES, CY, | Samen, Eizellen, Bestimmungs- und
RO, Embryonen Samen, Durchfuhrmitgliedstaates
HU, Eizellen, Embryonen
HR, SK
Vesikulare 1T Schweine sowie Samen, | Zusatzlicher Vermerk auf der | BMF-010311/0041-
Schweinekrankheit Eizellen, Embryonen Gesundheitsbescheinigung 1v/8/2014
(VSK)
Infektiose Andamie RO Pferde sowie Samen, Zusatzlicher Vermerk auf der | BMF-010311/0042-
(IA) Eizellen, Embryonen Gesundheitsbescheinigung 1v/8/2014
Schutzimpfung gegen | NL Geflligel in Zusatzlicher Vermerk auf der | BMF-010311/0043-
die Hoch pathogene Hinterhofhaltungen, Gesundheitsbescheinigung Iv/8/2014
Avidre Influenza Bio- und
Freilandlegehennen
sowie Samen, Eizellen,
Embryonen und
Produkte von diesen
BSE UK Rinder, vor 01.08.1996 | Verbringungsverbot BMF-010311/0056-
in UK geboren oder 1v/8/2014
aufgezogen sowie
Samen, Eizellen,
Embryonen von diesen
Afrikanische IT, Lv, Schweine sowie Samen, | Angabe von spezifischen BMF-010311/0011-
Schweinepest (ASP) LT, PL, | Eizellen, Embryonen Gesundheitsanforderungen 1v/8/2016
EE und Produkte von
diesen
LV, LT, | Wildschweine Verbringungsverbot
PL, EE
Kleiner IT Honigbienen, Verbringungsverbot BMF-010311/0079-
Bienenstockkafer Hummeln, 1v/8/2014
(Aetina tumida) unverarbeitete Imkerei-
nebenerzeugnisse,
Imkereiausriistung und
fir den menschlichen
Verzehr bestimmter
Wabenhonig
SchutzmaBnahmen BG Geflugel Zusatzlicher Vermerk auf der | BMF-010311/0046-
gegen die Gesundheitsbescheinigung 1v/8/2015
hochpathogene
Avidre Influenza des
Subtyps H5N1
Schutzimpfung gegen | PT Stockenten Zusatzlicher Vermerk auf der | BMF-010311/0049-
die niedrig pathogene Gesundheitsbescheinigung 1v/8/2015
Avidre Influenza
Klassische BG, HR, | Schweine sowie Samen, | Zusatzlicher Vermerk auf der | BMF-010311/0013-
Schweinepest (KSP) LV, RO | Eizellen, Embryonen Gesundheitsbescheinigung 1v/8/2017

sowie bestimmte
Fleischzubereitungen
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Anlass Land | Tierart/Produkte | MaBnahme Info des BMF
SchutzmaBnahmen BG, GR, | Lebende Rinder und in Lebende Rinder und in BMF-010311/0014-
vor der Lumpy-Skin- | HR Gefangenschaft Gefangenschaft lebende 1v/8/2017
Krankheit in lebende Wildwiederkduer; Sperma,
bestimmten Wildwiederkauer, Eizellen und Embryonen von
Mitgliedstaaten Sperma, Eizellen und Rindern; unverarbeitete
Embryonen von tierische Nebenprodukte;
Rindern, unverarbeitete | frische Haute und Felle sowie
tierische Kolostrum, Milch und
Nebenprodukte von Milcherzeugnissen zur
Rindern und in Verfiitterung:
Gefangenschaft Verbringungsverbot aus BG,
lebende GR und HR;
Wildwiederkauern
sowie unbehandelte Lebende Rinder und in
rohe Haute und Felle Gefangenschaft lebende
von Rindern und Wildwiederkauer aus BG, GR
Wildwiederkauern und HR: besondere
Bedingungen und
zusatzlicher Vermerk auf der
Gesundheitsbescheinigung;
Sperma, Eizellen, Embryonen
von Rindern und in
Gefangenschaft lebenden
Wildwiederkduer aus BG und
HR: zusatzlicher Vermerk auf
der
Gesundheitsbescheinigung
Unverarbeitete tierische
Nebenprodukte sowie fiir
den menschlichen Gebrauch
bestimmte Haute und Felle
von Rindern und in
Gefangenschaft lebenden
Wildwiederkduer aus BG, GR
und HR: besondere
Bedingungen;
Kolostrum, Milch und
Milcherzeugnisse von
Rindern und in
Gefangenschaft lebenden
Wildwiederkauer aus BG und
HR: Zusatzlicher Vermerk auf
der
Gesundheitsbescheinigung
SchutzmaBnahmen NO Lebende Hirsche der Die Verbringung lebender BMF-010311/0015-
auf Grund der Familie Cervidae und Hirsche aus Norwegen in die | IV/8/2017
Chronic Wasting lebende Rentiere der Union ist verboten

Disease in Norwegen

Art Rangifer
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5.2. Verbringen von Heimtieren im Reiseverkehr innerhalb der

Union

(1) Beim Verbringen von Hunden ( Canis lupus familiaris), Hauskatzen ( Felis
silvestris catus) und Frettchen (Mustela putorius furo) im Reiseverkehr innerhalb der

Union dirfen bis zu fuinf Tiere pro Person mitgeflihrt werden, sofern fir jedes Tier

» ein Heimtierausweis (Pet-Passport, siehe Abschnitt 1.2.12., Muster siehe Anlage 3 Muster

3 bzw. Muster 3a) oder

» bei Tieren aus Drittstaaten eine — mit einem Kontrollvermerk der Eingangsstelle
versehene — Tiergesundheitsbescheinigung flir Heimtiere (siehe Abschnitt 1.2.13., Muster
siehe Anlage 3 Muster 4) und eine schriftliche Erklarung gemaB Artikel 25 Abs. 3 der
Verordnung (EU) Nr. 576/2013 (siehe Abschnitt 1.2.13. Abs. 3, Muster siehe Anlage 3
Muster 4a),

Hinweis: Hinsichtlich der Gliltigkeitsaauer von Tiergesundheitsbescheinigungen siehe
Abschnitt 4.1.2.2. Abs. 4.

jeweils mit eingetragener giiltiger Tollwutimpfung, mitgefiihrt wird und die Tiere zu
anderen als Handelszwecken mitgefiihrt werden. Dies gilt auch fiir die gemaB Abschnitt
1.2.10. in veterindrbehdrdlicher Hinsicht wie Mitgliedstaaten zu behandelnden Lander
Andorra, Schweiz, Farder Inseln, Gibraltar, Gronland, Island, Liechtenstein, Monaco,

Norwegen, San Marino und Vatikanstadt.

Hinweis: Hunde, Hauskatzen und Frettchen in einem Alter von unter 12 Wochen
ddrfen aus EU-Mitgliedstaaten und aus den gemdalB3 Abschnitt 1.2.10. in
veterindrbehdrdlicher Hinsicht wie Mitgliedstaaten zu behandeilnden Landern Andorra,
Schweiz, Farder Inseln, Gibraltar, Gronland, Island, Liechtenstein, Monaco, Norwegen,
San Marino und Vatikanstadt nach Osterreich verbracht werden, sofern

— Jjedes Tier gekennzeichnet ist,
— [fur jedes Tier ein Heimtierausweis (Pet Passport) mitgefihrt wird,
— das Tier nicht gegen Tollwut geimpft wurde,

— das Tier seit seiner Geburt an dem Ort gehalten wurde, an dem es geboren ist,
ohne mit wild lebenden Tieren, die einer Infektion ausgesetzt gewesen sein
kdnnen, in Kontakt gekommen zu sein, oder wenn es seine Mutter begleitet, von
der es noch abhéngig ist.

AuBer Osterreich gestatten noch folgende Staaten das Verbringen von Tieren unter 12
Wochen bzw. zwischen 12 und 16 Wochen innerhalb der Union. Bulgarien, Danemark,
Estland, Finnland, Kroatien, Litauen, Luxemburg, Rumdanien, Schweiz, Slowakei,
Slowenien und Tschechien. Ein Verbringen von Heimtieren, die jinger als 12 Wochen
oder die zwischen 12 und 16 Wochen sind, innerhalb der Union in alle anderen EU-
Mitgliedstaaten ist nicht moglich, weil diese Lander derartige Verbringungen nicht
genehmigen.
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(2) Fir die Einreise nach Finnland, Irland, Malta, Norwegen und das Vereinigte
Konigreich ist eine Bandwurmbehandlung fiir Hunde erforderlich.

(3) Far

wirbellose Tiere (ausgenommen Bienen, Hummeln, Weich- und Krebstiere),

= tropische Zierfische,

=  Amphibien,

= Reptilien,

= Vobgel (ausgenommen Gefliigel) sowie

»= Nager, Hasen und Kaninchen, die nicht zur Nahrungsmittelproduktion bestimmt sind,

die zu anderen als Handelszwecken mitgeflihrt werden, bestehen derzeit im
Reiseverkehr bei der Verbringung innerhalb der Union und bei Einfuhren aus den gemaB
Abschnitt 1.2.10. in veterindrbehérdlicher Hinsicht wie Mitgliedstaaten zu behandelnden
Landern Andorra, Schweiz, Farder Inseln, Gibraltar, Grénland, Island, Liechtenstein, Monaco,
Norwegen, San Marino und Vatikanstadt keine Beschrankungen. Sofern nicht mehr als fiinf
Tiere mitgefihrt werden, ist eine miindliche Erkldrung des Reisenden, dass kein Verkauf und
keine Eigentumsiibertragung beabsichtigt sind, als ausreichende Glaubhaftmachung der
Heimtiereigenschaft anzusehen. Sofern mehr als funf Tiere mitgefiihrt werden, ist die

Heimtiereigenschaft durch Vorlage entsprechender Nachweise glaubhaft zu machen.

(4) Aus systematischen Griinden wurde diese Regelung hinsichtlich der gemaB Abschnitt
1.2.10. in veterinarbehdrdlicher Hinsicht wie Mitgliedstaaten zu behandelnden Lander
Andorra, Schweiz, Farder Inseln, Gibraltar, Gronland, Island, Liechtenstein, Monaco,

Norwegen, San Marino und Vatikanstadt auch in Abschnitt 4.1. berlicksichtigt.

5.3. Verbringen von Waren tierischen Ursprungs im

Reiseverkehr innerhalb der Union

(1) Sofern keine besonderen Beschrankungen (Abschnitt 5.1.) bestehen, darf eine geringe
Menge (siehe Abs. 2) an

* Fleisch und Fleischerzeugnissen,
= Milch und Milcherzeugnissen,

» Fischerei- und Aquakulturerzeugnissen sowie
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* Erzeugnissen, die Fleisch und Fleischerzeugnisse, Milch und Milcherzeugnisse oder

Fischerei- und Aquakulturerzeugnisse enthalten,

innerhalb der Union verbracht werden, sofern diese Waren fiir den personlichen Verbrauch

bestimmt sind und von
= Reisenden im persdnlichen Gepack mitgefiihrt werden,
* in Kleinsendungen an Privatpersonen verschickt werden oder

*= im Fernabsatz (zB per Post, Telefon oder (iber das Internet) bestellt und an Verbraucher

geliefert werden.

(2) Als ,geringe Menge" ist eine mengenmaBig nicht genau eingegrenzte Menge
anzusehen, die zum personlichen Ge- oder Verbrauch des Reisenden bzw. des Verbrauchers
bei Kleinsendungen und im Fernabsatz und keinesfalls zu kommerziellen Zwecken
bestimmt ist. Als Richtmenge fiir eine ,,geringe Menge", die aber je nach Lage des
Einzelfalles auch (berschritten werden kann, kann jeweils die fiir die nichtkommerzielle
Einfuhr von Waren und Gegenstanden fiir den personlichen Verbrauch gegeniiber den Farder

Inseln, Grénland oder Island geltende Menge (siehe Abschnitt 4.2.2.) herangezogen werden.

(3) Aus systematischen Griinden wurde diese Regelung hinsichtlich der gemaB Abschnitt
1.2.10. in veterinarbehordlicher Hinsicht wie Mitgliedstaaten zu behandelnden Lander
Andorra, Liechtenstein, Norwegen, San Marino, Schweiz und Vatikanstadt auch in Abschnitt
4.1. berticksichtigt.

(4) Diejenigen Waren tierischen Ursprungs, die veterinarbehdrdlichen Vorschriften beim
Verbringen innerhalb der Union unterliegen, sind im Warenkatalog (Anlage 1) nicht

angefihrt bzw. besonders gekennzeichnet.
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6. Strafbestimmungen; Beschlagnahme lebender Tiere;
Verwertung
6.1. Strafbestimmungen

(1) Ein VerstoB gegen die in dieser Arbeitsrichtlinie behandelten Bestimmungen des

Tierseuchengesetzes ist gemaB § 64 Tierseuchengesetz als Verwaltungslibertretung strafbar.

Der Versuch eines VerstoBes gegen das Tierseuchengesetz ist allerdings nicht strafbar.

(2) Wenn Zollorgane in Austibung ihres Dienstes, sei es im Zuge einer Abfertigung oder auch
in anderen Fallen solche VerstoBe feststellen, haben sie die Gegenstande bei Gefahr im
Verzug gemaB § 29 ZolIR-DG zur Verhinderung einer unzulassigen Verfligung zu
beschlagnahmen. Dabei ist auch auf die veterinarpolizeilichen Belange zu achten. Der
VerstoB sowie die erfolgte Beschlagnahme ist der 6rtlich zusténdigen
Bezirksverwaltungsbehérde ungesaumt anzuzeigen; die beschlagnahmten Waren sind dieser
Behorde nach Maglichkeit auszufolgen. Im Falle von Nichtunionswaren ist schriftlich darauf
hinzuweisen, dass es sich um einfuhrabgabenpflichtige Nichtunionswaren handelt und dass
die Waren daher vor einer allfélligen Freigabe oder vor einer Vernichtung oder Verwertung
neuerlich dem Zollamt zu gestellen sind. Der Fall ist in Evidenz zu halten. Kénnen die
Gegenstande wegen fehlender Zugriffsmdglichkeit nicht beschlagnahmt werden, ist lediglich

Anzeige an die zustandige Bezirksverwaltungsbehdrde zu erstatten.

(3) GemaB § 34 Abs. 2 ZolIR-DG kénnen die Zollorgane nach MaBgabe des § 37 VStG und
des § 37a VStG bei Verdacht einer Ubertretung der in dieser Arbeitsrichtlinie behandelten
Vorschriften des Tierseuchengesetzes einen Betrag von 180 € als vorlaufige Sicherheit

festsetzen und einheben. Die Zollorgane sind gemaB § 34 Abs. 2 ZolIR-DG weiters

ermachtigt, bei geringfiigigen VerstéBen mit Organstrafverfiigung gemai § 50 VStG
Geldstrafen bis zu 120 € einzuheben.

Hinweis: Einer gesonderten Ermdachtigung durch die Bezirksverwaltungsbehdrde
bedarf es zur Einhebung einer vorildufigen Sicherheit oder zur Erlassung von
Organstrafverfiigungen durch die Zollorgane im Hinblick auf die ab 1. Juli 2007 im & 34
Abs. 2 ZolIR-DG normierte direkte gesetzliche Erméchtigung nicht.

(4) Ohne Ricksicht auf MaBnahmen anderer Behdrde ist erforderlichenfalls ein

Finanzstrafverfahren einzuleiten.
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6.2. Beschlagnahme von lebenden Tieren
6.2.1. Einfuhren aus Drittlandern

(1) Werden lebende Tiere bei der Einfuhr aus Drittlandern beschlagnahmt, so ist bei den
in der Anlage 2 angeflihrten Grenzkontrollstellen mit dem Grenztierarzt Kontakt wegen der
Verwahrung zu pflegen. Andere Zollamter haben zundchst durch Einsichtnahme in die
veterinarrechtliche Abfertigungsbescheinigung oder in eine bei der Sendung befindliche
veterinarbehdrdliche Einfuhrbewilligung zu priifen, ob darin Anordnungen betreffend den
Bestimmungsort enthalten sind. Ist dies der Fall, so darf eine Verwahrung an einem anderen
als dem zugelassenen Bestimmungsort nur angeordnet werden, wenn der Grenztierarzt oder
die Veterinarverwaltung im Bundesministerium fiir Gesundheit und Frauen dem
vorgesehenen Verwahrungsort zustimmt. Ansonsten haben andere Zollamter als
Grenzzollamter umgehend die Veterindrverwaltung zu kontaktieren. Als Ansprechstelle dafiir
steht die

» Grenzkontrollstelle Flughafen Wien Schwechat
Flughafen Wien
1300 Wien
Tel. 01 7007 33484
E-Mail gta.wien@bmgf.gv.at
(Dienstzeit taglich 07:00 bis 23:00)

Sollte die angeflihrte Kontrollstelle nicht erreichbar sein, so ist der amtstierarztliche Notdienst
zu kontaktieren. Dabei ist aber darauf hinzuweisen, dass es sich um
veterinarbehordlich einfuhrkontrollpflichtige Tiere handelt und eine Beiziehung
des amtstierarztlichen Notdienstes nur deshalb erfolgte, weil der

grenztierarztliche Dienst nicht erreichbar war.

Bei einem Verbringen innerhalb der Union ist IMMER der amtstierdrztliche Dienst zu
kontaktieren (siehe Abschnitt 6.2.2.).

Hinweis: In veterindrrechtlicher Hinsicht gelten Einfuhren aus Andorra, den Faroer
Inseln, Gibraltar, Gronland (nur bei Heimtieren), Island (nur bei Heimtieren),
Liechtenstein, Monaco, Norwegen, San Marino, der Schweiz und der Vatikanstadt als
Verbringen innerhalb der Union (siehe Abschnitt 1.2.10.). In diesen Féllen ist daher
nach Abschnitt 6.2.2. vorzugehen.

(2) Notwendige, mdglichst kurzdauernde SofortmaBnahmen der Zolldmter zur Verwahrung
beschlagnahmter Tiere sind jedenfalls zu treffen und haben mdglichst auf
veterinarpolizeiliche Belange (Absonderung von Menschen und von Tieren) Riicksicht zu
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nehmen. Einer Anordnung der Veterinarverwaltung auf Ausfuhr oder Tétung der Tiere wegen
Unmdoglichkeit einer zweckdienlichen Verwertung steht zoll- wie finanzstrafrechtlich nichts

entgegen.
6.2.2. Verbringen innerhalb der Union

(1) Werden lebende Tiere beim Verbringen innerhalb der Union beschlagnahmt, so ist mit

dem 6rtlich zustdandigen Amtstierarzt Kontakt wegen der Verwahrung zu pflegen.

Hinweis: In veterindrrechtlicher Hinsicht gelten Einfuhren aus Andorra, den Faroer
Inseln, Gibraltar, Grénland (nur bei Heimtieren), Island (nur bei Heimtieren),
Liechtenstein, Monaco, Norwegen, San Marino, der Schweiz und der Vatikanstadt als
Verbringen innerhalb der Union (siehe Abschnitt 1.2.10.). Auch in diesen Féllen ist
daher nach diesem Abschnitt vorzugehen.

(2) Notwendige, moglichst kurzdauernde SofortmaBnahmen der Zollamter zur Verwahrung
beschlagnahmter Tiere sind jedenfalls zu treffen und haben méglichst auf
veterindrpolizeiliche Belange (Absonderung von Menschen und von Tieren) Riicksicht zu

nehmen.
6.3. Verwertung von beschlagnahmten Waren

(1) Sollen Waren, die Gegenstand dieser Arbeitsrichtlinie sind, einer Verwertung zugefihrt

werden, ist auch auf die veterinarpolizeilichen Belange zu achten.

(2) Veterinarbehordlich kontrollpflichtige Waren (vgl. Abschnitt 2.1.) dirfen nur verwertet
werden, wenn sie vom Grenztierarzt freigegeben worden sind; dies gilt auch fir solche
Waren, die nach Abschnitt 4 von der Kontrollpflicht ausgenommen sind. Eine nachtragliche
Freigabe durch den Grenztierarzt ist aber — insbesondere wenn flr eine Sendung kein
Veterindrzeugnis vorliegt — nur unter bestimmten Voraussetzungen mdglich. Zur Vermeidung
unnotiger Kosten ist daher vor einer Vorlage der Sendung beim Grenztierarzt mit diesem
bzw. mit der Veterindrverwaltung im Bundesministerium fir Gesundheit und Frauen (Tel. Nr.
01/711 00) formlos Kontakt aufzunehmen, um festzustellen, ob eine nachtrdgliche Freigabe

Uberhaupt in Frage kommen kann.

(3) So weit eine Verwertung verfallener Waren (auch eine vorzeitige Verwertung) wegen
entsprechender veterinarrechtlicher Vorschriften unzuldssig ist, sind die Waren unschadlich
zu vernichten (Ubergabe an eine Tierkoérperverwertung). Zwecks Vernichtung der Waren ist
der nachstgelegene Grenztierarzt zu verstandigen. Die der Verwertung entgegenstehenden
veterindrrechtlichen Vorschriften sind méglichst unter Beifligung diesbeztiglicher
Verfligungen oder Entscheidungen der Veterindrbehdrde zwecks Rechtfertigung der

Vernichtung aktenkundig zu machen.
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Anlage 1

Grenztierarztlich kontrollpflichtige Waren

Der grenztierarztlichen Kontrolle (Abschnitt 2) unterliegen die im nachstehenden

Warenkatalog angeflihrten Waren. Dabei sind

* in der Spalte ,,KN-Code" der Code bzw. die Codes der Kombinierten Nomenklatur der

Union angegeben,

* in der Spalte ,Warenbezeichnung" die Bezeichnung der Kombinierten Nomenklatur der

Union angeflhrt und

* in der Spalte ,,Grenztierarztlich kontrollpflichtig", wenn erforderlich, die grenztierarztliche

Kontrollpflicht fir die jeweilige Position ndher definiert. Hinsichtlich von Ausnahmen siehe

Abschnitt 4.1., Abschnitt 4.2.1. und Abschnitt 4.2.2.

Bei den nachstehend angefiihrten KN-Codes ist die Nichterfassung von den Beschrankungen

(ex-Position) im Feld 44 der Zollanmeldung mit dem Dokumentenartencode ,,7299"

anzugeben.
Warenkatalog:

KN-Code Warenbezeichnung Grenztierarztlich kontrollpflichtig

0101 Pferde, Esel, Maultiere und Maulesel, lebend | Alle

0102 Rinder, lebend Alle

0103 Schweine, lebend Alle

0104 10 Schafe lebend Alle

0104 20 Ziegen, lebend Alle

0105 Hausgefliigel (Huhner, Enten, Ganse, Alle
Truthtihner und Perlhihner), lebend

0106 Andere Tiere, lebend Alle

0201 Fleisch von Rindern, frisch oder gekuhit Alle

0202 Fleisch von Rindern, gefroren Alle

0203 Fleisch von Schweinen, frisch, gekiihlt oder | Alle
gefroren

0204 Fleisch von Schafen oder Ziegen, frisch, Alle
gekuhlt oder gefroren

0205 Fleisch von Pferden, Eseln, Maultieren oder | Alle
Mauleseln, frisch, gekiihlt oder gefroren

0206 GenieBbare Schlachtnebenerzeugnisse von | Alle

Rindern, Schweinen, Schafen, Ziegen,
Pferden, Eseln, Maultieren oder Mauleseln,
frisch, gekihlt oder gefroren
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KN-Code

Warenbezeichnung

Grenztierarztlich kontrollpflichtig

0207

Fleisch und genieBbare
Schlachtnebenerzeugnisse von Hausgefliigel
der Position 0105, frisch, gekiihlt oder
gefroren

Alle

0208

Anderes Fleisch und andere genieBbare
Schlachtnebenerzeugnisse, frisch, gekiihlt
oder gefroren

Alle

0209

Schweinespeck ohne magere Teile,
Schweinefett und Gefliigelfett, weder
ausgeschmolzen noch anders ausgezogen,
frisch, gekihlt, gefroren, gesalzen, in
Salzlake, getrocknet oder gerduchert

Alle

0210

Fleisch und genieBbare
Schlachtnebenerzeugnisse, gesalzen, in
Salzlake, getrocknet oder gerduchert;
genieBbares Mehl von Fleisch oder von
Schlachtnebenerzeugnissen

Alle

0301

Fische, lebend

Alle

0302

Fische, frisch oder gekiihlt, ausgenommen
Fischfilets und anders Fischfleisch der
Position 0304

Alle

0303

Fische, gefroren, ausgenommen Fischfilets
und anderes Fischfleisch der Position 0304

Alle

0304

Fischfilets und anderes Fischfleisch (auch
fein zerkleinert), frisch, gekiihlt oder
gefroren

Alle

0305

Fische, getrocknet, gesalzen oder in
Salzlake, Fische, gerauchert, auch vor oder
wahrend des Raucherns gegart; Mehl, Pulver
und Pellets von Fischen, genieBbar

Alle

0306

Krebstiere, auch ohne Panzer, lebend, frisch,
gekiihlt, gefroren, getrocknet, gesalzen oder
in Salzlake; Krebstiere, auch ohne Panzer,
gerauchert, auch vor oder wahrend der
Raucherung gekocht; Krebstiere in ihrem
Panzer, in Wasser oder Dampf gekocht,
auch gekihlt, gefroren, getrocknet, gesalzen
oder in Salzlake; Mehl, Pulver und Pellets
von Krebstieren, genieBbar

Alle

0307

Weichtiere, auch ohne Schale, lebend,
frisch, gekiihlt, gefroren, getrocknet,
gesalzen oder in Salzlake; Weichtiere, auch
ohne Schale, gerduchert, auch vor oder
wahrend der Raucherung gekocht; Mehl,
Pulver und Pellets von Weichtieren,
genieBbar

Alle

0308

Wirbellose Wassertiere, andere als
Krebstiere und Weichtiere, lebend, frisch,
gekuhlt, gefroren, getrocknet, gesalzen oder
in Salzlake; wirbellose Wassertiere, andere
als Krebstiere und Weichtiere, gerduchert,
auch vor oder wahrend der Raucherung
gekocht; Mehl, Pulver und Pellets von
wirbellosen Wassertieren, anderen als
Krebstieren und Weichtieren, genieBbar

Alle
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KN-Code Warenbezeichnung Grenztierarztlich kontrollpflichtig
0401 Milch und Rahm, weder eingedickt noch mit | Alle

Zusatz von Zucker oder anderen SiiBmitteln
0402 Milch und Rahm, eingedickt oder mit Zusatz | Alle
von Zucker oder anderen SiiBmitteln
0403 Buttermilch, saure Milch und saurer Rahm, Alle
Joghurt, Kefir und andere fermentierte oder
gesauerte Milch (einschlieBlich Rahm), auch
eingedickt oder aromatisiert, auch mit
Zusatz von Zucker, anderen SiBmitteln,
Friichten, Nissen oder Kakao
0404 Molke, auch eingedickt oder mit Zusatz von | Alle
Zucker oder anderen SiiBmitteln;
Erzeugnisse, die aus nattirlichen
Milchbestandteilen bestehen, auch mit
Zusatz von Zucker oder anderen SiiBmitteln,
anderweit weder genannt noch inbegriffen
0405 Butter und andere Fettstoffe aus der Milch; | Alle
Milchstreichfette
0406 Kase und Quark/Topfen Alle
0407 Vogeleier in der Schale, frisch, haltbar Alle
gemacht oder gekocht
0408 Vogeleier, nicht in der Schale, und Eigelb, Alle
frisch, getrocknet, in Wasser oder Dampf
gekocht, geformt, gefroren oder anders
haltbar gemacht, auch mit Zusatz von
Zucker oder anderen SiiBmitteln
0409 Natirlicher Honig Alle
0410 GenieBbare Waren tierischen Ursprungs, Alle
anderweit weder genannt noch inbegriffen
0502 10 Borsten von Hausschweinen oder Alle
Wildschweinen und Abfélle dieser Borsten
0504 Darme, Blasen und Magen von anderen Alle
Tieren als Fischen, ganz oder zerteilt, frisch,
gekiihlt, gefroren, gesalzen, in Salzlake,
getrocknet oder gerduchert
ex 0505 Vogelbalge und andere Vogelteile, mit ihren | Alle, einschlieBlich Jagdtrophden von
Federn oder Daunen, Federn und Teile von | Federwild, aber ausgenommen
Federn (auch beschnitten), Daunen, roh gewaschene und desinfizierte oder zum
oder nur gereinigt, desinfiziert oder zum Haltbarmachen behandelte Federn und
Haltbarmachen behandelt; Mehl und Abfélle | Daunen, die Reisende zum privaten
von Federn oder Federteilen Gebrauch im personlichen Reisegepack
mitfiihren, oder gewaschene und
desinfizierte oder zum Haltbarmachen
behandelte Federn und Daunen, die
Privatpersonen zu nicht gewerblichen
Zwecken zugesandt werden (siehe Abschnitt
4.2.2.)
0506 Knochen und Stirnbeinzapfen, roh, entfettet, | Alle

einfach bearbeitet (aber nicht
zugeschnitten), mit Saure behandelt oder
entleimt; Mehl und Abfalle davon
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Warenbezeichnung

Grenztierarztlich kontrollpflichtig

0507

Elfenbein, Schildpatt, Fischbein
(einschlieBlich Bartenfransen), Hoérner,
Geweihe, Hufe, Klauen, Krallen und
Schnabel, roh oder einfach bearbeitet, aber
nicht zugeschnitten; Mehl und Abfélle davon

Alle

ex 0508

Korallen und ahnliche Stoffe, roh oder
einfach bearbeitet, aber nicht
weiterverarbeitet; Schalen und Panzer von
Weichtieren, Krebstieren oder
Stachelhdutern und Schulp von
Tintenfischen, roh oder einfach bearbeitet,
aber nicht zugeschnitten, Mehl und Abfalle
davon

= Leere Schalen und Panzer zur
Verwendung fiir Lebensmittel und zur
Verwendung als Rohstoff fiir
Glucosamin;

=  Schalen und Panzer (einschlieBlich
Schulp von Tintenfischen), die weiches
Gewebe oder Fleisch enthalten,
unabhangig vom Verwendungszweck

0510

Graue Ambra, Bibergeil, Zibet und Moschus;
Kanthariden; Galle, auch getrocknet; Driisen
und andere tierische Stoffe, die zur
Herstellung von Arzneiwaren verwendet
werden, frisch, gekiihlt, gefroren oder auf
andere Weise vorlaufig haltbar gemacht

Alle

ex 0511

Waren tierischen Ursprungs, anderweit
weder genannt noch inbegriffen; nicht
lebende Tiere des Kapitels 1 oder 3,
ungenieBbar

Alle
Von der Kontrollpflicht ausgenommen sind

= Jagdtrophden von anderen Tierarten als
Huftieren (Abschnitt 1.2.1.) und Vogeln
(behandelt oder unbehandelt);

=  Jagdtrophden von Huftieren und
Voégeln, die zur Gewahr ihrer Haltbarkeit
bei Umgebungstemperatur einer
vollstdndigen taxidermischen
Behandlung (das heift in einer Weise
fertig ausgestopft, dass es dem
natiirlichen Aussehen des Tieres
entspricht) unterzogen wurden. Unter
diese Regelung fallen sowohl ganze
ausgestopfte Tiere als auch
ausgestopfte Tierteile (zB Kopfe, FiiBe);

= Jagdtrophden von Huftieren und
Vogeln, die auf einer Unterlage montiert
sind und einer Behandlung (zB gekocht,
desinfiziert, gefarbt, etc.) unterzogen
wurden, durch die sie kein
Gesundheitsrisiko mehr darstellen;

=  Huftiere oder Vbgel oder Teile davon,
die einer anatomischen Praparation (zB
Plastination) unterzogen wurden;

= Insekten oder Spinnentiere, die einer
Behandlung wie etwa Trocknung
unterzogen wurden;

=  Objekte in naturkundlichen
Sammlungen, die in Alkohol oder
Formaldehyd aufbewahrt werden oder
vollstandig in Mikroskop Objekttragern
eingeschlossen sind (siehe Abschnitt
4.2.1.);

= tierische Schwdamme, nicht fiir den
menschlichen Verzehr und nicht als
Heimtierfutter bestimmt
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Grenztierarztlich kontrollpflichtig

ex

0602 90 10

Pilzmycel

Nur wenn verarbeiteter Mist tierischer
Herkunft enthalten ist

ex

1212 99 95

Andere pflanzliche Waren der hauptsachlich
zur menschlichen Erndhrung verwendeten
Art, anderweit weder genannt noch
inbegriffen

Bienenpollen

ex

1213

Stroh und Spreu von Getreide, roh, auch
gehackselt, gemahlen, gepresst oder in
Form von Pellets

Nur Stroh

ex

1214 90 90

Heu, Luzerne, Klee, Esparsette, Futterkohl,
Lupinen, Wicken und dhnliches Futter, auch
in Form von Pellets

Nur Heu

1501

Schweinefett (einschlieBlich
Schweineschmalz) und Gefliigelfett,
ausgenommen solches der Position 0209
oder 1503

Alle

1502

Fett von Rindern, Schafen oder Ziegen,
ausgenommen solches der Position 1503

Alle

1503

Schmalzstearin, Schmalzdl, Oleostearin,
Oleomargarin und Talgél, weder emulgiert,
vermischt noch anders verarbeitet

Alle

1504

Fette und Ole sowie deren Fraktionen, von
Fischen oder Meeressaugetieren, auch
raffiniert, jedoch nicht chemisch modifiziert

Alle

1505

Wollfett und daraus stammende Fettstoffe,
einschlieBlich Lanolin

Alle

1506

Andere tierische Fette und Ole sowie deren
Fraktionen, auch raffiniert, jedoch nicht
chemisch modifiziert

Alle

1516 10

Tierische Fette und Ole sowie deren
Fraktionen, ganz oder teilweise hydriert,
umgeestert, wiederverestert oder elaidiniert,
auch raffiniert, jedoch nicht
weiterverarbeitet

Alle

ex

1517

Margarine; genieBbare Mischungen und
Zubereitungen von tierischen oder
pflanzlichen Fetten und Olen sowie von
Fraktionen verschiedener Fette und Ole
dieses Kapitels, ausgenommen genieBbare
Fette und Ole sowie deren Fraktionen der
Position 1516

Nur tierische Fette und Ole

ex

1518 00 91

Tierische Fette und Ole sowie deren
Fraktionen, gekocht, oxidiert, dehydratisiert,
geschwefelt, geblasen, durch Hitze im
Vakuum oder in inertem Gas polymerisiert
oder anders chemisch modifiziert,
ausgenommen Waren der Position 1516;

» Tierische Fette und Ole, ausgelassen;

=  Fettderivate

ex

1518 00 95

UngenieBbare Mischungen und
Zubereitungen von tierischen Fetten und
Olen oder von tierischen und pflanzlichen
Fetten und Olen sowie deren Fraktionen

Nur Fett- und Olzubereitungen,
ausgeschmolzene Fette und von Tieren
stammende Derivate

ex

1518 00 99

UngenieBbare Mischungen und
Zubereitungen von Fraktionen verschiedener
Fette und Ole dieses Kapitels, anderweit
weder genannt noch inbegriffen

Nur, wenn Fett von Tieren enthalten ist
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15219091 Bienenwachse und andere Insektenwachse, | Alle

auch raffiniert oder gefarbt, roh
1521 90 99 Bienenwachs und andere Insektenwachse, Alle
auch raffiniert oder gefarbt, andere als roh
ex 1522 Degras; Riickstande aus der Verarbeitung Nur tierischen Ursprungs
von Fettstoffen oder von tierischen oder
pflanzlichen Wachsen
1601 Wirste und ahnliche Erzeugnisse, aus Alle
Fleisch, Schlachtnebenerzeugnissen oder
Blut; Lebensmittelzubereitungen auf der
Grundlage dieser Erzeugnisse
1602 Fleisch, Schlachtnebenerzeugnisse oder Blut, | Alle
anders zubereitet oder haltbar gemacht
1603 Extrakte und Safte von Fleisch, Fischen, Alle
Krebstieren, Weichtieren und anderen
wirbellosen Wassertieren
ex 1604 Fische, zubereitet oder haltbar gemacht; Alle
Kaviar und Kaviarersatz, aus Fischeiern . .
gewonnen Von der Kontrollpflicht ausgenommen sind
gefiillte Oliven, die tber 20 % Fisch
enthalten (siehe Abschnitt 2.1.2. Abs. 2)
ex 1605 Krebstiere, Weichtiere und andere wirbellose | Alle
Wassertiere, zubereitet oder haltbar . .
gemacht Von der Kontrollpflicht ausgenommen sind
die in Abschnitt 2.1.2. Abs. 1 genannten
zusammengesetzten Erzeugnisse und
Lebensmittel
ex 1702 Andere Zucker, einschlieBlich chemisch reine | Nur Invertzuckercreme, Lactose, Gemische
Lactose, Maltose, Glucose und Fructose, von Invertzuckercreme und natirlichem
fest; Zuckersirupe, ohne Zusatz von Aroma- | Honig und Lactose enthaltende Gemische
oder Farbstoffen; Invertzuckercreme, auch Von der Kontrollpflicht ausgenommen sind
mit natirlichem Honig vermischt die in Abschnitt 2.1.2. Abs. 1 genannten
zusammengesetzten Erzeugnisse und
Lebensmittel
ex 1806 Schokolade und andere kakaohaltige Nur wenn tierische Erzeugnisse,

Lebensmittelzubereitungen

beispielsweise Milcherzeugnisse, enthalten
sind

Von der Kontrollpflicht ausgenommen ist
Schokolade der Unterpositionen 1806 20,
1806 31, 1806 32, 1806 90 11, 1806 90 19,
1806 90 31, 1806 90 39 und 1806 90 50, die
zu weniger als der Halfte aus verarbeiteten
Milch- und Eiprodukten besteht und gemaR
Abschnitt 2.1.2. Abs. 1 Z 3 behandelt wurde;
sofern Milcherzeugnisse enthalten sind,
mussen diese aus einem der in Abschnitt
2.1.2. Abs. 1 Z 4 genannten Drittlander
stammen (siehe Abschnitt 2.1.2. Abs. 2)
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ex 1901 Malzextrakt; Lebensmittelzubereitungen aus | Nur wenn Erzeugnisse tierischen Ursprungs
Mehl, GrobgrieB, FeingrieB, Starke oder enthalten sind
Malzextrakt, ohne Gehalt an Kakao oder mit . .
einem Gehalt an Kakao, berechnet als V_on_ der Kontrollpfllcht ausgenommen sind
vollstandig entfetteter Kakao, von weniger die in Abschnitt 2.1.2. AIIDES' 1 genzcmnten d
als 40 GHT, anderweit weder genannt noch zusamme:ngesetzten rzeugnisse un
inbegriffen; Lebensmittelzubereitungen der Lebensmittel
Positionen 0401 bis 0404, ohne Gehalt an
Kakao oder mit einem Gehalt an Kakao,
berechnet als vollsténdig entfetteter Kakao,
von weniger als 5 GHT, anderweit weder
genannt noch inbegriffen
1902 11 Teigwaren, weder gekocht oder gefiillt noch | Alle
in anderer Weise zubereitet, Eier enthaltend
1902 20 10 Teigwaren, gefiillt (auch gekocht oder in Alle
anderer Weise zubereitet), mehr als 20 GHT
Fische, Krebstiere oder andere wirbellose
Wassertiere enthaltend
1902 20 30 Teigwaren, gefillt (auch gekocht oder in Alle
anderer Weise zubereitet), mehr als 20 GHT
Wurst und ahnliche Erzeugnisse, Fleisch und
Schlachtnebenerzeugnisse jeder Art,
einschlieBlich Fette jeder Art oder Herkunft,
enthaltend
ex 190220091 Gekochte gefiillte Teigwaren Nur wenn tierische Erzeugnisse enthalten
sind
ex 1902 2099 Nicht gekochte gefiillte Teigwaren Nur wenn tierische Erzeugnisse enthalten
sind
ex 1902 30 Andere Teigwaren als solche der Nur wenn tierische Erzeugnisse enthalten
Unterpositionen 1902 11, 1902 19 und 1902 | sind
20 Von der Kontrollpflicht ausgenommen sind
Pasta und Nudeln, die nicht mit
verarbeiteten Fleischerzeugnissen vermischt
oder gefillt sind und die zu weniger als der
Halfte aus verarbeiteten Milch- und
Eiprodukten bestehen und gemaB Abschnitt
2.1.2. Abs. 1 Z 3 behandelt wurden; sofern
Milcherzeugnisse enthalten sind, missen
diese aus einem der in Abschnitt 2.1.2. Abs.
1 Z 4 genannten Drittlander stammen (siehe
Abschnitt 2.1.2. Abs. 2)
ex 1902 40 Couscous Nur wenn tierische Erzeugnisse enthalten
sind
Von der Kontrollpflicht ausgenommen ist
Couscous, der nicht mit verarbeiteten
Fleischerzeugnissen vermischt oder gefiillt
ist und der zu weniger als der Halfte aus
verarbeiteten Milch- und Eiprodukten
besteht und gemaB Abschnitt 2.1.2. Abs. 1 Z
3 behandelt wurde; sofern Milcherzeugnisse
enthalten sind, miissen diese aus einem der
in Abschnitt 2.1.2. Abs. 1 Z 4 genannten
Drittlénder stammen (siehe Abschnitt 2.1.2.
Abs. 2)
ex 1904 1010 Lebensmittel, durch Aufblahen oder Résten | Nur wenn Erzeugnisse tierischen Ursprungs

von Mais hergestellt

enthalten sind
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ex 190490 10 Zubereitete Lebensmittel aus Reis Nur wenn Erzeugnisse tierischen Ursprungs
enthalten sind
ex 1905 Backwaren Nur wenn Fleisch oder andere tierische
Erzeugnisse enthalten sind
Von der Kontrollpflicht ausgenommen sind
Brot, Kuchen, Kekse, Waffeln und Oblaten,
Zwieback, gerdstetes Brot und dhnliche
gerdstete Waren der Positionen 1905 10,
1905 20, 1905 31, 1905 32, 1905 40,
1905 90 10, 1905 90 20, 1905 90 30,
1905 90 45, 1905 90 55, 1905 90 60 und ex
1905 90 90, die zu weniger als 20 % aus
verarbeiteten Milch- und Eiprodukten
bestehen und gemaB Abschnitt 2.1.2. Abs. 1
Z 3 behandelt wurden; sofern
Milcherzeugnisse enthalten sind, miissen
diese aus einem der in Abschnitt 2.1.2. Abs.
1 Z 4 genannten Drittlander stammen (siehe
Abschnitt 2.1.2. Abs. 2)
ex 2004 Anderes Gemiise, anders als mit Essig oder | Nur wenn Erzeugnisse tierischen Ursprungs
Essigsaure zubereitet oder haltbar gemacht, | enthalten sind
gefroren, ausgenommen Erzeugnisse der
Position 2006
ex 2005 Anderes Gemiise, anders als mit Essig oder | Nur wenn Erzeugnisse tierischen Ursprungs
Essigsdure zubereitet oder haltbar gemacht, | enthalten sind
glecrh;g;;rg;e;égg sgenommen Erzeugnisse Von der Kontrollpflicht ausgenommen sind
= die in Abschnitt 2.1.2. Abs. 1 genannten
zusammengesetzten Erzeugnisse
und Lebensmittel sowie
=  gefilllite Oliven, die weniger als 20 %
Fisch enthalten (siehe Abschnitt 2.1.2.
Abs. 2)
ex 21039090 Zubereitungen zum Herstellen von Nur wenn Erzeugnisse tierischen Ursprungs
WiirzsoBen und zubereitete WiirzsoBen; enthalten sind
zusammengesetzte Wiirzmittel,
ausgenommen SojasoBe, Tomatenketchup
und andere TomatensoBen
ex 2104 Zubereitungen zum Herstellen von Suppen Nur wenn Erzeugnisse tierischen Ursprungs
oder Briihen; Suppen und Briihen; enthalten sind
fléiaerrll‘lgne;?tgelezsﬁztrii?:rr]'r;(;?‘en|S|erte Von der Kontrollpflicht ausgenommen sind
fur Endverbraucher abgepackte Brihen und
Suppenaromen aus den Unterpositionen
2104 10 und 2104 20, die zu weniger als der
Hélfte aus Fischdl, Fischpulver oder
Fischextrakten bestehen und die gemaB
Abschnitt 2.1.2. Abs. 1 Z 3 behandelt
wurden (siehe Abschnitt 2.1.2. Abs. 2)
ex 2105 Speiseeis, auch kakaohaltig Nur wenn Rohmilch oder verarbeitete Milch

enthalten sind
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Grenztierarztlich kontrollpflichtig

ex

2106 10

EiweiBkonzentrate und texturierte
EiweiBstoffe

Zusammengesetzte Erzeugnisse gemaB
Abschnitt 2.1.1. Abs. 2

Von der Kontrollpflicht ausgenommen sind
fiir Endverbraucher abgepackte
Nahrungserganzungsmittel, die geringe
Mengen (insgesamt weniger als 20 %) an
verarbeiteten tierischen Erzeugnissen
(einschlieBlich Glucosamin, Chondroitin
und/oder Chitosan) mit Ausnahme von
Fleischerzeugnissen enthalten; sofern
Milcherzeugnisse enthalten sind, miissen
diese aus einem der in Abschnitt 2.1.2. Abs.
1 Z 4 genannten Drittlander stammen (siehe
Abschnitt 2.1.2. Abs. 2)

ex

2106 90 92

Andere Lebensmittelzubereitungen,
anderweitig weder genannt noch inbegriffen,
kein Milchfett und keine Saccharose,
Isoglucose, Glucose oder Starke enthaltend,
oder weniger als 1,5 GHT Milchfett, 5 GHT
Saccharose oder Isoglucose, 5 GHT Glucose
oder Stdrke enthaltend

Lebensmittelzubereitungen (z. B.
Nahrungserganzungsmittel), die tierische
Erzeugnisse enthalten, beispielsweise
Molkeprotein- Isolat, Chondroitin,
Glucosamin, Chitosan, Calciumcarbonat,
pasteurisiertes gesalzenes Fliissigeigelb,
tierische Ole (z. B. Fischél in Kapseln), auch
mit anderen Stoffen

Von der Kontrollpflicht ausgenommen sind
fir Endverbraucher abgepackte
Nahrungserganzungsmittel, die geringe
Mengen (insgesamt weniger als 20 %) an
verarbeiteten tierischen Erzeugnissen
(einschlieBlich Glucosamin, Chondroitin
und/oder Chitosan) mit Ausnahme von
Fleischerzeugnissen enthalten; sofern
Milcherzeugnisse enthalten sind, miissen
diese aus einem der in Abschnitt 2.1.2. Abs.
1 Z 4 genannten Drittlander stammen (siehe
Abschnitt 2.1.2. Abs. 2)

ex

2106 90 98

Andere Lebensmittelzubereitungen,
anderweitig weder genannt noch inbegriffen

Zubereitungen (zB
Nahrungserganzungsmittel, Kasefondue), die
tierische Erzeugnisse enthalten,
beispielsweise Chondroitin, Glucosamin,
tierische Ole (zB Fischél in Kapseln)

Von der Kontrollpflicht ausgenommen sind
fur Endverbraucher abgepackte
Nahrungserganzungsmittel, die geringe
Mengen (insgesamt weniger als 20 %) an
verarbeiteten tierischen Erzeugnissen
(einschlieBlich Glucosamin, Chondroitin
und/oder Chitosan) mit Ausnahme von
Fleischerzeugnissen enthalten; sofern
Milcherzeugnisse enthalten sind, missen
diese aus einem der in Abschnitt 2.1.2. Abs.
1 Z 4 genannten Drittlander stammen (siehe
Abschnitt 2.1.2. Abs. 2)

© Bundesministerium fiir Finanzen

20-9



VB-0320

GZ BMF-010311/0032-1V/8/2007 idF GZ BMF-010311/0022-IV/8/2017 vom 01. Februar 2017

KN-Code Warenbezeichnung Grenztierarztlich kontrollpflichtig
ex 22029991 Andere nichtalkoholhaltige Getrdnke, Nicht alkoholhaltige Getranke, die
ausgenommen Frucht- und Gemisesafte der | verarbeitete tierische Erzeugnisse enthalten,
Position 2009, deren Gehalt an Fetten aus beispielsweise Joghurtgetranke mit
Erzeugnissen der Positionen 0401 bis 0404 | Getreideflocken, Kaffee- und
unter 0,2 GHT betragt Schokoladengetranke
Von der Kontrollpflicht ausgenommen sind
die in Abschnitt 2.1.2. Abs. 1 genannten
zusammengesetzten Erzeugnisse und
Lebensmittel
ex 22029995 Andere nichtalkoholhaltige Getranke, Nicht alkoholhaltige Getranke, die
ausgenommen Frucht- und Gemdiseséfte der | verarbeitete tierische Erzeugnisse enthalten,
Position 2009, deren Gehalt an Fetten aus beispielsweise Joghurtgetrdnke mit
Erzeugnissen der Positionen 0401 bis 0404 | Getreideflocken, Kaffee- und
mindestens 0,2 GHT und weniger als 2 GHT | Schokoladengetranke
betragt Von der Kontrollpflicht ausgenommen sind
die in Abschnitt 2.1.2. Abs. 1 genannten
zusammengesetzten Erzeugnisse und
Lebensmittel
ex 22029999 Andere nichtalkoholhaltige Getranke, Nicht alkoholhaltige Getrdnke, die
ausgenommen Frucht- und Gemdiseséfte der | verarbeitete tierische Erzeugnisse enthalten,
Position 2009, deren Gehalt an Fetten aus beispielsweise Joghurtgetréanke mit
Erzeugnissen der Positionen 0401 bis 0404 | Getreideflocken, Kaffee- und
mindestens 2 GHT betragt Schokoladengetranke
Von der Kontrollpflicht ausgenommen sind
die in Abschnitt 2.1.2. Abs. 1 genannten
zusammengesetzten Erzeugnisse und
Lebensmittel
ex 220870 Likor Likdr mit Branntwein, bestehend aus
Emulsionen von Branntwein mit tierischen
Erzeugnissen wie Eigelb oder Schlagobers
Von der Kontrollpflicht ausgenommen sind
die in Abschnitt 2.1.2. Abs. 1 genannten
zusammengesetzten Erzeugnisse und
Lebensmittel
2301 Mehl und Pellets von Fleisch, von Alle
Schlachtnebenerzeugnissen, von Fischen
oder von Krebstieren, von Weichtieren oder
anderen wirbellosen Wassertieren,
ungenieBbar; Grieben/Grammeln
ex 2309 Zubereitungen von der zur Fltterung Alle, die Erzeugnisse tierischen Ursprungs
verwendeten Art enthalten, ausgenommen die
Unterpositionen 2309 90 20 und 2309 90 91
ex 283525 Calciumhydrogenorthophosphat Nur tierischen Ursprungs
(Dicalciumphosphat)
ex 2835126 andere Calciumphosphate Nur Tricalciumphosphat tierischen Ursprungs
ex 292249 Andere Aminosduren, ausgenommen solche | Nur Rohmaterial tierischen Ursprungs, die
mit mehr als einer Art von Sauerstoff- flr Nahrungserganzungsmittel oder
Funktion, ihre Ester; Salze dieser Tierfutter verwendet werden
Erzeugnisse
ex 292529 Andere Imine und ihre Derivate, Kreatin tierischen Ursprungs
ausgenommen Chlordimeform (ISO); Salze
dieser Erzeugnisse
ex 29309013 Cystein und Cystin Nur wenn tierischen Ursprungs
ex 29309016 Derivate des Cysteins oder des Cystins Nur wenn tierischen Ursprungs

© Bundesministerium fiir Finanzen

20-10



VB-0320

GZ BMF-010311/0032-1V/8/2007 idF GZ BMF-010311/0022-IV/8/2017 vom 01. Februar 2017

KN-Code Warenbezeichnung Grenztierarztlich kontrollpflichtig
ex 293299 Andere heterocyclische Verbindungen, nur Nur wenn tierischen Ursprungs, z. B.
mit Sauerstoff als Heteroatom(e) Glucosamin, Glucosamin-6-Phosphat und
deren Sulfate
ex 2942 Andere organische Verbindungen Nur wenn tierischen Ursprungs
3001 20 90 Ausziige aus Driisen oder anderen Organen | Alle
oder ihren Absonderungen, ausgenommen
von Menschen
30019091 Heparin und seine Salze Samtliche tierischen Erzeugnisse, die zur
Weiterverarbeitung bestimmt sind
3001 90 98 Andere tierische Stoffe als Heparin und seine | Alle
Salze, zu therapeutischen oder
prophylaktischen Zwecken zubereitet,
anderweitig weder genannt noch inbegriffen
ex 300211 Malariadiagnosetest-Sets Nur Material tierischen Ursprungs
ex 300212 Antisera und andere Blutfraktionen Nur Material tierischen Ursprungs
ex 300213 immunologische Erzeugnisse, ungemischt, Nur Material tierischen Ursprungs
weder dosiert noch in Aufmachung fiir den
Einzelverkauf
ex 3002 14 immunologische Erzeugnisse, gemischt, Nur Material tierischen Ursprungs
weder dosiert noch in Aufmachung fiir den
Einzelverkauf
ex 3002 15 immunologische Erzeugnisse, dosiert oder in | Nur Material tierischen Ursprungs
Aufmachung fir den Einzelverkauf
ex 300219 andere immunologische Erzeugnisse Nur Material tierischen Ursprungs
3002 90 30 Tierisches Blut, zu therapeutischen, Alle
prophylaktischen oder diagnostischen
Zwecken zubereitet
ex 300290 50 Kulturen von Mikroorganismen Nur Tierpathogene und Pathogenkulturen
ex 30029090 Toxine und ahnliche Erzeugnisse Nur Tierpathogene und Pathogenkulturen
ex 300692 Pharmazeutische Abfalle Nur Material tierischen Ursprungs
ex 3101 Tierische oder pflanzliche Diingemittel, auch | Nur Erzeugnisse tierischen Ursprungs in
untereinander gemischt oder chemisch reiner Form
behandelt; durch Mischen oder chemische
Behandlung von tierischen oder pflanzlichen
Erzeugnissen gewonnene Diingemittel
ex 310510 Erzeugnisse dieses Kapitels in Tabletten oder | Nur Diingemittel, die Erzeugnisse tierischen
ahnlichen Formen oder in Packungen mit Ursprungs enthalten
einem Rohgewicht von 10 kg oder weniger
ex 3204 Synthetische organische Farbmittel, auch Nur Farbdispersionen in Milchfettbasis zur

chemisch einheitlich; Zubereitungen im
Sinne der Anmerkung 3 zu diesem Kapitel
auf der Grundlage synthetischer organischer
Farbmittel; synthetische organische
Erzeugnisse von der als fluoreszierende
Aufheller oder als Luminophore verwendeten
Art, auch chemisch einheitlich

Verwendung in der Lebensmittel- und
Futtermittelproduktion
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KN-Code Warenbezeichnung Grenztierarztlich kontrollpflichtig
ex 3302 Mischungen von Riechstoffen und Nur Aromastoffe in Milchfettbasis zur
Mischungen (einschlieBlich alkoholische Verwendung in der Lebensmittel- und
Lésungen) auf der Grundlage eines oder Futtermittelproduktion
mehrerer dieser Stoffe, von der als
Rohstoffe fiir die Industrie verwendeten Art;
andere Zubereitungen auf der Grundlage
von Riechstoffen von der zum Herstellen von
Getranken verwendeten Art
ex 3501 Casein, Caseinate und andere =  Fir den menschlichen Verzehr
Caseinderivate; Caseinleime bestimmte Erzeugnisse, sofern 50 GHT
oder mehr Milch oder Milchbestandteile
enthalten sind;
=  zur Verwendung als Futtermittel oder zu
industriellen Zwecken bestimmte
Erzeugnisse, unabhangig vom Gehalt an
Milch oder Milchbestandteilen
ex 3502 Albumine (einschlieBlich Konzentrate aus Nur aus Ei und Milch gewonnene
zwei oder mehr Molkenproteinen, die mehr | Erzeugnisse, auch fiir den menschlichen
als 80 GHT Molkenproteine, bezogen auf die | Verzehr ungeeignet (einschlieBlich
Trockenmasse, enthalten), Albuminate und | Verwendung als Futtermittel)
andere Albuminderivate
ex 3503 Gelatine (auch in quadratischen oder Nur Gelatine fiir den menschlichen Verzehr
rechteckigen Blattern, auch an der und fiir die Lebensmittelindustrie
Oberflache bearbeitet oder gefarbt) und ihre
Derivate; Hausenblase; andere Leime
tierischen Ursprungs, ausgenommen
Caseinleime der Position 3501
ex 3504 Peptone und ihre Derivate; andere Nur Kollagen und hydrolysierte Proteine fiir
EiweiBstoffe und ihre Derivate, anderweit den menschlichen Verzehr und fiir die
weder genannt noch inbegriffen; Lebensmittelindustrie
Hautpulver, auch chromiert
ex 3507 10 Lab und seine Konzentrate Nur Lab und seine Konzentrate fiir den
menschlichen Verzehr, ausschlieBlich
tierischen Ursprungs
ex 35079090 Andere Enzyme als Lab und seine Nur wenn tierischen Ursprungs und in der
Konzentrate, Lipoproteinlipase oder Lebensmittelindustrie verwendet, zB Pepsin
Aspergillus-Alkalin Protease oder Enzyme mit 45 % Lactose
ex 3822 Diagnostik- oder Laborreagenzien auf einem | Nur Erzeugnisse tierischen Ursprungs
Trager und zubereitete Diagnostik- oder Von der Kontroliflicht ausaenommen
Laborreagenzien, auch auf einem Trager, | roduktep(siehe VB-%230 Abschnitt
ausgenommen Waren der Position 3002 1.1.4 P d In-vitro-Di ik
oder 3006; zertifizierte Referenzmaterialien -1.4.) und In-vitro-Diagnostika
ex 382510 Siedlungsabfalle Nur Kiichen- und Speiseabfdlle, die
Erzeugnisse tierischen Ursprungs enthalten,
ausgenommen Kiichen- und Speiseabfalle,
die unmittelbar von international
eingesetzten Verkehrsmitteln stammen und
unschadlich beseitigt werden (siehe
Abschnitt 4.2.1. Abs. 1 Z 1)
ex 391390 Andere natirliche Polymere (ausgenommen | Nur tierischen Ursprungs, zB
Alginsaure, ihre Salze und Ester) und Chondroitinsulfat, Chitosan, gehartete
modifizierte natlrliche Polymere (zB Gelatine
gehartete EiweiBstoffe, chemische Derivate
von Naturkautschuk), anderweitig weder
genannt noch inbegriffen, in Primarformen
ex 39171010 Kunstdarme (Wursthiillen) aus gehérteten Nur Erzeugnisse tierischen Ursprungs

EiweiBstoffen
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KN-Code Warenbezeichnung Grenztierarztlich kontrollpflichtig

ex 4101 Rohe Haute und Felle von Rindern und Nur frische, gekiihlte oder behandelte Haute
Kalbern (einschlieBlich Biiffeln) oder von und Felle, auch getrocknet, trocken
Pferden und anderen Einhufern (frisch oder | gesalzen, nass gesalzen oder konserviert
gesalzen, getrocknet, gedschert, gepickelt . .
oder anders konserviert, jedoch weder Von_ dlfrItKonérolIpflll(cr;lttau;gtinommen sind
gegerbt noch zu Pergament- oder gepickelte oder gekalkte Haute
Rohhautleder konserviert, noch zugerichtet),
auch enthaart oder gespalten

ex 4102 Rohe Haute und Felle von Schafen oder Nur frische, gekiihlte oder behandelte Haute
Lammern (frisch oder gesalzen, getrocknet, | und Felle, auch getrocknet, trocken
gedschert, gepickelt oder anders gesalzen, nass gesalzen oder konserviert
konserviert, jedoch weder gegerbt noch zu Von der Kontrolinflicht nommen sind
Pergament- oder Rohhautleder konserviert, on If rlt 0 dro P Lclktaukfg?c ° en si
noch zugerichtet), auch enthaart oder gepickelte oder gekalkle Haute
gespalten, ausgenommen solche, die
aufgrund der Anmerkung 1 c) zu Kapitel 41
ausgeschlossen sind

ex 4103 Andere rohe Haute und Felle (frisch oder Nur frische, gekiihlte oder behandelte Haute
gesalzen, getrocknet, gedschert, gepickelt und Felle, auch getrocknet, trocken
oder anders konserviert, jedoch weder gesalzen, nass gesalzen oder konserviert
gegerbt noch zu Pergament- oder . .
Rohhautleder konserviert, noch zugerichtet), Von_ dli-:rltKonctjroIIprILcI?IEtauI_Is_ginommen sind
auch enthaart oder gespalten, gepickelte oder gekalkte Haute
ausgenommen solche, die aufgrund der
Anmerkungen 1 b) und 1 c) zu Kapitel 41
ausgeschlossen sind

ex 42050090 Andere Waren aus Leder oder Kauartikel und Material zur Herstellung von
rekonstituiertem Leder Kauspielzeug

ex 4206 Waren aus Darmen, Goldschlagerhdutchen, | Kauartikel und Material zur Herstellung von
Blasen oder Sehnen Kauspielzeug

ex 4301 Rohe Pelzfelle (einschlieBlich Kopf, Schwanz, | Alle, ausgenommen getrocknete Pelzfelle
Klauen und andere zu Kiirschnerzwecken
verwendbare Teile), ausgenommen rohe
Haute und Felle der Positionen 4101, 4102
oder 4103

ex 5101 Wolle, weder gekrempelt noch gekammt Nur unbearbeitete Wolle

ex 5102 Feine oder grobe Tierhaare, weder Nur unbearbeitete Haare
gekrempelt noch gekdmmt

ex 5103 Abfalle von Wolle oder feinen oder groben Nur unbearbeitete Wolle und unbearbeitete

Tierhaaren (einschlieBlich Garnabfalle),
ausgenommen ReiBspinnstoff

Haare
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VB-0320 GZ BMF-010311/0032-1V/8/2007 idF GZ BMF-010311/0022-1V/8/2017 vom 01. Februar 2017
KN-Code Warenbezeichnung Grenztierarztlich kontrollpflichtig
ex 6701 Vogelbalge und andere Vogelteile mit ihren | Kontrollpflichtig sind:
Federn oder Daunen, Federn, Teile von N . .
Federn, Daunen und Waren daraus ] yogelbalge und andere Vogelteile mit
(ausgenommen Waren der Position 0505 gggrgflem%e;uaaeﬁnz?é Ziendeenrqnl
und bearbeitete Federspulen und -kiele) e .
anderen Verfahren als einer einfachen
Reinigung, Desinfektion oder
Konservierung unterzogen wurden;
= Waren aus unbearbeiteten oder nur
gereinigten Vogelbdlgen, Federn,
Federteilen oder Daunen; zB einzelne
Federn, deren Spulen zur Verwendung
ua. bei Kopfbedeckungen verdrahtet
oder fixiert wurden;
= einzelne zusammengesetzte Federn, die
aus verschiedenen Elementen
zusammengefiigt sind, Besatze oder
Verzierungen aus Federn oder Daunen
flr Hite, Boas, Kragen usw.
Von der Kontrollpflicht ausgenommen
sind:
= bearbeitete Zierfedern, bearbeitete
(gewaschene, desinfizierte, gefarbte,
usw.) Federn und Daunen, die Reisende
zum privaten Gebrauch im personlichen
Reisegepack mitfiihren, oder
bearbeitete (gewaschene, desinfizierte,
gefarbte, usw.) Federn und Daunen, die
Privatpersonen zu nicht gewerblichen
Zwecken zugesandt werden (siehe
Abschnitt 4.2.2.)
ex 710121 Zuchtperlen, unbearbeitet EinschlieBlich fiir den menschlichen Verzehr
ungeeignete Austern, die eine oder mehrere
Zuchtperlen enthalten, in Salzlake oder auf
andere Art und Weise konserviert und in
luftdicht verschlossenen Metallbehaltern
verpackt
ex 9508 10 Wanderzirkusse und Wandertierschauen Nur mit lebenden Tieren
ex 9508 90 Karusselle, Luftschaukeln, SchieBbuden und | Nur mit lebenden Tieren
andere Schaustellerattraktionen;
Wanderbiihnen
ex 9602 Nicht gehartete Gelatine, bearbeitet, Leere Kapseln aus nicht gehérteter Gelatine

(ausgenommen: Gelatine der Position 3503)
und Waren aus nicht gehérteter Gelatine

zur Verwendung in der Tierernahrung
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KN-Code

Warenbezeichnung

Grenztierarztlich kontrollpflichtig

ex

9705

Zoologische, botanische, mineralogische
oder anatomische Sammlungsstiicke und
Sammlungen; Sammlungsstiicke von
geschichtlichem, archdologischem,
paldontologischem, volkerkundlichem oder
munzkundlichem Wert

Nur Erzeugnisse tierischen Ursprungs
Von der Kontrollpflicht ausgenommen sind

= Jagdtrophden von anderen Tierarten als
Huftieren (Abschnitt 1.2.1.) und Vogeln
(behandelt oder unbehandelt);

=  Jagdtrophden von Huftieren und
Voégeln, die zur Gewahr ihrer Haltbarkeit
bei Umgebungstemperatur einer
vollstédndigen taxidermischen
Behandlung (das heiBt in einer Weise
fertig ausgestopft, dass es dem
natiirlichen Aussehen des Tieres
entspricht) unterzogen wurden. Unter
diese Regelung fallen sowohl ganze
ausgestopfte Tiere als auch
ausgestopfte Tierteile (zB Kopfe, FliBe);

=  Jagdtrophden von Huftieren und
Végeln, die auf einer Unterlage montiert
sind und einer Behandlung (zB gekocht,
desinfiziert, gefarbt, etc.) unterzogen
wurden, durch die sie kein
Gesundheitsrisiko mehr darstellen;

=  Huftiere oder Vdgel oder Teile davon,
die einer anatomischen Praparation (zB
Plastination) unterzogen wurden;

= Insekten oder Spinnentiere, die einer
Behandlung wie etwa Trocknung
unterzogen wurden;

=  Objekte in naturkundlichen
Sammlungen, die in Alkohol oder
Formaldehyd aufbewahrt werden oder
vollstandig in Mikroskop Objekttragern
eingeschlossen sind (siehe Abschnitt
4.2.1.);

» bearbeitete Eierschalen und
ausgeblasene Eier

ex

9930 24

Waren der KN-Kapitel 1 bis 24, die an
Schiffe und Luftfahrzeuge geliefert werden

Lebensmittel tierischen Ursprungs,
einschlieBlich zusammengesetzte
Erzeugnisse (siehe Abschnitt 2.1.1. Abs. 2
und Abschnitt 2.1.2.), die fiir die
Schiffsversorgung bestimmt sind

ex

9930 99

Anderweit eingereihte Waren, die an Schiffe
und Luftfahrzeuge geliefert werden

Lebensmittel tierischen Ursprungs,
einschlieBlich zusammengesetzte
Erzeugnisse (siehe Abschnitt 2.1.1. Abs. 2
und Abschnitt 2.1.2.), die fir die
Schiffsversorgung bestimmt sind
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Anlage 2

Liste der veterinarbehordlichen Grenziibertrittstellen

1. Im Bereich des Zollamtes Eisenstadt Flughafen Wien

gta.wien@bmdf.gv.at

Ubertrittstelle Telefon / Telefax / Abfertigungs Kategorie
E-Mail zeiten
SCHWECHAT- 01/7007-33484 taglich ,andere Tiere" 1),
FLUGHAFEN 01/71344042346 07:00 — 23:00

umhdillte Erzeugnisse, die nicht zum
menschlichen Verzehr bestimmt sind

umhdillte Erzeugnisse, die nur zum
menschlichen Verzehr bestimmt sind

2. Im Bereich des Zollamtes Linz Wels

- . Telefon / Telefax / Abfertigungs .
Ubertrittstelle E-Mail zeitg:n Kategorie
LINZ-FLUGHAFEN | 07221/6003471 Mo, Mi, Do Huftiere, registrierte Equiden, ,andere
07221/71344042352 (ausgenommen Tiere" 1),
gta.linz@bmgf.gv.st g(:e(l)%rt_agl(;): 00 umhdillte Erzeugnisse, die nicht zum
menschlichen Verzehr bestimmt sind
Fiir lebende Tiere N . .
ist die Abfertigung umhullte_ Erzeugnisse, die nur zum
von Montag bis menschlichen Verzehr bestimmt sind
Freitag mit
eintagiger
schriftlicher
Voranmeldung
maoglich

1y ' Als andere Tiere gelten: alle lebenden Tiere auBer Rindern, Schweinen, Schafen, Ziegen, Hauspferden,
Wildpferden und registrierten Equiden.
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Anlage 3

Vordruckmuster

Muster 1 — Gemeinsames Veterinardokument fiir die Einfuhr
(GVDE) fiir Erzeugnisse

EUROPAISCHE GEMEINSCHAFT GEMEINSAMES VETERINARDOKUMENT FUR DIE EINFUHR (GVDE)

o

1. Versender/Ausfiihrer

O]

- GVDE-Bezugsnummer

Grenzkontrollstelle

Nummer der ANIMO-Einheit

3. Empfanger 4. Beteiligter (fiir die Sendung verantwortliche Person)
3
-
o
=
5. Einfithrer 6. Ursprungsland +[80-| 7. Versandland +1S0-
o Code Code
&

. Lieferanschrift

1
on

o
=
o
T
=
9. Ankunft in der Grenzkontrollstelle (voraussichtliches Datum) | 10. Veterinirdokumente
o N (]
11. Name des Schiffs{Flugnr. ummer(n)
) A, i Ausstellungsd
Seefrachibriefnr./Luftfrachtbriefnr. HasTetlungsdanm
. 1Al Ursprungsbetrieb (falls zutreffend)
Wagonnr.[Zulassungsnr. des Fahrzeugs/Anhdngers pringshetred fa7s zutretiend
Veterindrkontrollnummer
12. Art der Waren, Zahl und Art der Packstiicke 13. Warennummer {KN-Code, erste vier Stellen)
14. Bruttogewicht (kg)
15. Nettogewicht (kg)
Temperatur Gekithle [ Gefroren ] Umgebungstemperatur —1
16. Plombennummer und Behilmisnummer
17. Umladung an — 18. Zur DURCHFUHR in ein Drittland —
EU-Grenzkontroll- Nummer der Drittland: + [50-Code:
stelle: ANIMO-Einheit:
Dritland: I1SO-Code Drittland: Ausgangsgrenzkontroll- Nummer der
stelle: ANIMO-Einheit:
19. Mit EU-Normen konform 20. Zur Wiedereinfuhr
Konform —

NICHT konform

21. Fiir den Binnenmarkt 22. Fiir NICHT konforme Sendungen

—

—
Lebensmitte — Zolllager [ Registernr.
Futtermittel — Freizone oder Freilager [1 Registernr.
Pharmazeutische Verwendung — Schiffsausriister [ Registernr.
Technische Verwendung —1 Schiff 1 Name
Sonstiger Verwendungszweck — Hafen

13. Erklarung Ort und Darum der Erklarung

Der Unterzeichnete, d. h. die fiir die vorgenannte Sendung verantwort-
liche Person, bestitigt, die Angaben in Teil 1 dieses Dokuments nach .
bestem Wissen und Gewissen wahrheitsgemiR und vollstindig ge- | Name des Unterzeichneten
macht zu haben, und verpflichtet sich, die Rechtsvorschriften der
Richtlinie 97/78/EG einzuhalten; dies gilt auch fiir die Bezahlung der | »
Veternirkontrollen, dis Ricknahme von Sendungen, die nach Durch- | Unterschrift
fuhr durch die EU bis in ein Drittland zuriickgewiesen wurden {Artikel
11 Absatz 1 Buchstabe c}}, sowie ggf. die Kosten der Vernichtung.
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EUROPAISCHE GEMEINS CHAFT GEMEINS AMES VETERINARDOKUMENT FUR DIE EINFUHR (GVDE)
24. Fritheres GVDE Nein ] Ja. | 25. GDVE-Bezugsnummer
D Bezugsnr.:
26. Dokumentenpriifung 27. Namlichkeitskontrolle
i Zufrieden stellend ] Nicht zufrieden stellend [_] Plombenkontrolle —1 ODER volle Namlichkeits- [
‘g kontrolle
E Zufrieden stellend — Nicht zufrieden stellend —
% 28. Warenuntersuchung 29. Laboruntersuchungen  Nein :l Ja :l
g Zufrieden stellend ] Nicht zufrieden stellend [ | Untersucht auf
Eq Nicht durchgefihrt Stichprobenuntersuchung — Verdachtuntersuchung ]
§ 1. Verringerung der Kontrollhiufigkeit 1 Ergebnis zufriedenstellend ] Nicht zufrieden stellend 3
-3-‘; 2. Sonstiges — In Erwartung des Ergebnisses freigegeben —
= | 30 ZULASSIG fir Umladung 31. ZULASSIG zur Durchfubr 1
A EU-Grenzkon-  [__] Nummer der Drrittland: + 180-Code:
E trollstelle ANIMO-Einheit:
Drittland [ 150-Code-Drittland: Ausgangskontrollstelle: Nummer der ANIMO-Einheit:
32, ZULASSIG fiir den Binnenmarkt 33, ZULASSIG bei tiberwachter Beforderung
Fiir den zollrechtlich freien Verkehr Verfahren gemafl Artikel 8 —1
- Lebensmittel — Wiedereinfuhr von EU-Erzeugnissen {Artikel 15) —
Euttermittel —1
Pharmazeutische Verwendung — 34. ZULASSIG fiir spezifisches Zolllagerverfahren (Artikel 12 Absatz 4 und
Technische Verwendung — Artikel 13)
Sonstiger Verwendungszweck 1 Zolllager —
Freizone oder Freilager 1
35, NICHT ZULASSIG Schiffsausrister —
1. Zuriickweisung — Direkte Weiterleitung an ein Schiff —1
2. Vernichtung 1 36. Grinde fir die Ablehnung
3. Verarbeitung — 1. Keine[ungiltige Bescheinigung —1
Bis (Datum): 2. Nicht zugelassenes Land ]
37. Angaben zu kontrollierten Bestimmungen (33-35) 3. Nicht zugelassener Betrieb ]
Zulassungsnr. (falls zutreffend): 4. Verbotenes Erzeugnis —
Anschrift: 5. 1JD: Keine Ubereinstimmung mit Dokumenten —
6. I/D: Fehlerhafte Genusstauglichkeitskennzeichnung —
7. Mangelnde Hygiene —
8. Chemische Kontamination —1
38. Sendung neu verplombt 9, Mikrobiclogische Kontamination —
Plombennr.: 10, Sonstiges —1
39, Vollstindige Bezeichnung der Grenzkontrollstelle/zustin- | 40. Amtlicher Tierarzt

dige Behiirde und Amtssiegel
8 ssieg Der unterzeichnete amtliche Tierarzt oder der zustindige Beamte bestitigt, dass diese

Sendung den EU-rechtlich vorgeschriebenen Veterindrkontrollen unterzogen wurde.

Unrerschrift

Name {in GroBbuchstaben)

Datum

41,

Ausgangskontrollstelle bei Durchfuhr: Formalititen bei | 42, Bezug zum Zollpapier:
Verlassen der EG und Kontrollen der durchgefithrten Wa-
ren bestitigt gemafS Artikel 11 Absatz 2 Buchstabe e) der
Richtlinie 97/78(EG

43, Weiteres GVDE
Nummer{n):

Datum

Siegel
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Erlauterungen fiir das Ausfiillen des Gemeinsamen Veterinardokuments fiir die
Einfuhr von Erzeugnissen

Teil 1
Dieser Teil ist vom Antragsteller oder vom Beteiligten gemas Artikel 2 Absatz 2
Buchstabe e) der Richtlinie 97/78/EG des Rates auszufiillen. Die Erlauterungen

beziehen sich auf die mit der jeweiligen Nummer bezeichneten Felder.

Allgemeines:
Die Bescheinigung ist in GroBbuchstaben auszuftillen. Wenn in ein Feld nichts einzutragen ist
oder die Angabe entfallt, so ist das gesamte nummerierte Feld deutlich durchzustreichen.

Bei zutreffenden Angaben ist das entsprechende Kastchen [] anzukreuzen.

Diese Bescheinigung ist fiir alle an einer Grenzkontrollstelle gestellten Sendungen
auszufiillen, unabhangig davon, ob sie die EU-Anforderungen erfiillen und fiir den
zollrechtlich freien Verkehr bestimmt sind, ob sie Giberwacht weiterbeférdert werden oder ob
sie nicht die EU-Anforderungen erfiillen und fiir Umladung, Durchfuhr, Verbringung in
Freizonen, Freilager, Zolllager oder fiir Schiffsausriister (Schiffslieferanten) bestimmt sind.
Die Giberwachte Weiterbeforderung bezieht sich auf Sendungen, die unter den Bedingungen
von Artikel 8 der Richtlinie 97/78/EG angenommen worden sind, aber unter
Veterinarkontrolle verbleiben, bis eine besondere Endbestimmung erreicht wurde,

gewohnlich zur Weiterbehandlung.

ISO-Codes sind die aus zwei Buchstaben bestehenden internationalen Standardcodes fiir

Lander.

Feld 1.
Versender/Ausfuhrer: Handelsorganisation angeben, die die Sendung (im Drittland) aufgibt.

Feld 2.

Grenzkontrollstelle. Falls diese Angabe auf dem Formular nicht vorgedruckt ist, bitte
ausfillen. Die GVDE-Bezugsnummer ist die von der die Bescheinigung ausstellenden
Grenzkontrollstelle erteilte einzige Bezugsnummer (die in Feld 25 wiederholt wird). Die
Nummer der ANIMO-Einheit ist die Nummer der Grenzkontrollstelle; sie ist in der im
Amtsblatt verdffentlichten Liste der zugelassenen Grenzkontrollstellen neben dem Namen der

Grenzkontrollstelle aufgeftihrt.

Feld 3.
Empfanger: Anschrift der in der Drittlandsbescheinigung genannten Person oder

Handelsorganisation angeben. Ist diese Person oder Organisation in der Bescheinigung
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nicht genannt, so kann der in den einschlagigen Handelsdokumenten genannte Empfanger

angegeben werden

Feld 4.

Beteiligter (fiir die Sendung verantwortliche Person, auch Spediteur oder Anmelder): Es
handelt sich um die Person gemaB der Begriffsbestimmung von Artikel 2 Absatz 2

Buchstabe €) der Richtlinie 97/78/EG, die fiir die Sendung zustandig ist, wenn sie der
Grenzkontrollstelle gestellt wird, und die den zustandigen Behdrden im Namen des Einflihrers

die erforderlichen Erklarungen abgibt: Name und Anschrift angeben.

Feld 5.
Einflihrer: Der Einfihrer muss sich nicht an der Grenzkontrollstelle befinden: Name und
Anschrift angeben. Sind der Einflihrer und der Spediteur ein und dieselbe Person, so ist

»Siehe Feld 4" anzugeben.

Feld 6.
Ursprungsland: das Land, in dem das Enderzeugnis erzeugt, hergestellt oder

verpackt wurde.

Feld 7.
Versandland: das Land, in dem die Sendung zur endgiiltigen Versendung in die EU

an Bord des Transportmittels verladen wurde.

Feld 8.
Lieferanschrift in der EU angeben. Dies gilt sowohl flir EU-konforme (Feld 19) als auch flr
nicht EU-konforme (Feld 22) Erzeugnisse.

Feld 9.

Datum der voraussichtlichen Ankunft von Sendungen an der Grenzkontrollstelle eintragen.

Feld 10.

Veterindrbescheinigung/-dokument: Ausstellungsdatum: Das Datum, an dem die
Bescheinigung/das Dokument vom amtlichen Tierarzt oder von der zustéandigen Behoérde
unterzeichnet wurde. Nummer: Die individuelle amtliche Nummer der Bescheinigung. Bei
Erzeugnissen aus einem zugelassenen oder eingetragenen Betrieb bzw. Schiff sind Name und
Zulassungs- bzw. Registernummer anzugeben. Bei Embryonen, Eizellen oder

Spermapailletten ist die Kennnummer der zugelassenen Entnahmeeinheit anzugeben.

Feld 11.
Ausfuihrliche Angaben zum Transportmittel, mit dem das Erzeugnis eintrifft: Bei Flugzeugen
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Flugnummer und Luftfrachtbriefnummer, bei Schiffen Schiffsname und
Seefrachtbriefnummer, bei StraBentransport Zulassungsnummer ggf. mit Zulassungsnummer

des Anhangers, bei Bahntransport Zug- und Waggonnummer.

Feld 12.

Art der Waren: Anzugeben sind die Tierart, die Behandlung, der die Erzeugnisse unterzogen
wurden, sowie Zahl und Art der Packstiicke, die in der Sendung enthalten sind, zB 50 Kisten
zu je 25 kg oder die Zahl der Behaltnisse. Zutreffende Transporttemperatur

ankreuzen.

Feld 13.

KN-Code: Anzugeben sind zumindest die ersten vier Stellen des betreffenden
Codes der Kombinierten Nomenklatur, des KN-Codes, der mit der Verordnung
(EWG) Nr. 2658/87 in ihrer letzten Fassung festgelegt worden ist. Diese Codes sind auch
in der Entscheidung 2002/349/EG der aufgefiihrt (und entsprechen den internationalen HS-
Codes). Nur flir Fischereierzeugnisse gilt Folgendes: Gibt es eine Bescheinigung mit einer
Sendung, deren Inhalt mehr als eine Warennummer hat, so kénnen die zusatzlichen

Nummern gegebenenfalls auf dem GVDE angegeben werden.

Feld 14.
Bruttogewicht: Gesamtgewicht in kg. Dieses Gewicht ist definiert als die Masse der
Erzeugnisse einschlieBlich ihrer unmittelbaren UmschlieBungen und aller Verpackungen mit

Ausnahme von Transportcontainern und sonstigen Beférderungsmitteln.

Feld 15.

Nettogewicht: Gewicht des eigentlichen Erzeugnisses ohne Verpackung in kg. Dieses Gewicht
ist definiert als die Masse der Erzeugnisse ohne unmittelbare UmschlieBungen oder
Verpackungen. Flr Erzeugnisse, bei denen eine Gewichtsangabe nicht Ublich ist, sind die
entsprechenden Einheiten zu verwenden, zB 100 Spermapailletten zu je X ml oder

3 biologische Stémme/Embryonen.

Feld 16.
Ggf. Nummern der Plomben und Behaltnisse angeben.

Feld 17.
Umladung. Dieses Feld ist zu verwenden, wenn eine Sendung nicht an dieser
Grenzkontrollstelle eingeflihrt, sondern zur Einfuhr in die Gemeinschaft/den EWR an einer

zweiten oder weiteren Grenzkontrollstelle oder zur Beférderung in ein Drittland mit einem
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anderen Schiff oder Flugzeug weiterbeférdert werden soll. Nummer der ANIMO-Einheit —
siehe Feld 2.

Feld 18.
Durchfuhr: Fir Sendungen, die den EU-Anforderungen nicht entsprechen und auf der StraBe,
auf der Schiene oder auf dem Wasserweg durch die EU/ einen EWR-Mitgliedstaat in ein

Drittland versandt werden sollen.

Ausgangsgrenzkontrolistelle: Name der Grenzkontrollstelle, an der die
Erzeugnisse die EU verlassen sollen. Nummer der ANIMO-Einheit: siehe Feld 2.

Feld 19.

Mit den EU-Normen konforme Erzeugnisse: Alle Erzeugnisse, die zur Uberfiihrung in
den zollrechtlich freien Verkehr im Binnenmarkt gestellt werden, einschlieBlich der
Erzeugnisse, die zwar zuldssig sind, jedoch iberwacht weiterbeférdert werden missen,
sowie der Erzeugnisse, die nach veterinarrechtlicher Abfertigung zum zollrechtlich freien
Verkehr unter Zollaufsicht gelagert und zu einem spateren Zeitpunkt entweder bei der
Zollstelle, der die Grenzkontrollstelle geografisch zugeordnet ist, oder an einem anderen Ort

verzollt werden kénnen.

Mit den EU-Normen nicht konforme Erzeugnisse: Erzeugnisse, die den EU-
Anforderungen nicht entsprechen und fiir Freizonen, Freilager, Zolllager, Schiffsausrister

oder Schiffe oder zum Transit in ein Drittland bestimmt sind.

Feld 20.
Wiedereinfuhr bezieht sich auf Sendungen mit Ursprung in der EU, deren
Annahme oder Einfuhr in einem Drittland verweigert wurde und die an ihren

Ursprungsbetrieb in der EU zuriickgehen.

Feld 21.

Binnenmarkt: Dieses Feld bezieht sich auf Sendungen, die flir den Vertrieb im Binnenmarkt
bestimmt sind. Die zutreffende Kategorie ist anzukreuzen. Dies gilt auch fiir Sendungen, die
nach veterindrrechtlicher Abfertigung zum zollrechtlich freien Verkehr unter Zollaufsicht
gelagert und zu einem spateren Zeitpunkt entweder bei der Zollstelle, der die
Grenzkontrollstelle geografisch zugeordnet ist, oder an einem anderen Ort verzollt werden

kénnen werden.

Feld 22.

Dieses Feld ist flr alle nicht EU-konforme Erzeugnisse auszufiillen, wenn die Sendung unter
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Veterindraufsicht in eine Freizone, ein Freilager oder ein Zolllager oder zu einem

Schiffsausruster verbracht und dort gelagert wird.

Anmerkung:

Die Felder 18 und 22 beziehen sich ausschlieBlich auf Veterinarverfahren.

Feld 23.
Unterschrift. Mit der Unterschrift verpflichtet sich der Unterzeichner auch,

Durchfuhrsendungen zuriickzunehmen, deren Einfuhr von einem Drittland verweigert wird.

Teil 2.
Dieser Teil ist nur vom amtlichen Tierarzt oder dem verantwortlichen Beamten

(gemanB der Entscheidung 93/352/EWG der Kommission) auszufiillen.
Fiir die Felder 38 bis 41 ist eine andere Farbe als schwarz zu verwenden.

Feld 24.
Friiheres GVDE: Wenn zuvor bereits ein GVDE ausgestellt wurde, ist die Seriennummer

dieser Bescheinigung anzugeben.

Feld 25.
Hierbei handelt es sich um die einzige Bezugsnummer der die Bescheinigung ausstellenden
Grenzkontrollstelle; sie entspricht derjenigen in Feld 2.

Feld 26.

Dokumentenprifung. Fir alle Sendungen auszuftillen.

Feld 27.

~Plombenkontrolle™ ankreuzen, wenn Behaltnisse nicht gedffnet werden, sondern lediglich die
Verplombung gemaB Artikel 4 Absatz 4 Buchstabe a) Ziffer i) der Richtlinie 97/78/EG
kontrolliert wird.

Feld 28.

Warenuntersuchungen:

Verringerung der Kontrollhdufigkeit: Hierbei handelt es sich um die Regelung gemaf der
Entscheidung 94/360/EWG der Kommission, dh. die Sendung wurde nicht fiir eine
Warenuntersuchung ausgewahlt, sondern gilt mit Dokumentenprifung und

Namlichkeitskontrolle als ausreichend geprift.
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Unter ,Sonstiges" fallen: Wiedereinfuhrverfahren, Gberwachte Einfuhren, Umladung,
Durchfuhr oder Verfahren gemaB den Artikeln 12 und 13. Diese Bestimmungen kdnnen aus

anderen Feldern abgeleitet werden.

Feld 29.

Ausflihrliche Angaben zu der Kategorie des Stoffs oder Pathogens eintragen, fir den bzw.
das ein Priifungsverfahren eingeleitet wird. Die Angabe , Stichprobenuntersuchung"
bedeutet, dass die Sendung nicht zurtickgehalten wird, bis das Ergebnis einer Probenahme
vorliegt; in diesem Fall ist die zustandige Behdrde des Bestimmungsorts durch eine ANIMO-
Mitteilung zu unterrichten (vgl. Artikel 8 der Richtlinie 97/78/EG). Die Angabe
»Verdachtsuntersuchung" betrifft Félle, in denen die Sendung bis zum Vorliegen eines
Negativbefunds zurlickgehalten wird oder wegen einer Warnung im Rahmen des
Schnellwarnsystems fiir Futter- und Lebensmittel (RASFF) oder wegen einer geltenden

SchutzmaBnahme getestet wird.

Feld 30.

Dieses Feld ist ggf. auszufiillen, um die Zuladssigkeit der Umladung anzugeben. Das Feld ist
zu verwenden, wenn eine Sendung nicht an dieser Grenzkontrollstelle eingefiihrt, sondern
zur Einfuhr in die Gemeinschaft/den EWR an einer zweiten oder weiteren Grenzkontrollstelle
oder zur Beférderung in ein Drittland mit einem anderen Schiff oder Flugzeug
weiterbeférdert werden soll. Vgl. Artikel 9 der Richtlinie 97/78/EG und Entscheidung
2000/25/EG der Kommission. Nummer der ANIMO-Einheit — siehe Feld 2.

Feld 31.

Durchfuhr: Dieses Feld ist auszufiillen, wenn es zulassig ist, die Sendungen, die den EU-
Anforderungen nicht entsprechen, auf dem StraBen, Schienen- oder Wasserweg durch die
EU/das jeweilige EWR-Land in ein Drittland zu verbringen. Diese Durchfuhr muss unter
Veterindrkontrolle gemaB Artikel 11 der Richtlinie 7/78/EG und gemaB der Entscheidung
2000/208/EG durchgefiihrt werden.

Feld 32.

Dieses Feld gilt fur alle Sendungen, die zum zollrechtlich freien Verkehr im Binnenmarkt
zugelassen sind. (Es ist auch fir Sendungen zu verwenden, die den EU-Anforderungen
entsprechen, aber aus finanziellen Griinden nicht unmittelbar an der Grenzkontrollstelle
abgefertigt, sondern unter Zollaufsicht in einem Zolllager eingelagert oder spater und/oder

an einem anderswo gelegenen Bestimmungsort abgefertigt werden.)

Felder 33 und 34.

Diese Felder sind zu verwenden, wenn Sendungen aufgrund von Veterinarvorschriften nicht
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zum zollrechtlich freien Verkehr freigegeben werden, sondern als Risikomaterial eingestuft
und unter Veterinar- und Zollaufsicht zu einem der kontrollierten Bestimmungsorte gemaB
der Richtlinie 97/78/EG verbracht werden. Der Eingang in eine Freizone, ein Freilager oder
ein Zolllager wird nur gestattet, wenn die Anforderungen von Artikel 12 Absatz 4 der
Richtlinie 97/78/EG erflllt sind.

Feld 33.
Dieses Feld ist zu verwenden, wenn Sendungen zwar zulassig sind, aber gemaB Artikel 8
oder Artikel 15 der Richtlinie 97/78/EG kanalisiert zu einem spezifischen Bestimmungsort

befordert werden missen.

Feld 34.

Dieses Feld ist flr alle nicht EU-konforme Sendungen zu verwenden, die nach in gemaB
Artikel 12 Absatz 4 zugelassene Lager verbracht oder dort eingelagert werden oder flir
gemaR Artikel 13 der Richtlinie 97/78/EG zugelassene Betreiber bestimmt sind.

Feld 35.

Bei Verweigerung der Einfuhr ist deutlich anzugeben, wie mit den Erzeugnissen weiter zu
verfahren ist. Fir die Beendigung der angegebenen MaBnahme ist eine Frist zu setzen. In
Feld 37 ist ggf. die Anschrift des Verarbeitungsbetriebs einzutragen. Nach Zuriickweisung
oder Entscheidung zur Verarbeitung sollte die Frist fiir weitere MaBnahmen auch in das

~FolgemaBnahmenregister" eingetragen werden.

Feld 36.

Grinde fir die Ablehnung: gegebenenfalls auszufiillen, um maBgebliche Informationen zu
erganzen. Zutreffendes Feld ankreuzen. Nummer 7 betrifft nicht unter die Nummer 8 oder 9
fallende Hygienemangel, wie fehlerhafte Temperaturregelung, Verwesung oder verschmutzte

Erzeugnisse.

Feld 37.

Zulassungsnummer und Anschrift (oder Schiffsname und Hafen) fir alle Bestimmungen
angeben, die weitere Veterindrkontrollen der Sendung erfordern, dh. fir Feld 33 —
Uberwachte Weiterbeférderung, Feld 34 — Zolllagerverfahren oder Feld 35 — Verarbeitung

oder Vernichtung.

Feld 38.

Dieses Feld ist auszufiillen, wenn die urspriinglich flir eine Sendung angegebene Plombe
beim Offnen des Behéltnisses entfernt wurde. Es sollte eine konsolidierte Liste aller fiir
diesen Zweck verwendeten Plomben geflihrt werden.
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Feld 39.
Hier ist das Amtssiegel der Grenzkontrollstelle oder der zustandigen Behdrde anzubringen.

Feld 40.
Unterschrift des Tierarztes oder im Fall von Hafen, in denen nur Fisch umgeschlagen wird,

des verantwortlichen Beamten gemaB der Entscheidung 93/352/EWG.

Feld 41.

Dieses Feld ist von der Ausgangsgrenzkontrollstelle zu verwenden, wenn Sendungen durch
die EU durchgefiihrt und beim Verlassen der EU nach der Entscheidung 2000/208/EG
kontrolliert werden. Findet keine Durchfuhr statt, so kann dieses Feld auch fir etwaige
zusatzliche Bemerkungen wie ,Wirbelsaule nicht entfernt® oder Gebiihren bezahlt" verwendet

werden.

Feld 42.
Von den Zolldienststellen zu verwenden, um maBgebliche Informationen zu erganzen (zB die
Nummer der Zollbescheinigung T1 oder T5), wenn Sendungen fiir einen bestimmten
Zeitraum unter Zollaufsicht bleiben. Diese Angabe wird in der Regel nach der Unterschrift
des Tierarztes angefligt.
Hinweis: Das T5-Verfahren besteht ab dem Inkrafttreten des UZK am 1. Mai 2016
nicht mehr.
Feld 43.
Dieses Feld ist zu verwenden, wenn die urspriingliche GVDE-Bescheinigung an einem
bestimmten Ort bleiben muss und weitere ,, Tochter"-Bescheinigungen ausgestellt werden

mussen.
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Gemeinsames Veterinirdokument fiir die Einfuhr (GVDE Tiere)
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Erlauterungen fiir das Ausfiillen des Gemeinsamen Veterinardokuments fiir die
Einfuhr von Tieren

Allgemeines:
Das Dokument in Druckbuchstaben ausfiillen. Bei zutreffenden Angaben das entsprechende

Kastchen [0 abhaken oder ankreuzen.

Diese Bescheinigung ist flr jede an einer Grenzkontrollstelle gestellte Partie auszufiillen,
unabhangig davon, ob sie die EU-Anforderungen erflillt und flir den zollrechtlich freien
Verkehr bestimmt ist, ob sie zur Weiterbeférderung an eine kontrollierte Bestimmung oder
zur Umladung oder Durchfuhr bestimmt ist.

ISO-Codes sind die aus zwei Buchstaben bestehenden internationalen Standardcodes fiir

Lander.

Teil 1

Die Felder 1 bis 25 des GVDE Tiere sind vom Einfiihrer oder Beteiligten
auszufiillen. Die Ankiindigung der Sendung muss gemanB Artikel 3 Absatz 1
Buchstabe a) der Richtlinie 91/496/EWG des Rates mindestens einen Werktag
vor Ankunft der Tiere im Gebiet der Gemeinschaft erfolgen. Zu diesem Zweck sind
die Felder 5, 9, 11, 12, 13, 14, 16 oder 20 auszufiillen. Die Erlauterungen
beziehen sich auf die mit der jeweiligen Nummer bezeichneten Felder.

Feld 1.
Versender/Ausfiihrer: Handelsorganisation angeben, die die Sendung (im Drittland)
aufgibt.

Feld 2.

Grenzkontrollstelle: Ist diese Information auf dem Dokument nicht vorgedruckt, so ist
dieses Feld auszufillen. Die Bezugsnummer des GVDE ist die von der die Bescheinigung
ausstellenden Grenzkontrollstelle eingetragene individuelle Bezugsnummer (auch in Feld 27
anzugeben). Die Nummer der Einheit entspricht der betreffenden Grenzkontrollstelle und
erscheint in der im Amtsblatt veréffentlichen Liste der zugelassenen Grenzkontrollstellen

neben dem Namen der jeweiligen Stelle.

Feld 3.
Empfanger: Anschrift der in der Drittlandbescheinigung genannten Person oder
Handelsorganisation angeben. Diese Angaben sind verbindlich.

Feld 4.
Beteiligter (auch Spediteur oder Anmelder): Person, die fir die Sendung verantwortlich ist,
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wenn sie der Grenzkontrollstelle gestellt wird, und die den zustandigen Behdrden im Namen
des Einfiihrers gemaB Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe a) der Richtlinie 91/496/EWG die
erforderlichen Meldungen macht: Namen und Anschrift angeben. Handelt es sich beim
Beteiligten und beim Empfanger um ein und dieselbe Person, ,siehe Feld 3" angeben.

Feld 5.

Herkunftsland: Land, in dem die Tiere wahrend des gesetzlich vorgeschriebenen Zeitraums
(3 Monate im Falle von Rindern, Schweinen, Schafen, Ziegen, Schlacht-, Zucht- und
Nutzequiden oder eingetragenen Equiden, Geflligel; 6 Monate im Falle von Zucht- und
Nutzrindern, Zucht- und Nutzschweinen, Zucht-, Nutz- oder Mastschafen und -ziegen, ...)

gehalten wurden.

Im Falle wiedereingefiihrter Pferde entspricht das Herkunftsland dem Land, aus dem sie

zuletzt versendet wurden.

Feld 6.

Region, in der die Tiere wahrend des fir das betreffende Land vorgeschriebenen Zeitraums
gehalten wurden: gilt nur fiir regionalisierte Lander, bei denen Einfuhren nur aus einem oder
mehreren Landesteilen zulassig sind. Der Code der betreffenden Regionen ist in der

einschlagigen Gesetzgebung festgelegt.

Feld 7.

Einfiihrer: Der Einflhrer muss nicht an der Grenzkontrollstelle anwesend sein: Namen und
Anschrift angeben. Handelt es sich bei Einfiihrer und Beteiligtem um ein und dieselbe
Person, ,siehe Feld 4" angeben.

Feld 8.

Bestimmungsort: Ort, an dem die Tiere endgliltig entladen (Aufenthaltsorte
ausgenommen) und nach geltendem Recht gehalten werden. Namen, Land, Anschrift und
Postleitzahl sind verbindlich anzugeben. Handelt es sich beim Bestimmungsort um die

Anschrift des Empfangers, flir Namen und Anschrift ,siehe Feld 3" angeben.

Feld 9.

Datum und Uhrzeit der voraussichtlichen Ankunft der Sendung an der Grenzkontrollstelle
eintragen. Einflihrer oder ihre Vertreter sind gesetzlich verpflichtet (Artikel 3 Absatz 1
Buchstabe a) der Richtlinie 91/496/EWG), dem Veterinarpersonal an der Grenzkontrollstelle,
an der die Tiere gestellt werden, einen Arbeitstag im Voraus Anzahl und Art der Tiere und

ihre voraussichtliche Ankunft mitzuteilen.
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Feld 10.

Bescheinigung/Veterinardokument: Das Ausstellungsdatum ist das Datum, an dem die
Bescheinigung/das Dokument vom amtlichen Tierarzt oder von der zustéandigen Behérde
unterzeichnet wurde. Die Nummer ist die individuelle amtliche Nummer der Bescheinigung.
Begleitpapiere betreffen in erster Linie bestimmte Arten von Pferden (Pferdepass) oder
Zuchtbescheinigung oder CITES-Dokumente.

Feld 11.

Ausflihrliche Angaben zum Transportmittel bei der Ankunft: Transportart (Luft-, See-,
Schienen- oder StraBentransport). Kennzeichnung des Transportmittels: Bei Flugzeugen
Flugnummer, bei Schiffen Schiffsname, bei Bahntransport Zug- und Waggonnummer und bei

StraBentransport amtliches Kennzeichen ggf. mit Zulassungsnummer des Anhangers.

Bezugsnummer des Handelsdokuments: Luftfrachtbriefnummer, Konnossementnummer und

Handelsbriefnummer im Schienen- und StraBenverkehr.

Feld 12.

Tierart: Art des Tieres angeben durch Angabe des gemeinen Namens und erforderlichenfalls
der Rasse; wenn es sich nicht um Haustiere handelt (sondern vielmehr um Tiere, die fiir
Zoos, Ausstellungen oder Forschungsinstitute bestimmt sind), wissenschaftlichen Namen

angeben.

Feld 13.
KN-Code: Angabe mindestens der vier ersten Ziffern des Codes der Kombinierten
Nomenklatur (KN-Code), wie in der Verordnung (EWG) Nr. 2658/87 des Rates in zuletzt

geanderter Fassung festgelegt.

Feld 14.
Anzahl Tiere: Angabe als Anzahl Tiere oder Gewicht in kg, wie in der

Veterindrbescheinigung oder anderen Dokumenten vorgegeben.

Feld 15.
Anzahl Packstiicke: Zahl der Kisten, Kafige oder Boxen angeben, in denen die Tiere

befdrdert werden.

Feld 16.
Tiere zertifiziert fir folgende Zwecke: wie vorschriftsgemaB in der Bescheinigung
angegeben. GemaB der Richtlinie 92/65/EWG zugelassene Stelle: amtlich zugelassene

Einrichtungen, Institute oder Zentren; Quarantanestationen: gemaB der Entscheidung
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2000/666/EG bei Vogeln und gemaB der Richtlinie 92/65/EG bei Vogeln, Hunden und Katzen;
Umsetzung: bei Weichtieren; Andere: nicht unter diese Klassifizierung fallende Zwecke.

Feld 17.

Plomben- und ggf. Containernummer angeben.

Feld 18.
Bei Umladung:

Dieses Feld gemaB Artikel 4 Absatz 3 der Richtlinie 91/496/EWG verwenden, wenn eine
Sendung nicht an dieser Grenzkontrollstelle eingefiihrt und die Tiere je nach Fall auf dem
See- oder Luftweg mit demselben Schiff oder demselben Flugzeug zur Einfuhr in die
Europdische Union oder den Europaischen Wirtschaftsraum an eine zweite oder weitere

Grenzkontrollstelle weiterbefordert werden sollen. Nummer der Einheit — siehe Feld 2.

Dieses Feld kann auch verwendet werden, wenn Tiere aus einem Drittland auf ihrem Weg in
ein anderes Drittland an Bord desselben Flugzeugs oder Schiffes in der Europdischen Union

oder im Europdischen Wirtschaftsraum eintreffen.

Feld 19.
Bei Durchfuhr: Durchfuhr von Tieren aus einem Drittland durch EU/EWR in ein anderes
Drittland gemaB Artikel 9 der Richtlinie 91/496/EWG. ISO-Code des Bestimmungsdrittlandes

angeben.

Ausgangsgrenzkontrollstelle: Name der Grenzkontrollstelle, an der die Tiere das Gebiet der

Gemeinschaft verlassen muissen.

Feld 20.

Bei Einfuhr oder zeitweiliger Zulassung:

Die Wiedereinfuhr betrifft nur fir Rennen, Wettkdmpfe oder kulturelle Veranstaltungen
bestimmte eingetragene Pferde nach voriibergehender Ausfuhr (Entscheidung 93/195/EWG

der Kommission

Feld 21.
Durchfuhrmitgliedstaaten: Unter ,zusatzliche Angaben™ ungeachtet der Bestimmung,
Namen des oder der EU- oder EWR-Mitgliedstaaten angeben: Einfuhr oder Durchfuhr in bzw.

nach Drittlandern.
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Feld 22.
Transportmittel: Transportart nach Passieren der Grenzkontrollstelle angeben und

erlautern.

Feld 23.
Transportunternehmer: gemaB den geltenden Tierschutzvorschriften Zulassungsnummer
des Transportunternehmers angeben und — bei Lufttransport — sicherstellen, dass das

Transportunternehmen IATA-Mitglied ist.

Feld 24.
Transportplan: Angabe, ob ein Transportplan vorliegt, der die Tiere gemaB der Richtlinie
91/497/EWG begleiten soll.

Feld 25.
Unterschrift: Sie verpflichtet den Unterzeichner, auch Durchfuhrsendungen zu akzeptieren,

die nach Ablehnung durch ein Drittland zuriick zu beférdern sind.

Die Felder 26. bis 45. des GVDE-Tiere dirfen nur vom Grenztierarzt oder dem zustdandigen

amtlichen Tierarzt ausgefillt werden.

Teil 2
Dieser Abschnitt ist ausschlieBBlich vom amtlichen Tierarzt der Grenzkontrollstelle

auszufiillen.

Feld 26.

Dokumentenpriifung: Sie betrifft alle Sendungen und umfasst auch die Kontrolle der
Erfullung (aufgelisteter) zusatzlicher Garantien, die einigen Mitgliedsstaaten gewahrt werden
und — im Falle von nicht unter Anhang A der Richtlinie 90/425/EWG fallenden Tierarten — der
Einhaltung der nationalen Vorschriften, ungeachtet der Endbestimmung, die fir
letztgenannte Kontrolle erforderlichen Unterlagen sind vom Einfiihrer oder seinem Vertreter
vorzulegen. Eine nicht eingehaltene zusatzliche Garantie oder nationale Rechtsvorschrift

bedeutet Nichtkonformitat der gesamten Partie.

Feld 27.
Individuelle Bezugsnummer der die Bescheinigung ausstellenden Grenzkontrollstelle, siehe
Feld 2.

Feld 28.

Namlichkeitskontrolle mit den Originalbescheinigungen und —Dokumenten vergleichen.
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Abweichungen: dieses Kastchen abhaken im Falle von Tieren, die an einer Grenzkontrollstelle
zur Weiterbeférderung an eine andere Grenzkontrollstelle umgeladen werden und fiir die
keine Namlichkeitskontrolle gemaB Artikel 4 Artikel 3 der Richtlinie 91/496/EWG
stattgefunden hat.

Feld 29.
Korperliche Kontrollen; Ergebnisse der durchgefiihrten klinischen Untersuchung, Abgaben

zur Moralitat und Morbiditat der Tierpartie.

Abweichung: Dieses Kastchen abhaken im Falle von Tieren, die an einer Grenzkontrollstelle
zur Weiterbeférderung an eine andere Grenzkontrollstelle umgeladen werden und flr die
keine kdrperliche Kontrolle gemaB Artikel 4 Artikel 3 der Richtlinie 91/496/EWG
stattgefunden hat. Verwendung dieses Feldes auch bei nicht unter Anhang A der Richtlinie
90/425/EWG fallenden Tierarten, die liber eine Grenzkontrollstelle eines Mitgliedstaats
eingeflihrt werden, der nicht Endbestimmung ist, und die gemaB Artikel 8 Teil A Nummer 1
Buchstabe b) Ziffer i) der Richtlinie 91/496/EWG am Endbestimmungsort der kérperlichen

Kontrolle zu unterziehen sind.

Feld 30.

Laboranalysen:

Test zum Nachweis von: Angabe der Kategorie des Wirkstoffs oder Erregers, die Gegenstand

der Untersuchung sind.

Die Angabe ,Zufallsstichprobe™ betrifft eine monatliche Probenahme im Sinne der
Entscheidung 97/794/EG.

Die Angabe ,bei Verdacht" bezieht sich auf Falle, in denen Tiere krankheitsverdachtig sind
oder Krankheitsanzeichen erkennen lassen oder auf der Grundlage geltender Schutzklauseln

getestet werden.
Stehen noch aus: in Erwartung der Laborbefunde wurden die Tiere nicht weiterbeférdert.

Feld 31.
Kontrolle des Befindens der Tiere: Transportbedingungen und Befinden der Tiere bei der
Ankunft beschreiben.

Abweichung: Dieses Kastchen abhaken im Falle von Tieren, die an einer Grenzkontrollstelle

umgeladen werden und deren Befinden nicht kontrolliert wurde.
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Feld 32.

Auswirkungen des Transports auf die Tiere: Angabe der Zahl der verendeten bzw. der
transportunfahigen weiblichen Tiere, die wahrend des Transports niedergekommen sind oder
abortiert haben. Werden Tiere in groBen Mengen transportiert (Eintagskiken, Fische,
Weichtiere ...) die Zahl der verendeten oder transportunfahigen Tiere ggf. schatzen.

Feld 33.
Zulassig zur Umladung: Feld ggf. ausfiillen, um die Zulassigkeit der Umladung im Sinne

von Feld 18 anzugeben.

Feld 34.
Zul@ssig zur Durchfuhr: Feld ausfillen und — ggf. im Einklang mit dem Transportplan —
Angabe der Durchfuhrmitgliedstaaten.

Feld 35.

Zulassig fiir den Binnenmarkt: Feld ausfiillen, wenn die Tiere an eine kontrollierte
Bestimmung (Schlachthof, zugelassene Einrichtungen und Quarantanestationen im Sinne von
Feld 16), die unter bestimmten Bedingungen fiir die Einfuhr zugelassen ist, beférdert

werden.

Feld 36.

Zulassig zur zeitweiligen Zulassung: Betrifft nur eingetragene Pferde, diese dlirfen nur
bis zu dem in Feld 20 genannten Termin, hdchstens jedoch 90 Tage im Gebiet der EU/des
EWR verbleiben.

Feld 37.
Ablehnungsgriinde: Ggf. mit zweckdienlichen Angaben ausfiillen; entsprechendes

Kastchen ankreuzen.

Keine/ungliltige Bescheinigung: Betrifft von Drittlandern oder Mitgliedsstaaten verlangte
Einfuhrbescheinigungen oder Durchfuhrbescheinigungen

Feld 38.
Nicht zulassig: Feld betrifft alle Partien, die an EU-Vorschriften nicht gentigen oder

verdachtig sind.

Bei Einfuhrverweigerung das anzuwendende Verfahren klar anzugeben. Schlachtung
bedeutet, dass das Fleisch der betreffenden Tiere nach zufrieden stellender

Gesundheitskontrolle zu menschlichen Verzehr freigegeben werden kdnnte. Euthanasie
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bedeutet, dass Tiere, deren Fleisch nicht zum menschlichen Verzehr freigegeben werden
darf, mdglichst schmerzlos zu téten oder zu beseitigen sind.

Feld 39.

Angaben zu kontrollierten Bestimmung: Fir alle Bestimmungen, fiir die eine zusatzliche
Veterinarkontrolle erforderlich ist; Angabe von Zulassungsnummer und Anschrift,
einschlieBlich Postleitzahl (Felder 35, 36 und 38). Flir Feld 36 braucht nur die Anschrift des
ersten Betriebs angegeben zu werden. Im Falle von Einrichtungen, die anonym bleiben

mussen, sind nur die zugeteilten Nummern (ohne Anschrift) anzugeben.

Feld 40.
Neuverplombte Sendung: Feld ankreuzen, wenn die Originalplombe der Sendung bei der
Offnung des Containers zerstért wurde. In solchen Fillen ist ein Verzeichnis der Plomben zu

verwahren.

Feld 41.

Anbringung des Amtssiegels der Grenzkontrollstelle oder der zusténdigen Behorde.

Feld 42.
Unterschrift des amtlichen Tierarztes.

Feld 43.

Den Zollstellen fiir zusatzliche Angaben vorbehalten (beispielsweise Nummern der
Zolldokumente T1 oder T5), wenn die Sendung flir bestimmte Zeit unter zollamtliche
Kontrolle gestellt wird. Grundsatzlich erfolgen Angaben dieser Art nach Unterschrift des

Tierarztes.

Hinweis: Das T5-Verfahren besteht ab dem Inkrafttreten des UZK am 1. Mai 2016
nicht mehr.

Die Felder 44 und 45 sind dem fiir die Weiterversendung oder Uberwachung einer
kontrollierten Bestimmung (Grenzkontrollstelle, zugelassene Einrichtungen, értliches

Veterindramt) zustandigen amtlichen Tierarzt vorbehalten.

Feld 44.
Angaben zur Weiterversendung: Die Eingangsgrenzkontrollstelle muss die Transportart,
die entsprechende Zulassungsnummer sowie Land und Datum der Weiterversendung

angeben, sobald diese Informationen vorliegen.

Feld 45.
Weitere Abwicklung: Dieser Teil sowie die einschlagigen Teile des Dokuments sind
ebenfalls bei der Umladung und Einfuhr von nicht unter Anhang A der Richtlinie 90/425/EWG

© Bundesministerium fiir Finanzen 30-20



VB-0320 GZ BMF-010311/0032-1V/8/2007 idF GZ BMF-010311/0022-IV/8/2017 vom 01. Februar 2017

fallenden Tieren auszufiillen, deren kdrperliche Kontrolle nicht an der
Eingangsgrenzkontrollstelle stattgefunden hat. Bei Durchfuhr von Tieren aus Drittlandern ist
es auch von der Ausgangsgrenzkontrollstelle und von den zustandigen 6rtlichen
Veterindaramtern auszufiillen, falls die angekiindigten Tiere nicht eintreffen oder die Sendung
in Bezug auf Menge oder Qualitat nicht konform ist.

Feld 46.
Siehe Feld 42.
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Muster 3 — Heimtierausweis (Pet Passport), der in einem EU-
Mitgliedstaat ausgestellt wird

Hinweis: Der gesamte gedruckte Text muss immer in der Amtssprache des ausstellenden
Mitgliedsstaates der Union und in Englisch abgefasst sein.

Europaische Union/European Union

OSTERREICH/AUSTRIA

HEIMTIERAUSWEIS
PET PASSPORT

(GréBe 100 x 152 mm)
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VB-0320

Erlauterungen fiir das Ausfiillen des Ausweises
Explanatory notes for completing the passport

In jedem Abschnitt des Ausweises sind folgende Angaben in fol-
genden Format zu machen

— Datum: TT/MMAJLS

— Uhrzeit: 00:00

In each Section of the passport the following format shall be used to
indicafe

— a dafe: dd/mmiyyyy

— a fime: 00:00

Abschnitt I, Nummer 5: erforderiche Informationen, wenn das
Tier eine deutlich erkennbare, vor dem 3. Juli 2011 angebrach-
te Tatowierung aufweist und nicht durch die Implantierung eines
Transponders gekennzeichnet ist.

Section M, point 5 informafion required where the animal has a ciearly
readable fattoo applied before 3 July 2011 and iz not marked by the
implantation of a fransponder.

Abschnitt V: nur erforderich

— vor der Verbringung in einen anderen Mitgliedstaat gemal den
Tiergesundheitsvorschriften der EU, oder

— hei Rickverbringung des Tieres in die Union nach einer Ver-
bringung in Gebiete oder DrittlAnder gemand den Tiergesund-
heitsvorschriften der EU (auszuflllen, bevor das Tier die Union
verlasst), oder

— gemal nationalen Rechtsvorschriften.

Section V: only required

— before movement inte anofher Member State in accordance with EU
animal health legislation; or

— where the animal re-enfers the Union after a movement fo termfories
or third counfries in accordance with EU animal heaith legisiation (to
be completed before the animal leaves the Union); or

— in accordance with national legizlation.

2 von 36

Erlauterungen fiir das Ausfiillen des Ausweises
Explanatory notes for completing the passport

Abschnitt V; GULTIG AB*: nicht erforderlich bei Auffrischungs-
impfungen.
Section V. "Valid from?™ information not required for booster vaccinations.

Abschnitt V1 nur erforderlich bei Rickverbringung des Tieres in
die Union nach einer Yerbringung in bestimmte Gehiete oder Dritt-
lander gemalk den Tiergesundheitsvorschriften der EU (auszufil-
len, bevor das Tier die Union verlasst).

Section VI: only required where the animal re-enters the Union after
a movement fo certain ferrifories or third countries in accordance with
ELU animal health legislation (fo be completed before the animal leaves
the Union).

Abschnitt VIl nur erforderlich vor der Verbringung in bestimmie
Mitgliedstaaten gemank den Tiergesundheitsvorschrifien der EU.

Section VIl only required before movement info cerfain Member Stafes
in accordance with EU animal health legisiafion.

Abschnitt VIl bis XI: Die Informationen kdnnen von Bestimmungs-
gebieten oder -drittlandern verlangt werden, die den Ausweis
akzepfieren.

Section Vill fo XI. may be required by termitories or third countries of
destination which accept the passport.

Abschnitt X: nur erforderlich, wenn dem Tier eine Veterinarbe-
scheinigung gemal den Tiergesundheitsvorschrifien der EU bei-
gefiigt ist.

Section X only required where the animal is accompanied by a health
certificate in accordance with EU animal health legislafion.

Abschnitt XIl: zusatzliche Informationen gemalk nationalen Vor-
schriften.

Section X1l additional information reguired under national legislation.
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VB-0320

Angaben zum Besitzer
= Defails of ownership

1. Machname [ Surname

Vormame / Mame

Anschrift / Address

Postleitzahl f Posicode Ort / City

Land [ Country

Telefonnummer [ Telephone number®

Unterschrift / Signature

* Freiwillige Angabe / optional

4 von 36

Angaben zum Besitzer
= Details of ownership

2. Nachname [ Sumame

Yorname / Name

Anschrift / Address

Postleitzahl / Postcode Ort / City

Land / Country

Telefonnummer / Telephone number*

Unterschnit / Signature

* Freiwillige Angabe | oplional
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VB-0320

Angaben zum Besitzer

s Details of ownership

3. Nachname [ Surname

Vormame [/ Mame

Anschrift / Address

Postleitzahl / Posfeode Ort / City

Land / Country

Telefonnummer / Telephone number*

Unterschnift / Signature

* Freiwillige Angabe / optional

6 von 36

= Beschreibung des Tieres
s Description of animal

Foto des Tieres (freiwillig)
Picture of the animal (opfional)

. Name* | Name*

. Art | Species

. Rasse* [ Breedg*

. Geschlecht f Sex

. Geburtsdatum™

Date af birth™

. Farbe I Colour

. Erkennbare Besonderheiten oder Merkmale, falls vorhanden

Any naotable or discernable features or charactensfics

* Mach Angabe des Besitzers | as stated by the owner

¥ von 36
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VB-0320

— — — Im...:wmmn:...::nn_mm._l_mqmm
= Marking of animal

. Alphanumerischer Transponder-Code

Transponder alphanumeric code

. Datum der Implantiernung oder Ablesung® des Transponders

Date of application or reading* of the transponder

. Implantierungsstelle / Location of the fransponder

. Alphanumerischer Tatowierungscode

Tattoo siphanumeric code

. Datum der Tatowierung / Datum der Ablesung der Tatowierung

Date of application / Date of reading of the tattoo

/

. Tatowierungsstelle / Location of the tafioo

Die Kennzeichnung ist vor jedem neuen Eintrag
in diesen Ausweis zu liberpriifen.

The making must be verified before any new enfry
is made on this passport.

* Michtzutreffendes streichen f Delefe as necessary

8 von 36

—< Ausstellung des Ausweises
= Issuing of the passport

MName des ermachtigten Tierarzies
Name of the authorised veferinarian

Anschrift | Address

Postleitzahl /
Posicodes

Ort ! City

Land / Country

Telefonnummer / Telephone number
E-Mail-Adresse | E-mail address

Ausstellungsdatum / Date of issuing

Stempel und Unterschrift / Stamp & Signature

9 von 36

30-26

© Bundesministerium fiir Finanzen



VB-0320 GZ BMF-010311/0032-1V/8/2007 idF GZ BMF-010311/0022-IV/8/2017 vom 01. Februar 2017

—
= Tollwutim pfung
s « \Vaccination against rabies
& Hersteller und Name Chargen- Impfdatum® Erméchtigter Tierarzt
des Impfstoffs TWITITET Vaccinaion dale’ Authon sed veterinarian
Manufacturer & Batch number  Giltig abY Valld from?
Neme of vaccing Giitig bis*/ Valid unbi®
1
2
3 Mindesiens Name, Anschiif, Telefonmummer und Unéerschrift
Af bgsf nams, sddress, slephons numbsr snd signsfurs
1
2
3 Mindestens Name, Anschiifl, Telefonnummer und Unlerschrifl
Al st name, address, lslnphone number and signelure
"
2
3 Mindesiens Name, Anschiift, Telefonmummer und Unéarschrif
Af basf nams, sddress, lslsphons ber snd sig
1
2
3 Mindesiens Name, Anschrill, Telefonnummer und Unlerschrifl
Al lpas! name, sddiress, lnlaphong number and signatune
"
2
3 Mindestens Name, Anschiif, Telefonnummer und Unéarschrif
Af basf nams, sddrsss, lslsphons ber and signal
1
2
3 Mindesiens Name, Anschiill, Telefonnummer und Unlerschii
Al sl name, SO0eSS, BTN PUTDST S SR
1
= 2
g
o a Mindestens Name, Anschiit, Telelonnummer und Unlarschrid
&= Af basf nams, sddrsss, lslsphons ber snd signah
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ImpfdatumYy
Vaccination dale’
Giltig ab?/ Vand from®
Gilitig bis*/ Vavd unhi?

1

2

VB-0320

r Tollwutimpfung

E = \Vaccination against rabies

& Hersteller und Name Chargen-

das Impfstofls nummer

Manufacturer & Bafch number
Name of vaccine

e

g

=

L

=}
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Tierarzt
Authorised vaterinarian

Mindesiens Name, Anschrift, Talahmmruudlitmdﬂ
Af lesst nams, sol Islaphons e Sig

Mindestens Name, Anschiill, Tmbwmmmdmrmﬂ
Al lrarsd name, adiness, & and sig

Mindesiens Mame, Anschrift, Telefonnummer und Unéerschrif
Af bssf nams, sodress, slsphons number snd sighalure

Mindestens Name, Anschrill, T-hbmmmdmrmll
Al lasd name, addiness, B andl sig

Mindesiens Mame, Anschrift, Telefonnummer und Unéerschrif
Af lbgsf nams, sodress, slsphons numbsr snd signsiurs

Mindestens Name, Anschiill, Telefonnummer und Unlerschiif
Al lpars! name, sodress, lelaphone number and signelure

Mindestens Name, Anschrift, mmwmummn
Af st nams, s _.laiaﬂm
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Tollwutimpfung

OE UOA ]

Hersteller und Name Chargen-
das Impfstofis nummer
Manufacturer & Batch number
Name of vaccine

9g uoh Gl

© Bundesministerium fiir Finanzen

= \accination against rabies

ImpfdatumYy
Vaccinalion dale’
Giltig ab?/ Vand from®
Gilitig bis®/ Vald unhi?

1

2

Tierarzt
Authorised vaterinarian

Mindesiens Name, Anschrift, Talahrmmnru'-dl.ltmdﬂ
At lessf nams, sobl tslsphons snd sig

Mindestens Name, Anschiid, T.bbnnmwmwummﬂ
Al lrars! name, adiness, & and sig

Mindesiens Name, Anschrifl, Telefonnummer und Unfzrschrif
Af sl nams, soress, islsphons number snd signsiune

Mindestens Name, Anschiill, Mbnmmmmdummﬂ
Al lrars! name, adiness, & and sig

Mindesiens Name, Anschrifl, Telefonnummer und Unerschrif
Af sl nams, soress, islsphons number snd signsiune

Mindesiens Name, Anschrill, T-nbnmwmwummﬂ
Al lrars! name, addiress, & and sig

Hmmﬂmmmmm
Al legsf name, sodress, slsphons and sig
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VB-0320

<— ._.mm_N_.:.._.E.mmE:mco_..._.o__i..-_n_.._m__&qumw:
= Rabies antibody titration test

DerfDie Unterzeichnende bestatigt hiermit, ein amiliches Profokoll ge-
sehen zu haben, aus dem hervorgeht, dass der Test zur Titierung von
Tollwutantikdrpern, der in einem in der EU zugelassenen Labor mit ei-
ner am nachstehend genannten Tag entnommenen Blutprobe des oben
hezeichneten Tieres durchgefihrt wurde, fir neutralisierende Antikdr-
per gegen das Tollwutvirus einen Titer von 0,5 IE/ml oder mehr ergab.

I, the undersigned, confirm that | have seen an official record sfating that
the rabies antibody litration test performed af an EU-approved laboratory
on a sample of biood collected on the date mentfioned below from the
abowve described animal proved a response fo anti-rabies vaccination at
al level of serum neutralising antibody equal to or greater than 0,5 IU/mi.

Probe entnommen am /
Sampile colfected on

MName des ermachiigten
Tierarzies | Name of the

Anschrift / Address

Telefonnummer /
Telephone number

Datum / Dafe

Stempel und Unterschrift / Sfamp & Signature

16 von 36

Im Fall einer weiteren Untersuchung
In case of a further test

DerfDie Unterzeichnende bestitigt hiermit, ein amtliches Protokoll ge-
sehen zu haben, aus dem hervorgeht, dass der Test zur Titrierung von
Tolwutantikorpern, der in einem in der EU zugelassenen Labor mit ei-
ner am nachstehend genannten Tag entnommenen Blutprobe des oben
hezeichneten Tieres durchgefiithrt wurde, flr neutralisierende Anfikdr-
per gegen das Tollwutvirus einen Titer von 0,5 IE/ml oder mehr ergab.

I, the undersigned, confirm that | have seen an official record stafing that
the rabies antibody titralion fest performed af an EU-approved laborafory
on a sample of blood collected on the date mentioned below from the
above described animal proved a response fo anfi-rabies vaccination at
al level of serum neutralising anfibody equal fo or greater than 0,5 IU/mi.

Probe entnommen am [/
Sampie collected on

Mame des ermachiigten
Tierarztes / Mame of the

Anschrift / Address

Telefonnummer /
Telephone number

Datum / Dafe

Stermnpel und Unterschrift / Stamp & Signature

17 von 36
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oy v" Behandlung gegen Echinococcus
g = Anti-echinococcus treatments
w
o
Hersteller und Name des Mittels Datum®/ Date' Tierarzt
Manufacturer & Name of product Uhrzeit¥ Time? Vetennanan
1
2
Stem pel und Unberschrit | Sfamp and signsfns
q
2
Sempel und Unberschiill | Stamp and signadise
1
2
Stem pel und Unberschit | Sfamp and signslins
q
2
Sempel und Unberschiill | Stamp and signadise
1
2
Stem pel und Unberschit | Sfamp and signslins
q
2
e pel und Unberechrill | Stamp and signadue
1
—
=]
5 2
e Sempel und Unberachrilt | Sfamp and signadie
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§ v" Behandlung gegen Echinococcus
] = Anti-echinococcus treatments
[75)
(=7}
Hersteller und Name des Mittels Datum®/ Date’ Tierarzt
Manufacturer & Name of product Uhrze ity Time? Vetennaran
1
2
Stempel und Unferschrift / Sfamp and signsfus
1
2
Sempel und Unberschrill [ Slamp and signaius
1
2
Stempel und Unferschrift / Sfamp and signsfus
.
2
Sempel und Unterschiill / Stamp and signalue
1
2
Stem pel und Unferschiilt / Sfamp and signsins
.
2
Sempsl und Unlerschiill / Sramp and signalue
1
N
= 2
e Stem pel und Unierschrilt | Sfamp and signalue
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E VI" Sonstige Behandlung gegen Parasiten
s » Other anti-parasite treatment
1)
=]
Hersteller und Name des Mittels Datum® Date’ Tierarzt
Manufacturer & Name of product Uhrzeit® Time? Veternaran
1
2
Stem pel und Unberschift / Sfamp and signshns
"
2
Sem pel und Unlerschild [ Stamp and signalus
1
2
Stem pel und Unberscheift / Sfamp and signsins
"
2
Sem pel und Unlerschild [ Stamp and signalus
1
2
Stem pel und Unberscheift / Sfamp and signsins
"
2
e pel und Unberechill [ Stamp and signahus
1
I
Cad
g 2
- Sempel und Unberachrilt / Stamp and signefus
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Tierarzt
Veterinanan

Stem pel und Unberschrift [ Sfamp and signatus

Sempsl und Unberschrill / Stamp and signalie

Stemn pel und Unberschrift | Sfamp and signsins

Sempel und Unberschiill / Stamp and signadus

Stemn pel und Unberschrift | Sfamp and signsins

Sempel und Unberschrill | Stamp and signadus

Stemn pel und Unberschif | Sfamp and signalns

P . -

= VI I I Sonstige Behandlung gegen Parasiten

S « Other anti-parasite treatment

L

L]
Hersteller und Name des Mittels Diatum Cate’
Manufacturer & Name of product Uhrzeit¥ Time*

]

(&) ]

g

=

[X]

(=]

© Bundesministerium fiir Finanzen

30-34



VB-0320 GZ BMF-010311/0032-1V/8/2007 idF GZ BMF-010311/0022-IV/8/2017 vom 01. Februar 2017

§ Ix Sonstige Impfungen

5 = Other vaccinations

& Hersteller und MName Chargen-  Impfdatum'/ Vaccinalion date”

des Impfstofis nummer Glitig big?/ Valld unii®
Manufacturer & Batch number
Name of vaccing

1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1

Pl

=]

g 2

fad

[=r}
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Tierarzt
Vieterinanan

Stemn pel und Unberschrift | Sfamp and signsins

Sempel und Unberschrill | Stamp and signadus

Stemn pel und Unberschif | Sfamp and signalns

Sempel und Unberschrill | Stamp and signadus

Stemn pel und Unberschif | Sfamp and signalns

e pel und Unberechrill | Stamp and signadue

Stemn pel und Unberschrit | Sfamp and signalns

30-35



VB-0320 GZ BMF-010311/0032-1V/8/2007 idF GZ BMF-010311/0022-IV/8/2017 vom 01. Februar 2017

) .
oy |X Sonstige Impfungen
S = Other vaccinations
& Hersteller und Name Chargen-  Impfdatum'/ Vaccinalion date’
des Impfstoffs nummer Gilitig bis*/ Valid unti?
Manufacturer & Batch number
Name of vaccine
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
(]
0w
S 2
2]
(=]
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Tierarzt
Veterinanan

Stempel und Unberschiilt | Sfamp and signsfine

Sempel und Unberschiill | Stamp and signadise

Stem pel und Unberschit | Sfamp and signslins

e pel und Unberechrill | Stamp and signadue

Stempel und Unberschiift | Sfamp and signaline

Sempel und Unterschill | STamp and signaine

Stempel und Unberschiilt | Sfamp and signsfine
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Klinische Untersuchung
» Clinical examination

Bastatigung / Declaration

Das Tier weist keine Krankheitsanzeichen auf und ist
im Hinblick auf die vorgesehene Reise transportféhig,
The animal shows no signs of diseases and s fif fo be trans-
partad for the infandad jaumay

Das Tier weist keine Krankheitsanzeichen auf und ist
im Hinblick auf die vorgesehene Reise transportfahig.
The animal shows no signs of diseases and is fit fo be frans-
ported for the infended joumney.

Das Tier weist keine Krankheitsanzeichen auf und ist
im Hinblick auf die vorgesehene Reise transportfahig.
The animal shows no signs of aiseases and is i fo be frans-
povtad for the infended joumey.

Das Tier weist keine Krankheitsanzeichen auf und ist
im Hinblick auf die vorgesehene Reise transportfahig.
The animal shows no signs of disaases and /s fif fo be frans-
portad for the infandad joumay

Datum / Dale

Erméchtigter Tierarzt*
Authonsed veterinanan™

* Mindestens Name, Anschiift, Telefonnummer und Unterschrift/ * At least name, address, telephone number and signafure

XI Beglaubigung
= Legalisation

Beglaubigungsstelle / Legalising body

© Bundesministerium fiir Finanzen

Dratum / Dae

Stempel / Linterschrift
Stamp / Signature

Sempel und Unberschiill / Stamp and signatire

Sempel und Unlerschrift [ Stamp snd signsture

Stempel und Unberschiilt [ Siamp and signaiure

Stempel und Unkerschit | Sismp snd signslirs
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§ x" Verschiedenes
s « Others

&

Lad

[F]

8

=

1)

=]
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f x" Verschiedenes
= « Others

Lt

=]

5}

n

5

=

Lot

=1}
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Zusatzliche Anforderungen an den Ausweis, der in einem Mitgliedstaat

ausgestellt wird
1. Format des Ausweises:

Die Abmessungen des Ausweises missen 100 x 152 mm betragen.
2. Einband des Ausweises:

a) Vorderseite des Einbands:

i) Farbe: Blau (PANTONE ® Reflex Blue) mit gelben (PANTONE ® Yellow) Sternen
im oberen Viertel entsprechend der Spezifikation fiir das Europa-Emblem ();

i) die Worte , Europadische Union" und der Name des ausstellenden Mitgliedstaats

mussen vom selben Drucktyp sein;

iii) der ISO-Landercode des ausstellenden Mitgliedstaats, gefolgt von einem
einmaligen alphanumerischen Code (im Ausweismuster in Teil 1 als ,,Nummer"

bezeichnet), muss am unteren Ende aufgedruckt sein.
b) vordere und hintere Innenseite des Einbands: Farbe WeiB3;
c) Riickseite des Einbands: Farbe Blau (PANTONE ® Reflex Blue).
3. Abfolge der Uberschriften und Seitennummerierung des Ausweises:
a) Die Abfolge der Uberschriften (mit rémischen Zahlen) ist streng einzuhalten;

b) die Seiten des Ausweises sind am Ende jeder Seite in folgendem Format zu
nummerieren: ,x von n“, wobei ,x" die laufende Seite und ,n" die Gesamtseitenzahl

des Ausweises bezeichnet;

c) der ISO-Landercode des ausstellenden Mitgliedstaats, gefolgt von einem einmaligen

alphanumerischen Code, muss auf jeder Seite des Ausweises aufgedruckt sein;

d) bei der Seitenzahl sowie der GréBe und Form der Felder im Musterausweis in Teil 1

handelt es sich um Orientierungswerte.
4. Sprachen:

Der gesamte gedruckte Text ist in der (den) Amtssprache(n) des ausstellenden

Mitgliedstaats sowie in Englisch abzufassen.

© Bundesministerium fiir Finanzen 30-41
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5. Sicherheitsmerkmale:

a) Wenn die erforderlichen Informationen in Abschnitt III des Ausweises erfasst sind, ist

die Seite mit einer transparenten selbstklebenden Laminierung zu versiegeln.

b) Befinden sich die Informationen auf einer der Seiten des Ausweises auf einem
Aufkleber, so ist dieser mit einer transparenten selbstklebenden Laminierung zu

versiegeln, sofern er nicht unbrauchbar wird, wenn man ihn entfernt.

(}) Grafik-Handbuch fiir das Europa-Emblem: http://publications.europa.eu/code/de/de-5000100.htm

© Bundesministerium fiir Finanzen 30-42
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Muster 3a — Heimtierausweis (Pet Passport), der in Andorra, der
Schweiz, den Faroer Inseln, Gibraltar, Gronland, Island,
Liechtenstein, Monaco, Norwegen, San Marino und Vatikanstadt

ausgestellt wird

Hinweis: Das Muster entspricht nicht dem tatsdchlichen Aussehen des Heimtierausweises,
da der gesamte gedruckte Text immer in der Amtssprache des Drittstaates und in Englisch
abgefasst sein muss.

[Hoheitszeichen

des Landes]

[Gebiet oder
Drittland]

HEIMTIER-
AUSWEIS

SC.Lindercode + Mummer

© Bundesministerium fiir Finanzen 30-43
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[Hoheitszeichen
des Landes]

[Gebiet oder
Drittland]

HEIMTIER-
AUSWEIS

Seite 1
I IS0-Léndercode + Mummear ven X

[Erlﬁutarungan fiir das Ausfiillen des Ausweises )

r B’

* In jedem Abschnitt des Ausweises sind
folgende Angaben in folgendem Format zu

machen
— Datum: TT/MM/JJJJ
— Uhrzeit: 00:00

e Abschnitt Ill, Nummer 5: Erforderliche Informa-
tionan, wenn das Tier eine deutlich erkenn-
bare, vor dem 3. Juli 2011 angebrachie Tato-
wierung aufweist und nicht durch die Implan-
tierung eines Transponders gekennzeichnet
ist.

& Abschnitt V: nur erforderlich

— vor der Verbringung in einen anderen
Mitgliedstaat/... gemal} den Tiergesund-
heitsvorschriften der EU, oder

— bei Rickverbringung des Tieres in die
Union/... nach einer Verbringung in Ge-
biete oder Drittlander gemal den Tier-
gesundheitsvorschriften der EU (auszufil-
len, bevor das Tier die Union/,..verlasst),
oder

— gemdafl nationalen Rechtsvorschriften.

s Abschnitt V, GULTIG AB%: nicht erforderlich
bei Auffrischungsimpfungen.

1 ISO-Landercods = Mummer | J

© Bundesministerium fiir Finanzen
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[Eﬂéuierungen tiir das Ausfiillen des huswaim)

f R’

e Abschnitt VI nur erforderlich bei Rickverbrin-
qung des Tieres in die Union/... nach einer
Verbringung in  bestimmte Gebiete oder
Crittlander gemaB den Tiergesundheitsvor-
schriften der EU (auszufilllen, bevor das Tier
die Union/...verlasst).

& Abschnitt VII: nur erforderlich vor der Verbrin-
gung in bestimmte Mitgliedstaaten/... geman
den Tiergesundheaitsvorschriften der EU.

e Abschnitte VIl bis X die Informationen
kénnen von Bestimmungsgebieten oder -dritt-
landern verlangt werden, die den Ausweis
akzeptieren,

e Abschnitt X; nur erforderlich, wenn dam Tier
ging Veterinarbescheinigung gemal den
Tiergesundheitsvorschrifien der EU beigefugt
ist.

Abschnitt XIl: zusatzliche Informationen gemald
nationalen Vorschriften,

\—] 180-Landercode + Nummer l—J

[ l. ANGABEN ZUM BESITZER

|

s R

1. Nachname:
Vorname:
Anschrift:

Postleitzahl:

Ort:

Land:
Telefonnummer:
Untarschrift:

2. Nachname:
Vorname:
Anschrift:

Postleitzahl:

Ort:

Land:
Telefonnummer*:
Untarschrift:

* Freiwillige Angabe.

k—] ISC-Landercode + Mummer l—)
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[ Il. BESCHREIBUNG DES TIERES ]

|
|
I FOTO DES TIERES
: (fraiwillig)
|
|

e

Rasse™

. Geschlecht:

. Geburtsdatum®:

Farbe:

-~ ®m U B oW

. Erkennbare Besonderheiten oder
Merkmale, falls vorhanden:

Mach Angabe des Besitzers.

_| 150-Landarcoda 4+ Nummear I—

( lll. KENNZEICHNUNG DES TIERES ]

-

1. Alphanumerischer Transponder-Code

2. Datum der Implantierung oder Ablesung” des
Transponders

3. Implantierungsstelle

4. Alphanumerischer Tatowierungscode

5. Datum der Tatowierung/Datum der Ablasung der
Téatowisrung

6. Tatowierungsstelle

Die Kennzeichnung ist vor jedem neuen Eintrag
in diesen Ausweis zu lberprifen.

* Nichtzutreffendes streichen.

\‘—I I50-Léndareods + Mummer i—/

© Bundesministerium fiir Finanzen 30 - 46



VB-0320

GZ BMF-010311/0032-1V/8/2007 idF GZ BMF-010311/0022-IV/8/2017 vom 01. Februar 2017

(

IV. AUSSTELLUNG DES AUSWEISES J

~

Name des erméachtigten Tierarztes:

-

Anschrift:

Postleitzahl:

Ort:

Land:

Telefonnummer:

E-mail address:

Ausstellungsdatum:

~
1
STEMPEL UND
UNTERSCHRIFT
I
J

_I 1SO-Landercode + Nummer I—J
{ V. TOLLWUTIMPFUNG }

HERSTELLER UND CHARGEN- IM“PFDATUM1 ERMACHTIGTER
NAME DES NUMMER GULTIG AB? TIERARZT
IMPFSTOFFS GULTIG BIS?

N

8

&

2

2

2L

§ P

3

2
R
* Mindestens Name, Anschrift, Telefonnummer und Unterschrift.

© Bundesministerium fiir Finanzen
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[ sswaunyy + spospuin-ost |

r ) )
—_—————
T }
—— o —
L, . y.
1 e I
2] 1 e
E S
3
% o A Y,
z | ~ ~
2 1
Al
1
- 1 .
2 o -‘|
\, J\-_E' y,
* Mindestens Name, Anschrift, Telefonnummer und Unterschrift.
( VI. TEST ZUR TITRIERUNG VON TOLLWUTANTIKORPERN ]

ben, aus dem hervorgeht, dass der Test zur Titrierung von Tollwutantikérpern, in
einem in der EU zugelassenen Labor mit einer am nachstehend genannten Tag
entnommenen Blutprobe des oben bezeichneten Tieres durchgefuhrt wurde, flr
nautralisierenda Antikdrper gegen das Tollwutvirus einen Titer von 0.5/ml oder
mehr ergab.

Probe entnommen am:
Mame des erméchtigien Tierarztes:

Anschrift:

Teletororomer. -

s

1
: STEMPEL UND 1
' !
I

Datum: UNTERSCHRIFT

[Der/Die Unterzeichnete bestatigt hiermit, ein amtliches Protokoll gesehen zu ha- |

© Bundesministerium fiir Finanzen
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| smwny + apog dauneg o |

[ IM FALL EINER WEITEREN UNTERSUCHUNG ]

rDer Die Unterzeichnete bestatigt hiermit, ein amtliches Protokoll gesehen zu
haben aus dem hervorgeht dass der Test zur Titrierung von Tollwutantikdrpem,
der in einem in der EU zugelassenen Labor mit einer am nachstehand genannten
Tag entnommenen Blutprobe des oben bezeichneten Tieres durchgefuhrt wurde
fur neutralisierende Antikdrper gegen das Tollwutvirus einen Titer von 0,5 1E/mi
ml oder mehr ergab

Frobe entnommen am
MName des er machtigten Tierarztas

Anschrift

Telefon nummer

£

I STEMFEL UND
Datum | UNTERSGHRIFT
|

I JEWWNE + spolEpuE-0s] I
'

VIl. BEHANDLUNG GEGEN ECHINOCOCCUS

HERSTELLER UND DATUM' TIERARZT
NAME DES MITTELS UHRZEITZ

s ™

1 ~ STEMPEL™

| UND UNTER- |

2 \ _SCHRIFT
. o

1 I’_ STEMPEL |

UND UNTER- |

! 2 \ _scHRIFT _
' — o o "

1 TEMPEL LIND)

UNTER- |

| 2 \ _SCHBIFT
o
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JBWILNE 4 2P0MRpUE-OS)

NN NN Y

“~ STEMPEL )
UND UNTER- |
\ _SCHAIFT _

STEWPECUND)
UNTER- |
\ _SCHRIFT _

UNTER- |
\ _scHBIFT

SrEmPEL UND |

>

ﬁrE_MFEL_Uﬁn
UNTER- |
\ _SCHRIFT _

A

TEMPEL UND,
UNTER- |
\ _scHBIFT

THITITT

.y

>

| BN + SpoMEpuE-05] |

Viil. SONSTIGE BEHANDLUNGEN GEGEN PARASITEN

HERSTELLER UND
NAME DES MITTELS

DATUM! TIERARZT
UHRZEIT?

-

~ STEMPEL |
UND UNTEF?-|
z \ _SCHAIFT

o

A

—
1 “ STEMPEL

lunD UNTER- |

2 \_SCHAIFT _ )

=
1 ~ STEMPEL ™ |

lunp UNTER- |
\ _SCHRIFT _

¥,
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s PR
1 b STEMPEL |
(UND UNTER-
\ 2 _SCHAFT _- y
s .
L 1 fTEMPEL UNDy
. \ UNTER- |
31\ —
1/ EWPEL UND |
% 1 STEMPEL UND
g | UNTER- |
4\ 2 =SCHBIET _- y
=
C f — 1\
E 1 (STEMPEL UND
L | UNTER- |
I 2 —SCHBIET _- y
- p—
1 I:'S'TE EL
. | UNTER- |
X ~SCHRIFT -

IX. SONSTIGE IMPFUNGEN

J

HERSTELLER CHARGEN- IMPFDATUM! TIERARZT
UND NAME DES NUMMER GULTIG BIS?
IMPFSTOFFS
—, : 3
z ErmFEL UNO
c UNTER- |
1 8 2 | _scHBiET )
1% : ————
o BTEMPEL UND
z UNTER- |
: 2 " -
% b, ’
T ==
1 TEMPEL UNO
UNTER-
2 \ _SCHREIET
A .,
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s e
1 STEMPEL
I UnND U'm'EH‘-l
2 \_SCHRIFT _
.
( 1 ~ STEMPEC" ) |
- Funp UNTER- |
2 \ _SCHRIFT _
Tl y
(s}
I N
E 1 ~ STEMPEL
] UND UNTER- |
2L 2 \_SCHRIFT _
+
= [ ——
g [ 1 I"" STEMPEL )
LMD UFH'EH-I
) 2 \ _SCHRIFT
e M >
( : ~STEWPEL |
UND UNTER- |
o \_SCHRIFT _
L ’,
[ X. KLINISCHE UNTERSUCHUNG
BESTATIGUNG DATUM ERMACHTIGTER
TIERARZT
(Das Tier weist keine Krankheitsanzei-Y T B 1
—l| chen auf und ist im Hinblick auf dig vor- I - |
gesehene Heise transportfahig A ) T
@ e e
é (Das Tier weist keine Krankheitsanzei-Y Y r 1
2 chen auf und ist im Hinblick auf die vor- * |
s [\ gesehene Reise transportfahig A A l_ - )
g )
% | Das Tier weist keine Krankheitsanzei-)Y Y 77"~ )
z || chen auf und ist im Hinblick auf die vor- | . |
g gesehene Reise transportfahig A ) G
" |(Das Tier weist keine Krankhsitsanzai-Y Y S 1 h
| chen auf und ist im Hinblick auf die vor- o |
\ gesehene Reise transportfahig A A L )
* Mindestens Mame, Anschrift, Telefonnummer und Unterschrift.
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XI. BEGLAUBIGUNG
BEGLAUBIGUNGS- DATUM STEMPEL/
STELLE UNTERSCHRIFT
STEWPEL UND h
g UNTER- |
€ | _SCHAIFT _ )
s ———
-1 A EMBEL UND, )
g UNTER- |
=L A \_scHARFT _ )
glr Y  STEMPELUND
i | UNTER-
L . \_scHEiET ~
4 Y 7 STEMPEC 1y )
I UND UNTER-
L A \_scHRFT
XIl. VERSCHIEDENES
e -t

-
b

TSI 4 APOISPUET-0S)
N
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Zusatzliche Anforderungen an den Ausweis, der in Andorra, der Schweiz,
den Faroder Inseln, Gibraltar, Gronland, Island, Liechtenstein, Monaco,

Norwegen, San Marino und Vatikanstadt ausgestellt wird
1. Format des Ausweises:

Die Abmessungen des Ausweises mussen 100 x 152 mm betragen.
2. Einband des Ausweises:

a) Vorderseite des Einbands:

i) Farbe: PANTONE ® Monochrom und Hoheitszeichen des Landes im oberen

Viertel;

ii) der ISO-Landercode des ausstellenden Gebiets oder Drittlandes, gefolgt von
einem einmaligen alphanumerischen Code (im Ausweismuster in Teil 3 als

~Nummer" bezeichnet), muss am unteren Ende aufgedruckt sein.
b) vordere und hintere Innenseite des Einbands: Farbe WeiB3;
c) Riickseite des Einbands: Farbe PANTONE ® Monochrom.
3. Abfolge der Uberschriften und Seitennummerierung des Ausweises:
a) Die Abfolge der Uberschriften (mit rémischen Zahlen) ist streng einzuhalten;

b) die Seiten des Ausweises sind am unteren Ende jeder Seite in folgendem Format zu
nummerieren: ,x von n“, wobei ,x" die laufende Seite und ,,n" die Gesamtseitenzahl

des Ausweises bezeichnet;

c) der ISO-Landercode des ausstellenden Gebiets oder Drittlandes, gefolgt von einem
einmaligen alphanumerischen Code, muss auf jeder Seite des Ausweises aufgedruckt

sein;

d) bei der Seitenzahl sowie der GréBe und Form der Felder im Musterausweis in Teil 3

handelt es sich um Orientierungswerte.
4. Sprachen:

Der gesamte gedruckte Text ist in der (den) Amtssprache(n) des ausstellenden Gebiets

oder Drittlandes sowie in Englisch abzufassen.

© Bundesministerium fiir Finanzen 30-55



VB-0320 GZ BMF-010311/0032-1V/8/2007 idF GZ BMF-010311/0022-IV/8/2017 vom 01. Februar 2017

5. Sicherheitsmerkmale:

a) Wenn die erforderlichen Informationen in Abschnitt III des Ausweises erfasst sind, ist

die Seite mit einer transparenten selbstklebenden Laminierung zu versiegeln.

b) Befinden sich die Informationen auf einer der Seiten des Ausweises auf einem
Aufkleber, so ist dieser mit einer transparenten selbstklebenden Laminierung zu

versiegeln, sofern er nicht unbrauchbar wird, wenn man ihn entfernt.
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Hinweis: Tiergesundheitsbescheinigungen, die ab dem 1. September 2016 ausgestellt
werden, haben dem nachstehenden Muster zu entsprechen. Bis einschlielich 15. September
2016 ist die Einreise auch mit Tiergesundheitsbescheinigungen zu gestatten, die bis zum 31.
August 2016 ausgestellt worden sind und dem am 31. August 2016 geltenden Muster der
Tiergesundheitsbescheinigung entsprechen. Mit diesen ,alten" Bescheinigungen ist eine
Verbringung in andere Mitgliedstaaten bis zum 31. Dezember 2016 zuldssig.

LAND Veterinarbescheinigung fiir die Einfuhr in die EU
_-"/.
1. Absender 1.2, Bezugsnr. der 1.2.a. _—
Name Bescheinigung P
Anschrift 1.3, Zustandige oberste Behdrde
1.4,  Zustandige drtliche Behtrde
Tel -Nr.
]
1.5.  Empfanger 1.6. Inder EU fur die Sendung verantwortliche Pﬁneo’n
Name
=] Anschrift 7
5 o~
g _—
wn Postleitzahl :
T
N Tel-Nr.
=
% / /
2 | 17. Herkun- ISO- 18 Her- Code/ 19, Bestm.~ 150-/ 110. Bestim. Code/
< ftsland  Code kunfts- / mungsiand Cog&.( mungs’ /
= _Aegion yé / ion /
: Y /L7
e _‘___/"
111, Herkunftsort T 1112, Bestimmungsort T
_-"// _--"//
_“__/ /_/"‘
_-"‘/ /"/.
_/"/ e -
_-",'_/ /'/_‘r
el // //-/
_ e __,..-o—"""-'-_
1.13. Verladeort o 1.14. Datum des Abtransports o
_I'/-/ ..-'—""-F.r—
— e
_/'/_ —— -
f/ ..--'—""-‘-F
/_,_,-—" -._H__'_/_,__
T e
___'_..—-“'
.15, Transportmittel - 1.16. Eingangsgrenzkontrollstelle o
T g e
— T
// _‘_'_,_..--""'
// _‘_'_..-—""
_.-'—""-'_'
// 1.17. CITES-Nr(n). ——
__,--'—'__'_._F._F.
/// -'_H_._’__'___,__,—-'-'—’_'_'_F'_f
1.18. Beschreibung der Ware 1.19. Warencode (HS-Code)
010619
1.20. Menge
e —_— _—‘____,._o--"_
1.21. Erzeugnistemperatur - 1.22. AnzahtPacksticke
Zeugnistemper e !
123. Plomben-/Containernummer 124 Artder —
___________d____._F--——-'—""_’ _F/,Vefﬁﬁckung
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1.25. Waren zertifiziert fur

Heimtiere [

.26, Far Durchfuhr in ein Drittiand durch-is EU

e

[.28. Kennzeichnung der Waren
Art Geschlecht Farbe Rasse Kennnummer  ldentifizie- Geburtsdatum
rungs-
(wissenschaftl. systgem [TT.MM.JJJJJ
Bezeichnung)
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LAND Verbringung von Hunden, Katzen oder Frettchen zu anderen als
Handelszwecken aus einem Gebiet oder Drittland in einen Mitgliedstaat
gemdaB Artikel 5 Absidtze 1 und 2 der Verordnung (EU) Nr. 576/2013

1. Gesundheitsinformationen | |l.a. Bezugsnr. der 11.b. i

Bescheinigung o

Der/Die unterzeichnete amtliche Tierarzt/Tierarztin (*)/Der/Die von der zustandigen Behdrde
ermachtigte Tierarzt/TIerarztin (1) VON ..o (den Namen
des Gebiets oder Drittlandes einfligen) bescheinigt hiermit

Zweck/Art der Reise, wie vom Besitzer bestétigt:

I.1. Durch die beiliegende und durch entsprechende Nachweise (%) belegte
Erklarung (?) des Besitzers oder der natirlichen Person, die schriftlich vom
Besitzer ermé&chtigt ist, in seinem Auftrag die Verbringung der Heimtiere zu
anderen als Handelszwecken vorzunehmen, wird bestatigt, dass die in Feld 1.28
bezeichneten Tiere vom Besitzer oder von der natirlichen Person, die schriftlich
vom Besitzer ermachtigt ist, in seinem Auftrag die Verbringung der Heimtiere zu
anderen als Handelszwecken vorzunehmen, in einem Zeitraum von héchstens funf
Tagen vor oder nach dessen/ihrer Reise mitgefiihrt werden, nicht Gegenstand
einer Verbringung sind, die auf den Verkaui oder eine Ubereignung der Tiere
abzielt, und wahrend der Verbringung zu anderen als Handelszwecken in der
\erantwortung bleiben

Teil Il: Bescheinigung

(") entweder [des Besitzers.]

(") oder [der natlrlichen Person, die schriftich vom Besitzer ermdachtigt ist, in seinem
Auftrag die Verbringung der Tiere zu anderen als Handelszwecken vorzunehmen.]

(") oder [der natUrlichen Person, die wvon einem wvom Besitzer beauftragten
Beférderungsunternenmen damit betraut wurde, die Verbringung der Tiere zu
anderen als Handelszwecken im Auftrag des Besitzers vorzunehmen.]

(") entweder [1.2. Die in Feld 1.28 bezeichneten Tiere werden in einer Anzahl von héchstens funf
verbracht.]
(") oder h.2. Die in Feld 1.28 bezeichneten Tiere werden in einer Anzahl von mehr als funf

verbracht, sind é&lter als sechs Monate und nehmen an Wettbewerben,
Ausstellungen oder Sportveranstaltungen teil oder werden fir eine solche
Teilnahme trainiert, und der Besitzer oder die natlrliche Person gemaf
Nummer 1.1 hat einen Nachweis (°) darliber erbracht, dass die Tiere registriert
sind

(") entweder [fur die Teilnahme an einer solchen Veranstaltung.]
(") oder [bei einem Verband, der solche Veranstaltungen organisiert.]
Nachweis liber die Tollwutimpfung und den Test zur Titrierung von Tollwutantikérpern:

(") entweder [11.3. Die in Feld 1.28 bezeichneten Tiere sind jinger als 12 Wochen und nicht gegen
Tollwut geimpft, oder sie sind 12-16 Wochen alt und gegen Tollwut geimpft, doch
seit  Abschluss der  Tollwut-Erstimpfung,  durchgefihrt gemar  den
Gultigkeitsvorschriften in Anhang IIl der Verordnung (EU) Nr. 576/2013 (%), sind
noch keine 21 Tage vergangen, und

1.3.1.  das Herkunftsgebiet oder -drittland der in Feld 1.1 bezeichneten Tiere ist
in Anhang Il der Durchfihrungsverordnung (EU) Nr. 577/2013 gelistet,
und der in Feld 1.5 bezeichnete Bestimmungsmitgliedstaat hat die
Offentlichkeit dartber informiert, dass er die Verbringung solcher Tiere in
sein Hoheitsgebiet zulasst, und

(") entweder [I1.3.2.  mit den Tieren wird die Erklarung (°) des Besitzers oder der natirlichen
Person gemal Nummer I1.1 mitgefuhrt, aus der hervorgeht, dass die
Tiere ab ihrer Geburt bis zum Zeitpunkt der Verbringung zu anderen als
Handelszwecken keinen Kontakt mit wildlebenden Tieren fur Tollwut
empfanglicher Arten hatten ]

(") oder [1.3.2. die Tiere werden vom Muttertier begleitet, von dem sie noch abhéngig
sind, und das Muttertier hat nachweislich vor deren Geburt eine
Tollwutimpfung erhalten, die den Gultigkeitsvorschriften in Anhang 111 der
Verordnung (EU) Nr. 576/2013 entsprach.])
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Verbringung von Hunden, Katzen oder Frettchen zu anderen als

Handelszwecken aus einem Gebiet oder Drittland in einen Mitgliedstaat

gemaR Artikel 5 Absétze 1 und 2 der Verordnung (EU) Nr. §76/2013

(") oderfund

Gesundheitsinformationen

[11.3.

(') entweder

(") oder

Il.a. Bezugsnr. der

Bescheinigung

I1.b. _

Die in Feld 1.28 bezeichneten Tiere waren zum Zeitpunkt der Tollwutimpfung
mindestens 12 Wochen alt, und seit Abschluss der Tollwut-Erstimpfung (%), die
geman den Glltigkeitsvorschriften in Anhang 11l der Verordnung (EU) Nr. 576/2013
durchgefuhrt wurde, sind mindestens 21 Tage vergangen, und eine eventuelle
Auffrischungsimpfung wurde innerhalb der Gultigkeitsdauer der vorangegangenen
Impfung (%) vorgenommen; und

[1.3.1.

[11.3.1.

die in Feld I.28 bezeichneten Tiere kommen aus einem Gebiet oder
Drittland, das in Anhang |1l der Durchfihrungsverordnung (EU})
Nr. 577/2013 gelistet ist, und zwar entweder auf direktem Weg, durch
ein Gebiet oder Drittland, das in Anhang Il der genannten
Durchfihrungsverordnung gelistet ist, oder geman Artikel 12 Absatz 1
Buchstabe ¢ der Verordnung (EU) Nr. 576/2013 durch ein Gebiet oder
Drittland, das nicht in Anhang Il der Durchfiihrungsverordnung (EU)
Nr. 577/2013 gelistet ist (), und die Einzelheiten der aktuellen
Tollwutimpfung finden sich in der nachstehenden Tabelle:]

die in Feld 1.28 bezeichneten Tiere kommen aus einem Gebiet oder
Drittand oder sind zur Durchfuhr durch ein Gebiet oder Drittland
vorgesehen, das nicht in Anhang |l der Durchfihrungsverordnung (EU)
Nr. 577/2013 gelistet ist, und ein Test zur Titrierung von
Tollwutantikorpern (*) anhand einer Blutprobe, die der/die von der
zustandigen Behtrde ermachtigte Tierarzt/Tierdrztin an dem in der
nachstehenden Tabelle angegebenen Tag mindestens 30 Tage nach der
vorangegangenen Impfung und mindestens drei Monate vor dem
Ausstellungsdatum dieser Bescheinigung entnommen hat, ergab einen
Antikérpertiter von 0,5 |IE/ml oder mehr (9}, und eine eventuelle
Auffrischungsimpfung  wurde innerhalb der Guiltigkeitsdauer der
vorangegangenen Impfung (%) vorgenommen, und die Einzelheiten der
aktuellen Tollwutimpfung sowie das Datum der Probenahme flr den Test
der Immunreaktion finden sich in der nachstehenden Tabelle:

. Gltigkeitsdauer der
Transponder oder Tatowierung impfung
Alphanumeri- 'I:':_‘I';‘I;"mdi:r
scher ) Datum der Name und — — Datum der
Transponder- -F;'Lgsg: :_ Impfung Hersteller des ?1'::1:?::; 3 3 Blutentnahme
CGode oder. ders/der [TT.MM.JJJJ] | Impfstoffs g5 3 w 2| [TMMII
alphanumeri- " s
Tatowierung = = | =
h
Tﬂtotfr(i:e :mgs- undioder der E E
Ablesung (™ — —
nummer des ()
Tieres [TT.MM.JJJJ]
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LAND Verbringung von Hunden, Katzen oder Frettchen zu anderen als

Handelszwecken aus einem Gebiet oder Drittland in einen Mitgliedstaat
gemaB Artikel 5 Abséatze 1 und 2 der Verordnung {EU) Nr. §76/2013

——
—

Gesundheitsinformationen | Il.a. Bezugsnr. der 1l.b. o

Bescheinigung - o

Bescheinigung iiber die Behandlung gegen Parasiten:

(") entweder [Il.4. Die in Feld 128 bezeichneten Hunde sind fir einen in Anhang | der Delegierten

Verardnung (EU) Nr. 1152/2011 der Kommission aufgefuhrten Mitgliedstaat bestimmt
und wurden gegen Echinococcus multilocularis behandelt, und die Einzelheiten der
von dem Tierarzt/der Tierarztin gemal Artikel 7 der genannten Delegierten
Verordnung durchgefuhrten Behandlung (") ('2) (*°) finden sich in der nachstehenden
Tabelle.]

[1} oder [11.4. Die in Feld 1.28 bezeichneten Hunde wurden nicht gegen Echinococcus multilocularis

behandelt ('").]

Transponder- Behandlung
Code oder
Titowierungs- Datum

nummer des Name und [TT.MM.JJIJ] und Name in Grobuchstaben, Stempel und

Echinococcus- Behandelnde(r) Tierarzt/Tierdrztin

Hundes Hersteller des

Mittels Uhrzeit [00:00] der Unterschrift

Behandlung

a)

b)

1l

Erlduterungen

Diese Bescheinigung gilt fur Hunde (Canis lupus familiaris), Katzen (Felis silvestris catus) und Frettchen
(Mustela putorius furo).

Diese Bescheinigung gilt 10 Tage ab dem Datum ihrer Ausstellung durch den
amtlichen  Tierarzt/die amtliche Tierérztin @ bis zum Datum der Dokumenten- und
Identitatskontrollen am  festgelegten  EU-Eingangsort der Reisenden  (abrufbar  unter
hitp:/fec.europa.euffood/animal/liveanimals/pets/pointsentry_en.htm).

Im Fall eines Schiffstransports verlangert sich diese Gultigkeitsdauer von 10 Tagen entsprechend der
Dauer der Seereise.

Zum Zweck einer weiteren Verbringung in andere Mitgliedstaaten gilt diese Bescheinigung ab dem
Datum der Dokumenten- und Identitatskontrollen fur die Dauer von insgesamt vier Monaten ader bis zum
Ende der Giltigkeit der Tollwutimpfung oder bis zum Ende der Anwendbarkeit der Bedingungen fur
weniger als 16 Wochen alte Tiere genart Nummer 11.3, und zwar je nachdem, welches Ereignis zuerst
eintritt. Hinweis: Einige Mitgliedstaaten haben mitgeteilt, dass die Verbringung von weniger als
16 Wochen alten Tieren gemaR Nummer 1.3 in ihr Hoheitsgebiet nicht erlaubt ist. Weitere Informationen
sind abrufpar unter http://ec.europa.eu/food/animal/liveanimals/pets/index_en.htm

Teil I:
Feld I.5: Empfénger. ersten Bestimmungsmitgliedstaat angeben.
Feld .28: Identifizierungssystem: zwischen Folgendem wahlen: Transponder oder Tatowierung.

Kennnummer. alphanumerischen Transponder-Code oder alphanumerische Tatowierungs-
nummer angeben.

Geburtsdatum/Rasse; nach Angabe des Besitzers.
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LAND Verbringung von Hunden, Katzen oder Frettchen zu anderen als
Handelszwecken aus einem Gebiet oder Drittland in einen Mitgliedstaat
gemdaB Artikel 5 Absidtze 1 und 2 der Verordnung (EU) Nr. §76/2013

I. Gesundheitsinformationen IlLa. Bezugsnr. der Bescheinigung |I.b.f T

o

—

Teil li:
(" Nichtzutreffendes streichen.

{2) Die Erklarung gemanr Nummer I1.1 ist der Bescheinigung beizufigen und muss dem Muster und den
zusétzlichen Anforderungen in Anhang IV Teil 3 der Durchfuhrungsverordnung (EU) Nr. 577/2013
entsprechen.

%) Die Nachweise gemdlZ Nummer I1.1 (z. B. Bordkarie, Flugschein) und MNummer 1.2 (z. B.
Eintrittsnachweis fur die Veranstaltung, Nachweis der Verbandsmitgliedschaft) sind auf Anfrage der fur
die unter Buchstabe b der Erlauterungen genannten Kontrollen zustandigen Behdrden vorzulegen.

) Eine Auffrischungsimpfung ist als Erstimpfung anzusehen, wenn sie nicht innerhalb der Giiltigkeitsdauer
einer vorangegangenen Impfung vergenommen wurde.

(%) Die der Bescheinigung beizufliigende Erklarung gemaR Nummer 11.3.2 erflllt die Anforderungen an
Format, Layout und Sprache gemafR Anhang | Teile 1 und 3 der Durchflhrungsverordnung (EU}
Nr. 577/2013.

(%) Der Bescheinigung ist eine beglaubigte Kopie der Einzelheiten zur Identifizierung und zur Impfung der
betreffenden Tiere beizuflgen.

{7} Die dritte Option setzt voraus, dass der Besitzer oder die natlrliche Person gemaR Nummer 1.1 auf
Anfrage der fur die unter Buchstabe b genannten Kontrollen zustandigen Beh&rden eine Erklarung
dahingehend vorlegt, dass die Tiere bei der Durchfuhr durch ein Gebiet oder Drittland, das nicht in
Anhang |l der Durchfihrungsverordnung (EU) Nr. 577/2013 gelistet ist, keinen Kontakt mit Tieren fur
Tollwut empfanglicher Arten hatten und ein gesichertes Transportmittel oder einen gesicherten Bereich
auf dem Geldnde eines internationalen Flughafens nicht verlassen. Diese Erkldrung muss die
Anforderungen an Format, Layout und Sprache gemd Anhang | Teile 2 und 3 der
Durchfihrungsverordnung (EU) Nr. 577/2013 erflllen.

%) Der Test zur Titrierung von Tollwutantikérpern geméan Nummer 11.3.1

— muss mindestens 30 Tage nach dem Datum der Impfung und drei Monate vor dem Datum der
Einfuhr anhand einer Frobe durchgefuhrt werden, die von einem/einer von der zustandigen
Behorde erméchtigten Tierarzt/Tierarztin entnommen wurde;

— muss einen Wert an neutralisierenden Antikdrpern gegen das Tollwutvirus ven mindestens 0.5 IE/ml
ergeben;

— muss von einem nach Artikel 3 der Entscheidung 2000/258/EG des Rates zugelassenen
Laboratorium durchgefihrt werden (Liste der zugelassenen Laboratorien abrufbar unter
hitp./fec.europa.eufood/animal/liveanimals/pets/approval_en.htm);

— muss bei einem Tier nicht wiederholt werden, bei dem — nach diesem Test mit zufriedenstellenden
Ergebnissen — innerhalb der Giiltigkeitsdauer einer vorangegangenen Impfung eine Tollwut-
Auffrischungsimpfung vorgenommen wurde.

Der Bescheinigung ist eine beglaubigte Kopie des offiziellen Berichts des zugelassenen Laboratoriums
(ber die Ergebnisse des Tollwut-Antikrpertests geman Nummer I1.3.1 beizufiigen.

®) Durch die Bescheinigung dieses Ergebnisses bestatigt der amtliche Tierarzt/die amtliche Tierarztin, dass
er/sie die Echtheit des Laborberichts (iber die Ergebnisse des Tests zur Titrierung von Tollwutantikérpern
gemal Nummer [.3.1 nach bestem Wissen und gegebenenfalls unter Kontaktaufnahme mit dem im
Bericht angegebenen Laboratorium Gberprift hat.

(1%  In Verbindung mit Fulnote 6 muss die Kennzeichnung der Tiere, bei denen vor dem 3. Juli 2011 ein
Transponder implantiert oder eine deutlich erkennbare Tatowierung angebracht wurde, vor einem
Eintrag in diese Bescheinigung und stets vor einer Impfung oder, falls zutreffend, einer Testung dieser
Tiere (berprift werden.
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LAND Verbringung von Hunden, Katzen oder Frettchen zu anderen als
Handelszwecken aus einem Gebiet oder Drittland in einen Mitgliedstaat
gemiB Artikel 5§ Absétze 1 und 2 der Verordnung (EU) Nr. 576/2013

__/"_‘-'-—’

I Gesundheitsinformationen Il.La. Bezugsnr. der Bescheinigung b,

('Y Die Behandlung gegen Echinococcus multiloculars gemaR Nummer |1.4 muss

— durch einen Tierarzt/eine Tierarztin 24 bis 120 Stunden vor dem Zeitpunkt des geplanten Eingangs
der Hunde in einen der in Anhang | der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 1152/2011 aufgeflhrten
Mitgliedstaaten oder Teile von Mitgliedstaaten vorgenommen werden;

— mit einem zugelassenen Arzneimittel erfolgen, das eine angemessene Dosis Praziquantel oder
pharmakologisch wirksame Stoffe enthalt, die — allein oder kombiniert — nachweislich den Befall
der Wirtsspezies mit adulten und nicht adulten Stadien des Parasiten Echinococcus multilfocularis
reduzieren.

("*)  Die in Nummer I.4 genannte Tabelle ist zur Dokumentation der Einzelheiten einer weiteren Behandlung
zu nutzen, die nach Unterzeichnung der Bescheinigung und vor dem geplanten Eingang in einen der in
Anhang | der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 1152/2011 aufgefihrten Mitgliedstaaten oder Teile von
Mitgliedstaaten erfolgt.

(¥} Die in Nummer |l.4 genannte Tabelle ist zur Dokumentation der Einzelheiten von Behandlungen
zu nutzen, die nach Unterzeichnung der Bescheinigung zum Zweck einer weiteren Verbringung in
andere Mitgliedstaaten, wie unter Buchstabe b der Erlduterungen beschrieben, und in Verbindung mit
FuRnote 11 erfolgt.

Amtlicher Tierarzt oder amtliche Tierdrztin/Erméchtigter Tierarzt oder erméchtigte Tier&rztin

Name (in Groftbuchstaben): Qualifikation und
Amtsbezeichnung:

Anschrift:

Tel-Nr.:

Datum: Unterschrift:

Stempel:

Bestatigung der zustandigen Behérde (nicht erforderlich, wenn die Bescheinigung von einem/einer amtlichen
Tierarzt/Tierarztin unterzeichnet ist)

Name (in Grofibuchstaben): Qualifikation und
Amtsbezeichnung:

Anschrift:

Tel.-Nr.:

Datum: Unterschrift:

Stempel:

Beamter/Beamtin am Eingangsort der Reisenden (zum Zweck der weiteren Verbringung in andere
Mitgliedstaaten)

Name (in Grofbuchstaben): Amtsbezeichnung:
Anschrift:

Tel-Nr.:

E-Mail-Adresse:

Datum des Abschlusses der Dokumenten- und Identitatskontrollen: Unterschrift: Stempel: “
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Erlauterungen zum Ausfiillen der Tiergesundheitsbescheinigungen

a) Wenn aus der Bescheinigung hervorgeht, dass bestimmte Teile gegebenenfalls zu
streichen sind, kann der amtliche Tierarzt nichtzutreffende Passagen durchstreichen, mit
seinen Initialen versehen und stempeln, oder die entsprechenden Passagen werden

vollstandig aus der Bescheinigung entfernt.

b) Das Bescheinigungsoriginal besteht aus einem einzelnen Blatt oder, falls mehr Text
erforderlich ist, aus mehreren Blattern, die alle ein zusammenhangendes, untrennbares

Ganzes bilden muissen.

c) Die Bescheinigung wird in mindestens einer Amtssprache des Eingangsmitgliedstaats und
in Englisch ausgestellt. Sie ist in Druckschrift in mindestens einer Amtssprache des

Eingangsmitgliedstaates oder in Englisch auszufiillen.

d) Werden der Bescheinigung weitere Blatter oder Unterlagen beigefiigt, so gelten auch
diese als Teil des Bescheinigungsoriginals, falls jede einzelne Seite mit Unterschrift und
Stempel des amtlichen Tierarztes versehen ist.

e) Umfasst die Bescheinigung, einschlieBlich zusatzlicher Blatter gemaB Buchstabe d,
mehrere Seiten, so wird jede Seite am Seitenende im Format ,Seite ... (Seitenzahl) von ...
(Gesamtseitenzahl)" nummeriert und weist am Seitenbeginn die von der zustéandigen

Behdrde zugeteilte Bezugsnummer der Bescheinigung auf.

f) Das Bescheinigungsoriginal wird von einem amtlichen Tierarzt des Versandgebiets oder -
drittlands oder von einem ermachtigten Tierarzt ausgestellt, wobei in letzterem Fall
anschlieBend eine Bestatigung durch die zustéandige Behdrde des Versandgebiets oder -
drittlands erfolgt. Die zustéandige Behdrde des Versandgebiets oder -drittlands tragt daftr
Sorge, dass Bescheinigungsvorschriften und -grundsatze angewandt werden, die denen
der Richtlinie 96/93/EG gleichwertig sind.

Hinweis:

Das vorstehende Musterformular enthalt alle in der Tiergesundheitsbescheinigung maéglichen
Varianten an Bestatigungstexten. Sofern das Formular in dieser Form verwendet wird, sind
die jeweils nicht zutreffenden Textteile deutlich zu streichen. Darauf wird im Musterformular
durch die FuBnote (*) hingewiesen. Es ist aber auch mdglich, dass eine
Tiergesundheitsbescheinigung in der Weise ausgestellt oder als Vordruck aufgelegt wird,
dass darin nur die jeweils zutreffenden oder in Betracht kommenden Textteile ibernommen
werden.
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Muster 4a — Schriftliche Erklarung gem. Artikel 25 Absatz 3 der
Verordnung (EU) Nr. 576/2013

Schriftliche Erkldrung gem&R Artikel 25 Absatz 3 der Verordnung (EU) Nr. 576/2013
Written declaration referred to in Article 25(3) of Regulation (EU) No 576/2013

Ich die/der Unterzeichnete, (In DRUCKSCHRIFT ausfiillen)
I, the undersigned (To be completed in BLOCK LETTERS)

[Besitzer oder natiirliche Person, die schriftlich vom Besitzer ermachtigt ist, in seinem Auftrag die Verbringung zu anderen als
Handelszwecken durchzufihren (1)]

[owner or the natural person who has authorisation in writing from the owner to carry out the non-commercial movement on
behalf of the owner (1)]

erkldre hiermit, dass die nachstehende genannten Heimtiere nicht Gegenstand einer Verbringung sind, die auf den Verkauf oder
eine Ubereignung der Tiere abzielt, und vom Besitzer oder der natiirlichen Person, die schriftlich vom Besitzer ermichtigt ist, in
seinem Auftrag die Verbringung zu anderen als Handelszwecken durchzufiihren (*) wihrend seiner/ihrer Reise héchstens fiinf
Tage lang mitgefuhrt werden.

declare that the following pet animals are not subject to a mavement that aims at their sale or a transfer of ownership and will
accompany the owner or the natural person who has authorisation in writing from the owner to carry out the non-commercial
movement on behalf of the owner {1) within not more than five days of this movement.

Alphanumerischer Transponder-Code/Alphanumerische
Titowierungsnummer(’)
Transponder/tattoo (l ) alphanumeric code

Nummer der Tiergesundheitshescheinigung
Animal health certificate number

Die genannten Tiere bleiben wihrend der Verbindung zu anderen als Handelszwecken in der Verantwortung

During the non-commercial movement, the above animals will remain under the responsibility of

(1) entweder [des Besitzers]

either [the awner]

(1) oder [der natirlichen Person, die schriftlich vom Besitzer ermachtigt ist, in seinem Auftrag die Verbringung zu
anderen als Handelszwecken vorzunehmen]

or [the natural person who has authorisation in writing from the owner to carry out the non-commercial
movement on behalf of the owner]

(1) oder [der natiirlichen Person, die vom nachstehend genannten beauftragten Beférderungsunternehmen damit
betraut wurde, die Verbringung zu anderen als Handelszwecken im Auftrag des Besitzers vorzunehmen:

or [the natural person designated by the carrier contracted to carry out the non-commercial movement on behalf
of the owner:
(Namen des Beforderungsunternehmens angeben)]

wvween(iNsert name of the carrier)]

Ot UN DATUM [ PIACE QI GOEC: ..ot eeee et e esses e s eee e s s sssen e s et eesses s e ees s s et e s s aos s eemsemeseinsermransanane

Unterschrift des Besitzers oder der natlrlichen Person, die schriftlich
vom Besitzer ermachtigt ist, in seinem Auftrag die Verbringung

zu anderen als Handelszwecken durchzufiihren ('):

Signature of the owner or the natural person who has authorisation
in writing from the owner to carry out the non-commercial movement
on behalf of the owner {1):

[1) Nichtzutreffendes streichen / Delete as appropriate.
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Hinweise:

1. Das Formular fir die Erkidrung kann von der Homepage des Bundesministeriums fiir
Gesundheit unter folgendem Link heruntergeladen werden (die Erkidrung kann online
ausgefillt und ausgedruckt werden bzw. ist eine ausgefiillte Kopie speicherbar):

http.//bma.gv.at/cms/home/attachments/3/9/2/CH1114/CMS1291991395990/reiseverke
hr_erklaerung heimtiere _endfassung (speicherbar).pdf

2. Das vorstehende Formular ist das in Osterreich aufgelegte Formular fiir die Erkldrung. In
anderen Mitgliedstaaten aufgelegte Formulare kénnen in Bezug auf die Gestaltung des
zweisprachigen Textes abweichen. Voraussetzung ist jedenfalls, dass die Erkidrung
immer in einer Amtssprache des Eingangsmitgliedstaats und zusatzlich in Englisch
ausgestellt wird.
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Muster 5 — Schriftliche Erklarung gemas Artikel 12 Absatz 1
Buchstabe c der Verordnung (EU) Nr. 576/2013

Erkldrung geméR Artikel 12 Absatz 1 Buchstabe c der Verordnung (EU) Nr. 576/2013
Declaration referred to in point (c) of Article 12(1) of Regulation (EU) No 576/2013

Ich die/der Unterzeichnete,

I, the undersigned

e

[Besitzer oder natiirliche Person, die schriftlich vom Besitzer ermachtigt ist, in seinem Auftrag die Verbringung der Heimtiere zu
anderen als Handelszwecken durchzufiihren (2}]

[owner or natural person who has authorisation in writing from the owner to carry out the non-commercial movement of the pet
animals on behalf of the owner (2)}

erklare hiermit, dass die nachstehend genannten Heimtiere wahrend der Durchfuhr durch eines der nicht in Anhang Il der
Durchfiihrungsverardnung (EU) Nr. 577/2013 der Kommission gelisteten Gebiete oder Drittlinder keinen Kontakt mit Tieren fir
Tollwut empfanglicher Arten hatten und ein gesichertes Transportmittel oder einen gesicherten Bereich auf dem Gelande eines
internationalen Flughafens nicht verlassen (2):

declare that, during the transit through one of the territories or third countries other than those listed in Annex Il to Commission
Implementing Regulation (EU) No 577/2013, the following pet animals have had no contact with animals of species susceptible
to rabies and remain secure within @ means of transport or within the perimeter of an international airport (2):

Alphanumerischer Transponder-Code/ . . L

. . ; 2 Nummer der Tiergesundheitsbescheinigung
Alphanumerische Tatowierungsnummer(”) Animal health certificate number

Transpondery/tattoo (2) alphanumeric code

Ort und Datum Unterschrift:

Place and date: Signature:

(1) In GroBhuchstaben ausfiillen.
To be completed in block letters.

(2) Nichtzutreffendes streichen.

Delete as appropriate.
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Hinweise:

1. Das Formular fir die Erkidrung kann von der Homepage des Bundesministeriums fiir
Gesundheit unter folgendem Link heruntergeladen werden (die Erkidrung kann online
ausgefillt und ausgedruckt werden bzw. ist eine ausgefiillte Kopie speicherbar):

http.//bma.gv.at/cms/home/attachments/3/9/2/CH1114/CMS1291991395990/reiseverke
hr_erklaerung heimtiere drittlaenderdurchfuhr endfassung (speicherbar).pdf

2. Das vorstehende Formular ist das in Osterreich aufgelegte Formular fiir die Erkldrung. In
anderen Mitgliedstaaten aufgelegte Formulare kénnen in Bezug auf die Gestaltung des
zweisprachigen Textes abweichen. Voraussetzung ist jedenfalls, dass die Erkidarung
immer in einer Amtssprache des Eingangsmitgliedstaats und zusatzlich in Englisch
ausgestellt wird.
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Muster 6 — Schriftliche Erklarung gemas Artikel 7 Absatz 2
Buchstabe a und Artikel 11 Absatz 2 Buchstabe a der
Verordnung (EU) Nr. 576/2013

Erklarung gemaR Artikel 7 Absatz 2 Buchstabe und Artikel 11 Absatz 2 Buchstabe a der Verordnung (EU) Nr. 576/2013
Declaration referred to in point (a) of Article 7(2) and of Article 11(2) of Regulation (EU) No 576/2013

Ich die/der Unterzeichnete,

I, the undersigned
1
- ()
[Besitzer oder natirliche Person, die schriftlich vom Besitzer ermachtigt ist, in seinem Auftrag die Verbringung der Heimtiere zu

anderen als Handelszwecken durchzufiihren (2)]

[owner or natural person who has authorisation in writing from the owner to carry out the non-commercial movement of the pet
animals on behalf of the owner (2)]

erklare hiermit, dass die nachstehend genannten Heimtiere ab ihrer Geburt bis zum Zeitpunkt der Verbringung zu anderen als
Handelszwecken keinen Kontakt mit wildlebenden Tieren fur Tollwut empfanglicher Arten hatten:

declare that from birth until the time of the non-commercial movement the following pet animals have had no contact with wild
animals of species susceptible to rabies:

Alphanumerischer Transponder-Code/ Nummer des Ausweises / der
Alphanumerische Tétowierungsnummer(z) Tiergesundheitsbescheinigung (2):
Transponder/tattoo (2) alphanumeric code Passport / Animal health certificate (Z)number

Ort und Datum Unterschrift:
Place and date: Signature:

(1) In Druckschrift ausfillen.

To be completed in block letters.

(Z) Nichtzutreffendes streichen.

Delete as appropriate.

© Bundesministerium fiir Finanzen 30 -69


http://findok.bmf.gv.at/findok/javalink?art=Int&id=3124100&ida=VO576%2f2013&gueltig=20150407&hz_id=3124100&dz_VonArtikel=7&dz_VonAbsatz=2&dz_VonBuchstabe=a
http://findok.bmf.gv.at/findok/javalink?art=Int&id=3124100&ida=VO576%2f2013&gueltig=20150407&hz_id=3124100&dz_VonArtikel=7&dz_VonAbsatz=2&dz_VonBuchstabe=a
http://findok.bmf.gv.at/findok/javalink?art=Int&id=3124100&ida=VO576%2f2013&gueltig=20150407&hz_id=3124100&dz_VonArtikel=11&dz_VonAbsatz=2&dz_VonBuchstabe=a
http://findok.bmf.gv.at/findok/javalink?art=Int&id=3124100&ida=VO576%2f2013&gueltig=20150407&hz_id=3124100&dz_VonArtikel=11&dz_VonAbsatz=2&dz_VonBuchstabe=a

VB-0320 GZ BMF-010311/0032-1V/8/2007 idF GZ BMF-010311/0022-IV/8/2017 vom 01. Februar 2017

Hinweise:

1. Das Formular fir die Erkidrung kann von der Homepage des Bundesministeriums fiir
Gesundheit unter folgendem Link heruntergeladen werden (die Erkidrung kann online
ausgefillt und ausgedruckt werden bzw. ist eine ausgefiillte Kopie speicherbar):

http.//bma.gv.at/cms/home/attachments/4/2/8/CH1114/CMS1098110923401/reiseverke
hr_erklaerung heimtiere drittlaender unter 12 wochen + igv _endfassung (speicherba

r).pdf

2. Das vorstehende Formular ist das in Osterreich aufgelegte Formular fiir die Erkldrung. In
anderen Mitgliedstaaten aufgelegte Formulare kénnen in Bezug auf die Gestaltung des
zweisprachigen Textes abweichen. Voraussetzung ist jedenfalls, dass die Erkidrung
immer in einer Amtssprache des Eingangsmitgliedstaats und zusatzlich in Englisch
ausgestellt wird.

© Bundesministerium fiir Finanzen 30-70


http://bmg.gv.at/cms/home/attachments/4/2/8/CH1114/CMS1098110923401/reiseverkehr_erklaerung_heimtiere_drittlaender_unter_12_wochen_+_igv_endfassung_(speicherbar).pdf
http://bmg.gv.at/cms/home/attachments/4/2/8/CH1114/CMS1098110923401/reiseverkehr_erklaerung_heimtiere_drittlaender_unter_12_wochen_+_igv_endfassung_(speicherbar).pdf
http://bmg.gv.at/cms/home/attachments/4/2/8/CH1114/CMS1098110923401/reiseverkehr_erklaerung_heimtiere_drittlaender_unter_12_wochen_+_igv_endfassung_(speicherbar).pdf

	0. Einführung
	0.1. Rechtsgrundlagen
	0.2. Verbringen innerhalb der Union
	0.3. Informationsaustausch über die Einfuhr von tierischen Erzeugnissen

	1. Begriffsbestimmungen
	1.1. Anwendungsbereich des Tierseuchengesetzes
	1.2. Begriffsdefinitionen
	1.2.1. Huftiere
	1.2.2. Einhufer
	1.2.3. Klauentiere
	1.2.4. Geflügel
	1.2.5. Heimtiere
	1.2.5.1. Verbringung von Heimtieren zu anderen als Handelszwecken
	1.2.5.2. Halter oder Besitzer
	1.2.5.3. Ermächtigte Person

	1.2.6. Fleischerzeugnisse
	1.2.7. Fischereierzeugnisse
	1.2.8. Heimtierfutter
	1.2.9. Imkereierzeugnisse
	1.2.10. Drittstaaten
	1.2.11. Gemeinsames Veterinärdokument für die Einfuhr
	1.2.12. Heimtierausweis für Hunde, Hauskatzen und Frettchen beim Verbringen innerhalb der Union
	1.2.13. Tiergesundheitsbescheinigung für Hunde, Hauskatzen und Frettchen aus Drittstaaten

	1.3. Zweifelsfragen

	2. Grenztierärztliche Kontrolle
	2.1. Umfang der grenztierärztlichen Kontrolle
	2.1.1. Kontrollpflichtige Waren
	2.1.2. Ausnahmeregelung für zusammengesetzte Erzeugnisse und Lebensmittel

	2.2. Einfuhr von kontrollpflichtigen Waren
	2.3. Durchfuhr von kontrollpflichtigen Waren
	2.4. Grenzübertrittstellen
	2.5. Umladung von Sendungen auf Flughäfen

	3. Zollamtliche Abfertigung
	3.1. Durchführung der zollamtlichen Abfertigung
	3.2. Zulässige zollrechtliche Bestimmung
	3.2.1. Zur Einfuhr zugelassene Sendungen
	3.2.2. Zurückgewiesene Sendungen

	3.3. Erforderliche Unterlage
	3.4. Veterinärbehördliche Packstück- und Raumverschlüsse
	3.5. Teilung von Sendungen unter zollamtlicher Überwachung
	3.6. Aufgaben des Innerlandszollamtes
	3.7. Aufgaben der Ausgangszollstelle
	3.8. Grenztierärztliche Gebühren
	3.9. Zolltarif und Codierungen in e-zoll
	3.10. Bewilligungen zum Anschreibeverfahren

	4. Ausnahmen
	4.1. Ausnahmen von der Kontrollpflicht für lebende Heimtiere aus Drittstaaten
	4.1.1. Allgemeine Bestimmungen
	4.1.2. Hunde, Hauskatzen und Frettchen
	4.1.2.1. Zulässige Anzahl an Tieren
	4.1.2.2. Einreise mit Tiergesundheitsbescheinigung
	4.1.2.3. Einreise mit Heimtierausweis (Pet-Passport)
	4.1.2.4. Sonderbestimmungen für Hunde oder Hauskatzen mit Herkunft aus Malaysia

	4.1.3. Andere Heimtiere

	4.2. Ausnahmen von der Kontrollpflicht für Waren und Gegenstände
	4.2.1. Allgemeine Ausnahmen
	4.2.2. Nichtkommerzielle Einfuhr von Waren und Gegenständen für den persönlichen Verbrauch


	5. Verbringen innerhalb der Union
	5.1. Besondere Beschränkungen (Sperrkundmachungen)
	5.2. Verbringen von Heimtieren im Reiseverkehr innerhalb der Union
	5.3. Verbringen von Waren tierischen Ursprungs im Reiseverkehr innerhalb der Union

	6. Strafbestimmungen; Beschlagnahme lebender Tiere; Verwertung
	6.1. Strafbestimmungen
	6.2. Beschlagnahme von lebenden Tieren
	6.2.1. Einfuhren aus Drittländern
	6.2.2. Verbringen innerhalb der Union

	6.3. Verwertung von beschlagnahmten Waren

	Anlage 1
	Grenztierärztlich kontrollpflichtige Waren
	Anlage 2
	Liste der veterinärbehördlichen Grenzübertrittstellen
	Anlage 3
	Vordruckmuster
	Muster 1 – Gemeinsames Veterinärdokument für die Einfuhr (GVDE) für Erzeugnisse
	Muster 2 – Gemeinsames Veterinärdokument für die Einfuhr (GVDE Tiere) von Tieren
	Muster 3 – Heimtierausweis (Pet Passport), der in einem EU-Mitgliedstaat ausgestellt wird
	Zusätzliche Anforderungen an den Ausweis, der in einem Mitgliedstaat ausgestellt wird

	Muster 3a – Heimtierausweis (Pet Passport), der in Andorra, der Schweiz, den Färöer Inseln, Gibraltar, Grönland, Island, Liechtenstein, Monaco, Norwegen, San Marino und Vatikanstadt ausgestellt wird
	Zusätzliche Anforderungen an den Ausweis, der in Andorra, der Schweiz, den Färöer Inseln, Gibraltar, Grönland, Island, Liechtenstein, Monaco, Norwegen, San Marino und Vatikanstadt ausgestellt wird

	Muster 4 – Tiergesundheitsbescheinigung
	Erläuterungen zum Ausfüllen der Tiergesundheitsbescheinigungen

	Muster 4a – Schriftliche Erklärung gem. Artikel 25 Absatz 3 der Verordnung (EU) Nr. 576/2013
	Muster 5 – Schriftliche Erklärung gemäß Artikel 12 Absatz 1 Buchstabe c der Verordnung (EU) Nr. 576/2013
	Muster 6 – Schriftliche Erklärung gemäß Artikel 7 Absatz 2 Buchstabe a und Artikel 11 Absatz 2 Buchstabe a der Verordnung (EU) Nr. 576/2013


